EV 7
8 .

T

Landschaftserhaltungsverband
Landkreis Ludwigsburg e.V.

!

Geschaftsbericht
2024

Briuckenbauer zwischen Mensch und Natur






Herausgeber

Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ludwigsburg e.V.
HindenburgstralRe 40
71638 Ludwigsburg

www.lev-ludwigsburg.de

Text, Layout und Bilder (soweit nicht anders vermerkt):

Andreas Fallert (Geschéaftsfihrer), Charlotte Ritter (Stellvertretende Geschéftsfihrerin)
und Johanna Klebe (Biotopverbund-Fachberaterin)

November 2025

Gedruckt auf Ecolabelapier


http://www.lev-ludwigsburg.de/

Inhaltsverzeichnis

T = 101 =Y 1 (0] 4T 13
2 Verein und Geschaftsfuhrung.........ceueuiiiiiiiiiicccccc e 14
21 LEV-Mitglieder........ ..o 14
2.2 LI VT = 1 T 3T 14
2.3 GremienSItZUNQGEN.......ccceeeeccccerercec e e e s s s s e e e e e e mm e e e e e nnes 15
24 Geschiftsstelle und Geschaftsfuhrungstatigkeiten...........ccoevviiiiiiiiiiiiinn, 16
2.5  OffentlichKeitSarbeit ...........ccceeeeeecrereerersir et s e eae e s aesaese e s 17
2.5.1 Infoabend ,Feldvogel in der Landwirtschaft férdern®, Schulbauernhof
Korntal-Munchingen am 19. Januar 2024...............cccccii 17
2.5.2 Info- und Diskussionsabend ,Der etwas andere Acker® im
Naturparkzentrum Zaberfeld am 08. Februar ............ccccoooooiiiiiiieennl. 19
2.5.3 Trockenmauer-Sanierungskurs mit der LVG in Gemmrigheim am 19. und
20, JUN ettt e e e e e e e e e e e e e nnneeeas 20
2.5.4 Gemeinsamer Pressetermin mit Staatssekretar Dr. André Baumann zu
erfolgreichen Rebhuhn-Projekten im Aldinger Feld am 10. Juli ............... 22
2.6 Fortbildungen und Infoveranstaltungen der LEV-Beschiftigten.................. 26
3 Kooperation und Netzwerkarbeit ............ccoommmeeiiiimiciirrccr e e 28
3.1 Zusammenarbeit mit Fachbehorden.............oooiiiiiiiie s 28
3.2 Rebhuhn-Monitoring 2024 ..............oorr e 28
3.3 Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern........cccccceeeviivrnnneceee. 29
3.4 Termine und Veranstaltungen............coovviiiiiiiiiiiiissssssssssssss e 30
4 Landschaftspflege-, Artenschutz- und Naturpadagogikprojekte.................. 35

4.1 Streuobst-Schnittgutsammlungen in GroBbottwar, Oberstenfeld, Marbach,
Pleidelsheim und RemseCK/NECKAT ..........cccuceiiiimmiiriieenirrreessrersmnsssersnnssseeenns 35

4.2 Naturpadagogik ,,Die Streuobstwiese Unser Klassenzimmer im Griinen“37

4.3 Baumschnitt an liberalterten Streuobstbaumen in naturschutzfachlich
besonders bedeutsamen StreuobStWIESEN........covuvrveirreireeirrireirrrerenrennes 38

4.4 Kooperationsprojekt ,,Lebensraumaufwertung fiir Rebhuhn, Feldhase und

O o TP P PP PP PP PP PPPPPPPPRPRPR 40
4.4.1 Geschichte, Ziele und Stand des Projekts............ccccocueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnes 40
4.4.2 Offentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit ..............c..cccoovevvieeieeeeieenen 40
4.4.3 Okoregelung 1a-Saatgutforderung ..............cceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevenes 41
4.4.4 Lichtacker-Projekt ............uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 43
4.5 Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten...............cccccce.c. 46



Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ......ccovvmiiiimmimiiininnnnnnneenenes 48

5.1 Umsetzung des ,,Vertragsnaturschutzes®..............ccoormiccccciiniinnrec s 48
5.2 Umsetzung vom Kreispflegeprogramm (KPP) ........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiinicnnns 51
5.3 Umsetzung von PflegemaRBnahmen in Naturschutzgebieten (NSG)............. 55
Umsetzung von Natura 2000 ............cooeeeiiiimmmeirirrmssrrsnessss e rsnssss s rsnmsssssssnassns 56
6.1 MaBRnahmen zur Umsetzung von Natura 2000 .............ccceeeeeeceiiiseereeecennnnennn. 57
Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes...................... 59
71 Biotopverbundplanungen............oicciiiiirrrr e 60
7.2 MaBnahmenumsetzung 2024..............cccooiiririri 63
BiotopVvernNetZung........cceeeciiiiiiiiiririccss 67
Arbeitsprogramm ... ————— 68
9.1 Umsetzung des Arbeitsprogramms 2024 ..............ccccooiriiiiinininnnnnnnnnnnnnns 68
9.2 Arbeitsprogramm 2025 ... e e 69
10 Haushalt und FIinanzen. ... 71
10.1 Hinweise zur Finanzierung und zur Haushaltsfiihrung ...............covrrreannnnee. 71
10.2 Jahresabschluss und Kassenbericht 2024 ................coooiiiiiiiiiininnessesssseesneeenn: 71
10.3 Haushaltsplan 2025............... e rrr s e e s e e e e s 75



Anhéange

Anhang 1:
Anhang 2:
Anhang 3:
Anhang 4:
Anhang 5:
Anhang 6:

Umsetzungsibersicht Arbeitsprogramm 2024
Jahresabschluss 2024

Haushaltsplan 2025

Ubersicht des Kreispflegeprogramms 2024

Arbeitsprogramm 2025

Pressespiegel



Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Verzeichnis der Tabellen

Inhalte der LEV-VorstandssSitZUNGen .............ccouuueeeeeeeeisieeiieeeeeieseeeia e, 15
Teilnahme der LEV-Beschéftigten an Fortbildungen und Fachveranstaltungen...26
Termine und Veranstaltungen zur Kooperations- und Netzwerkarbeit................. 34
Ubersicht Entwicklung des LEV-Projekts Streuobstpddagogik an Grundschulen 38
Ubersicht LEV-Projekt Baumschnitt in naturschutzwichtigen Streuobstwiesen ....39
Ergebnisse der Vertragsverldngerungen mit Gliltigkeit ab dem 01.01.2025......... 50

Ubersicht iiber die Kosten der Projekte des LEV im Jahr 2024 (markiert: vom

Landkreis finanziert@ ProJEKLE)........... ... 74



Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Mitgliedskommunen des LEV Ludwigsburg (griin markiert), Stand: Dez. 2024 ................ 14

Abb. 2: Austausch unter Landwirten: Vor und nach den Vortrédgen wird unter den Teilnehmenden (iber

die Anderungen in der Agrarpolitik und die vorgestellten MaBnahmen diskutieft................c....cc.......... 18

Abb. 3: Andreas Fallert, Geschéftsfiihrer des LEV LB, stellt die Studienergebnisse zur Habitatwahl des
Rebhuhns, Ackerbegleitflora, Laufkéferaktivitét und Ertragsparametern in Lichtdckern aus dem

Schmidener Feld vor. (© Naturpark Stromberg-Heuchelberg).............ccccoovoiiiiiiiiiiiiiieee e 19

Abb. 4: Die Baustelle am 19. Juni von unten betrachtet. Im Vordergrund steht die Mauer, die in

VOGN KUISE@N SANIEI WUIT. .........c.ooeeiieieee ettt e e a e aaeea s 20

Abb. 4: Beim Trockenmauer-Sanierungskurs der LVG wird man auch individuell betreut. Hier zeigt ein
Mitarbeiter des Teams von Martin Biicheler einem Teilnehmer wie der Stein vor dem Setzen optimal in

Form und POSition GEDIraCht Wil ................eeeeee s 21

Abb. 6: Nach dem kraft- und formschliissigen Setzen der Mauersteine, werden vertikal gelagerte

kleinere Steine fiir die Hintermauerung eingesetzt bzw. sanft eingekIopft.. ...........ccccovveviveivivineennn. 21

Abb. 7: Dezernent Wolfgang Bechtle erldutert Staatsekretédr Dr. André Baumann die aktuellsten
Projektfortschritte bei Offenlandbritern im LanaKreiS ............ooeeeueeeeeeeeeeeeiieeea e 22

Abb. 9: Rebhuhn-M&annchen (© E. BUITREI). ..........cooo oo 23

Allerdings seien Pachter kommunaler Ackerflachen daran interessiert, dass diese weiterhin
landwirtschaftlich genutzt werden kénnten. Die Stadt habe Vertrdge mit den Landwirten ausgehandelt
und auf vielen Fldchen mehrjdhrige Brachen durch die Landwirte anlegen lassen. Abb. 9: Adolf
Kremer, Jagdpé&chter im Aldinger Feld erldutert das Beutegreifermanagement und insbesondere die
Jagd mit Betonrohrfallen und ihre Bedeutung fiir den Rebhuhn-Schutz.................ccccovviviiiivicineennn. 23

Abb. 10: Staatssekretédr Dr. André Baumann (rechts) erklart den Anwesenden (zu sehen sind Kolja
Schiimann (links) und Thorsten Teichert (mitte) vom LEV-Tiibingen) als promovierter Vogelkundler die

Auswirkungen des Insektensterbens auf die Offenlandbriiter an einer Rotationsbrache. .................... 24

All diese und noch weitere Erkenntnisse trdgt nun das Bundesprojekt ,Rebhuhn retten, Vielfalt
férdern” unter der Leitung des Naturschutzbundes (NABU) Baden-Wiirttemberg und des
Landesjagdverbandes (LJV) zusammen, um weitere ,Kiimmerer“im Land fiir erfolgreichen
Offenlandbriiter-Schutz zu finden, Wissen auszutauschen und Erfolgsmodelle zu vermehren.

Abb. 11: René Greiner, Geschéftsfiihrer des Landesjagdverbandes zeigt, welche Insekten in
mehrjéhrigen Brache zu finden sind. 25

Abb. 12: Thementisch: ,Férdertdpfe jenseits der LPR* beim LEV-Treffen in Heiligkreuztal am
T5.07.2024 ...ttt ettt ettt ettt e e he e ane e e te e e te e eaneaeaneen 27

Abb. 13: Lichtacker beim Feldrundgang am 24.05.2024 in Markgréningen/Unterriexingen. ................ 27

Abb. 14: Das Rebhuhn ist eine so genannte Schirmart. MaBnahmen, die zu seinem Schutz ergriffen

werden, wie z.B. die Anlage mehrjéhriger Brachen begiinstigen auch das Uberleben vieler anderer



Tier- und Pflanzengruppen. So z.B. Feldlerchen, Feldhasen, Laufkéfer und Wildbienen. (© E.
Biirthel).29

Abb. 15: Schnittgut wird hier im Gewann ,,Eggerten” in Hof und Lembach”in GroBbottwar

vorkonzentriert. Im Hintergrund sieht man den FOrstberg............ccuuuuuuuueueueueeinnns 35
Abb. 16: Schnittgut wird hier in Oberstenfeld GEhacKL. ...............cceeeiiioiiiiiiii e 36

Abb. 17: Der Schnittgutabtransport wurde hier in Pleidelsheim in den Gewannen Wald- und

Feldweingérten auch in Bereichen mit extensiver Schafbeweidung durchgefihrt................ccccoeoen.. 36

Abb. 18: Entwicklung der Hackschnitzelmenge der Schnittgutsammelaktion in Kubikmetern seit 2017

Abb. 19: Wertschétzung entsteht durch Wertvermittlung. Menschen schiitzen nur was sie auch
kennen. Deshalb férdert der LEV seit 2018 die Streuobstpddagogik an Grundschulen....................... 38

Abb. 20: Die gepflegte Streuobstwiese in Oberstenfeld im Februar vor dem Laubaustrieb nach dem
das Schnittgut vorkonzentriert wurde. Die bréunlichen Bodenstellen zeigen an, wo 2024 auch
erstgepflegte, ehemalige Brombeersukzessionsflachen waren, die seit 2024 auch extensiv beweidet

=T o L= o TR 39

Abb. 21: LPR-Rotationsbrache in Vaihingen/Enzweihingen Ende Mai 2024 nach Friihjahrseinsaat mit
der Mischung ,Bliihbrache Vielfalt‘. Zu sehen: Phacelia, Waldstaudenroggen und Margeriten........... 40

Abb. 27: Blick in eine mehrjahrige Brache in Poppenweiler in einem Gebiet mit bekanntem Rebhuhn-
Vorkommen. Hier wurde im Herbst 2023 die Mischung ,Lebensraum 1 Tiibingen, angepasst” eingesét.
Die Mischung enthéalt 65% Kulturarten, wie z.B. Saatmohn, Saathafer und Saatwicken, aber auch 35%

Wildarten wie Kornblumen, Schafgarbe und Margeriten. ..............o.ccocuoovoeiiecieeeee e 41

Abb. 23: Mehrjéhrige OR1a-Brache auf einem Kalk-Scherbenacker, in dem im August 2024 seltene
und gefdhrdete Ackerwildkréduter wie Stiefmlitterchen (Viola arvensis), Einjéhriges Bingelkraut
(Mercurialis annua), Ackergauchheil (Anagallis arvensis), Kleiner Frauenspiegel (Legousia hybrida, RL
= stark gefdhrdet) und Acker-Vergissmeinnicht (Myosotis arvensis) zu finden waren. Im Herbst wurde

mit dem Bewirtschafter ein Acker-Wildkrautprojekt gestartet..............ccccoooevveeeieieiiiiiiieiieeeeeeeeeee 42
Abb. 24: OR1a-Brache in Markgréningen/Unterriexingen im Sommer 2024. .............c.ccccoeeveeeeeeeenn.. 42
Abb. 25: Rebhuhn-Pérchen in einem Lichtacker-Wintergetreideschlag mit 24cm Reihenabstand ...... 43

Abb. 26: Verteilung der LEV-Lichtécker im Landkreis (ohne FAKT E13). WRmUk (=Weite Reihe mit

Untersaat, konventionell) und WRmUG (= Weite Reihe mit Untersaat, 6kologiSCh) ............ccccccoveeenn. 44

Abb. 26 und 28: Der erh6hte Reihenabstand fiihrt sowohl im 6kologischen als auch im konventionellen
Weizenanbau zu einem geringeren Raumwiderstand fiir Feldvbgel, einem verbesserten Mikroklima.

Dies foérdert auch die Artenvielfalt von bodenlebenden INSEKLEN. .............cccooeeueeeeeeneeiiiieeeieiiieeieieeea 44

Abb. 29 und 30: Zwei mal Sommergerste mit derselben Untersaat, zwei verschiedene
Pflanzengesellschaften, wéhrend im Acker in Aurich (links) Rotklee, Perserklee und Inkarntklee

dominieren und bliihen, findet man im Lichtacker in Benningen (rechts) Ackerveilchen und Mohn..... 45



Abb. 31: GroBes Heupferd (Tettigonia viridissima) in einem Sommergerstenacker mit Untersaat in
Benningen. Bereits in den friihen 1980er Jahren wurden in England so genannte ,,Conservation
Headlands*” entwickelt, d.h. 6m breite herbizid- und pesitizidfreie Streifen in Getreidedckern. Hierdurch
steigt die Artenvielfalt und Biomasse der Begleitpflanzen und Insekten stark an. Untersaatstreifen im
Landkreis Ludwigsburg werden mindestens 20m breit angelegt, um das Prédationsrisiko zu

oA 1 Ta L LA 1L a=T o TN 45

Abb. 32 und 33: Backenmauern nach der Sanierung, deren umgebende Fldche durch einen LPR-A-

VErtrag gepIIEGE WIll. ..........o o ettt e a e 46

Abb. 34: Die Trockenmauer-Sanierungsbaustelle kurz vor der Abnahme. Hier wird, nachdem die

Mauerkrone vollendet wurde noch das Erdmaterial nachgefillt. ...............ccccoovvevecviveeeneeeeesiciireeiaeaen, 47
Abbildung 35: Ubersicht LPR-Vertragsverldngerung 2024/2025 im Kreis LB............c..cccceeveeeeeeeeenenne.. 50

Abbildung 36: Dringend pflegebediirftige Kopfweiden auf landeseigenen Grundstiicken in einem
Feuchtgebiet (Naturdenkmal) bei Winzerhausen, welche im Herbst 2024 mit einer fachgerechten
Pflege vor dem Auseinanderbrechen bewahrt und fiir totholzbewohnende Kéferarten erhalten werden

00141 =] ¢ TN 52

Abbildung 37: Gemeinsame MalBnahmenplanung mit UNB zur Weidenachpflege der schafbeweideten
Fldchen und Gehélzpflege zur Reduzierung der umliegenden Gehélzkulisse fiir Feldbriiter wie
Rebhuhn auf der ehem. Landebahn (Naturdenkmal) bei Gro8sachsenheim und Oberriexingen kurz

vor Sonnenuntergang am 30.T0.2024.............uueeeueueueeeeeiee e ————— 54

Abbildung 38: Gro3es Heupferd auf Heil-Ziest im NSG Unterer See bei Horrheim und Sersheim am
W R O 0 S 55

Abbildung 39: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléduling an Wirtspflanze Grol3er Wiesenknopf auf den
regelméfig besichtigten MaBnahmenfldchen am Schippachteich bei Spielberg...............c.cccocveenn.. 56

Abbildung 40: Steppenheidesaum (LRT 6110, 6210, Neuntéter) bei Horrheim am 01.08.2024:
Flachenbegehung zur Planung der Vertragsverlédngerung ab 2025 und einem LPR-B-Aufttrag zur

Geholzpflege — Pflegearbeiten waren an diesem Tag begonnen worden ...............oeeeeeeeeeeeeeveveeeeeennnnn. 57

Abbildung 41: Schafbeweidete Streuobstwiesen (LRT 6510) in Ochsenbach am 15.10.2024:
Fldchenbegehung zur Planung der Gehélz- und Weidenachpflege auf erstgepflegten Flachen (LIFE+

2011-2016) — Flachen mit begleitender Obstbaumpflege durch LEV-Projektmittel................cc............ 58
Abbildung 42: Felderrundfahrt der Landwirte in MBGlNGEN ..............coccueviiiiiiiiiiiieeee e 59
Abbildung 43: Behérdentermin zur Abstimmung der MaBnahmenplanung an Gewdssern.................. 60

Abb. 44: Titelseiten der Biotopverbundberichte fiir den GVV Bénnigheim, Erdmannhausen und

1V (o 1/ o = o USSR 61

Abb. 45: Karte des Landkreises Ludwigsburg mit dem Stand 12/2024 der

Biotopverbundplanungen/BiotopvernetzungSkonZeptionen .................cccceeeeeeeeiiicciieeia e 62

Abb. 46: In Gemmrigheim beim Paradies, hier war 2024 eine Ziegenbeweidung geplant, die aber

aufgrund von Schwierigkeiten bei der Zaunstellung nicht durchgefiihrt werden konnte....................... 64

10


file://///filen01/28/Leitung/Geschäftsbericht/2024/LEV_LB_Geschäftsbericht_2024_Entwurf_Fa.docx%23_Toc214632287
file://///filen01/28/Leitung/Geschäftsbericht/2024/LEV_LB_Geschäftsbericht_2024_Entwurf_Fa.docx%23_Toc214632287

Abb. 47: Die Arbeiten werden daher weiterhin maschinell bzw. motormanuell umgesetzt. ................. 64

Abb. 48: Gemmrigheim Schleusenaussicht - Durch die Entbuschung wurde der Magerrasen

vergré8ert, braucht aber noch ein paar Jahre Nachpflege zur Entwicklung ...............ccccovvvveeveeeeeeeena. 65

Abb. 49: Die Pleidelsheimer Riedbachaue wurde wieder beweidet. Im Winter 24/25 wurden die
Gehblze Weiter QUIGEIICATEL .................oeeeeeee et e e e 65

Abb. 50: Oberstenfeld Forstberg. Die erstgepflegten Fldchen werden von Schafen beweidet. Die

Brombeeren miissen nach der Beweidung zusétzlich maschinell entfernt werden.................c............ 66

Abb. 51: Oberstenfeld ND Eichhalde. Neben der beauftragten Mahd wurden einige Trockenmauern
mithilfe eines Antrags vom NABU bei der vom NABU bei der KSK Ludwigsburg saniert..................... 66

11



Abkiirzungsverzeichnis

AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH
BW Baden-Wirttemberg

BM Burgermeister/-in

DVL Deutscher Verband fir Landschaftspflege

FB Fachbereich

FFH Fauna, Flora, Habitat

GIS Geografisches Informationssystem

GT Geschéftsteil

ILEK Integriertes Landliches Entwicklungskonzept
KA Kostenart

KBV Kreisbauernverband

KJV Kreisjagervereinigung

KPP Kreispflegeprogramm

LalS Landschaftspflegeinformationssystem

LB Ludwigsburg

LEV Landschaftserhaltungsverband

LJV Landesjagdverband

LRA Landratsamt

LRT Lebensraumtyp

LPR Landschaftspflegerichtlinie

LS Lebensstatte

LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg
MaP Natura 2000-Managementplan

MdL Mitglied des Landtages

MLR Ministerium fir landlichen Raum und Verbraucherschutz
MLVZ Musterleistungsverzeichnis

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.

Natura 2000 koharentes europaisches Schutzgebietssystem, bestehend aus FFH-
und Vogelschutzgebieten

ND Naturdenkmal

NSG Naturschutzgebiet

oGV Obst- und Gartenbauverein

RPS Regierungsprasidium Stuttgart

SGB Sozialgesetzbuch

ULB untere Landwirtschaftsbehdrde

UM Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg
UNB untere Naturschutzbehérde

VN Vertragsnehmer/in

WFS Wildforschungsstelle des Landes Baden-Wirttemberg

12



1 Einleitung

Der vorliegende Geschafts- und Tatigkeitsbericht fir das Jahr 2024 umfasst das neunte Ar-
beitsjahr des Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) Landkreis Ludwigsburg e.V.

Ubergeordnet war das Jahr politisch weiterhin gepragt von den Anderungen der neuen Ge-
meinsamen Europaischen Agrarpolitik (GAP 2023 - 2027) und von den damit zusammenhan-
genden Konsequenzen fir die Agrarférderungen der ersten und zweiten Saule, zu der auch
die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) gehort. Einen groRen Anteil der Arbeit der LEV-Ge-
schaftsstelle haben die Fortfiihrung von auslaufenden LPR-Vertragen (siehe Kap. 5.1), die
Umsetzung des Kreispflegeprogramms (siehe Kap. 5.2), die Natura2000-Umsetzung (Kap. 6)
sowie die Vorbereitung und Umsetzung von insgesamt 17 Biotopverbundplanen sowie die
Umsetzung von diversen Biotopverbundmalinahmen (siehe Kap. 7) eingenommen.

Weitere Schwerpunkte der LEV-Arbeit lagen im Jahr 2024, neben der Planung und Umsetzung
von LandschaftspflegemalRnahmen und der fachlichen Beratung von Mitgliedern und Landbe-
wirtschaftern, wieder in der Umsetzung bzw. Weiterfihrung mehrerer Kooperationsprojekte im
Bereich der Entwicklung von Mallinahmen zum Erhalt und zur Pflege von Streuobstwiesen;
der Erhaltung von Trockenmauersteillagen, sowie beim Erhalt von Offenlandbriitern (Kap. 4).
Bei letzterem sind insbesondere die mehrjahrigen OR1a-Brachen; sowie die vielen Lichtécker
mit und ohne Untersaat zu erwahnen.

Die Offentlichkeitsarbeit war im Jahr 2024 trotz der Teilzeitarbeit des Geschéftsfiihrers sehr
umfangreich (Kap. 2.5). Dies hangt unter anderem mit dem Ausbau des Biotopverbundes im
Landkreis, aber auch mit einer intensiven Zusammenarbeit mit der Abteilung Landwirtschaft
des Landratsamtes zusammen. Neben Exkursionen bei denen unter anderem Staatssekretar
Dr. Andre Baumann sich unser Rebhuhn-Projekt angeschaut und gelobt hat, fand wieder der
Trockenmauerkurs mit der LVG Heidelberg und viele Veranstaltungen mit Gebietskennern,
Verwaltungen, Landwirtschaft und Privatpersonen im Zuge der Erstellung von Biotopverbund-
planen statt.

Die einzelnen Projekte und Tatigkeiten sind in den Kap. 3 bis 9 naher beschrieben. Einen
Uberblick tber die Vereins- und Geschaftsflihrungstatigkeiten gibt Kap. 2.

Auch die Mitgliederzahl ist im Jahr 2024 weiter angestiegen. Ein zusammenfassender Uber-
blick Gber die Umsetzung des Arbeitsprogramms findet sich in Kap. 9.1. Der Jahresabschluss
und Kassenbericht 2024 sind in Kap. 10.2 dargelegt.

Der Geschéftsbericht dient auch als sachlicher Verwendungsnachweis fur die Zuschisse des
Landes Baden-Wurttemberg zu den Personalkosten bzw. des Landkreises Ludwigsburg zu
Personal- und Sachkosten und fur unsere Mitglieder als Nachschlagwerk zur zeitlichen Ent-
wicklung, der Schwerpunktsetzung sowie der geleisteten Tatigkeiten.

All unseren Mitgliedern, Forderern, Kooperationspartnern und allen, die dazu beitragen unsere
wertvolle und schéne Kulturlandschaft zu bewahren und zu pflegen, sei an dieser Stelle unser
ganz herzlicher Dank ausgesprochen.

Das LEV-Team wiinscht Ihnen eine interessante und informative Lektlre.
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2  Verein und Geschaftsfiihrung

21 LEV-Mitglieder

Im Jahr 2024 wurden die Stadt Kornwestheim sowie eine weitere Privatperson neue Mitglie-
der. Damit hatte der LEV am 31.12.2024 insgesamt 48 Mitglieder. Die aktuelle Ubersicht al-
ler Mitglieder findet sich auf der LEV-Homepage.
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Abb. 1: Mitgliedskommunen des LEV Ludwigsburg (griin markiert), Stand: Dez. 2024

2.2 LEV-Vorstand

Der Landrat des Landkreises Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, ist gemaf der Vereinssatzung

Vorsitzender des Vorstands.

Das Regierungsprasidium Stuttgart stellt jeweils eine/-n Vertreter/-in von den Abteilungen Na-
turschutz und Landwirtschaft. FUr das Referat 32, Agrarstruktur, Frau Cornelia Kastle und fur
das Referat 56, Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege, die Referatsleiterin, Ulrike

Mock.

Die anderen Vorstande wurden am 05.12.2024 per Umlaufbeschluss Uber die Wahl der
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Vertreter/-innen fir die 4. Amtsperiode 2025-2027 des LEV-Vorstandes von der Mitglieder-
versammlung gewahlt. Die nachste Vorstandswahl findet im Dezember 2027 statt.

... fir die Kommunen:

o Birgermeister Albrecht Dautel (Stadt Bonnigheim)
o Burgermeister Thomas Winterhalter (Stadt Steinheim an der Murr)
o Stellvertretend: Burgermeisterin Simone Lehnert (Ingersheim)

... fur die Landwirtschaft:

e Eberhard Zucker (Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.)
e Florian Petschl (Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.)
o Stellvertretend: Stefan Renz (Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.)

... fir den Naturschutz:

e Karin Zimmer (Bund fir Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.)

e Christoph Kaup (Naturschutzverbund Deutschland e.V., NABU)

o Stellvertretend: Gerhard Muller (Landesnaturschutzverband Baden-Wirttemberg
eV.)

23 Gremiensitzungen

2024 fanden zwei Vorstandssitzungen statt. In diesen wurden folgende Themen bzw. Inhalte
behandelt:

25.07.24 19. Vorstandssitzung:
1. Begriflung

2. Elternzeit und befristete Teilzeit des Geschaftsfihrers

3.  Ergebnis des Umlaufbeschlusses Mitgliedschaft Kornwestheim und
Dr. Frauhammer

Jahresabschluss und Rechnungsprufung 2023
Geschaftsbericht 2023

Stand des Arbeitsprogramms 2024

Termine 2024

Verschiedenes

16.10.24 20. Vorstandssitzung:
Begriflung

© N o g A

Aktueller Stand des Arbeitsprogramms 2024
Abstimmung des Entwurfs des Arbeitsprogramms 2025
Abstimmung des Entwurfs des Haushaltsplans 2025

a ~ 0 Dh =

Tagesordnungsentwurf MV 2024

6. Verschiedenes

Tab. 1: Inhalte der LEV-Vorstandssitzungen
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Die jahrliche ordentliche Mitgliederversammlung fand am 05.12.2024 im Kreishaus im Gro-
Ren Sitzungssaal statt, die folgende Tagesordnungspunkte enthielt:

1. BegruRung

2. Korrektur der Jahresabschlisse 2021 und 2022

3. Entgegennahme des Kassenberichts, Jahresabschlusses und Geschaftsberichts 2023
und Entlastung des Vorstandes

4.  Wahlen: a. Vertreter/-innen fir die 4. Amtsperiode 2025-2027 des LEV-Vorstandes
b. Rechnungsprifer/-innen fir die 4. Amtsperiode 2025-2027
5.  Ruckblick 2024, Ausblick 2025

6.  Erdrterung und Beschluss des Arbeitsprogramms 2025

7. Korrektur des Haushaltsplans 2024 und Erdrterung und Beschluss des Haushaltsplans
2025

8. Verschiedenes

24 Geschiftsstelle und Geschaftsfiihrungstatigkeiten

Die Geschaftsfuhrungstatigkeiten der LEV-Geschéftsstelle im engeren Sinne beinhalten im
Wesentlichen folgende Aufgabenfelder:

¢ Mitgliederverwaltung und -betreuung,
¢ Vor- und Nachbereitung der LEV-Gremiensitzungen (siehe Kap. 2.3),

e Arbeitsplanung und -koordination / Aufstellung und Abstimmung des jahrlichen Arbeitspro-
gramms (siehe Kap. 9),

¢ Aufstellung des Haushaltsplans sowie Haushaltsfiihrung, inkl. Jahresabschluss
(siehe Kap. 10),

e Beantragung und Abrechnung der Landeszuschisse an den LEV,

e Erstellung des jahrlichen Geschéftsberichts und Evaluierungsberichte an das UM,

o allgemeine Offentlichkeitsarbeit (Pflege der Homepage, Pressemitteilungen etc.),

¢ regelmalige Abstimmungen mit dem Vorstandsvorsitzenden, bzw. dessen Vertreter
e Bearbeitung von Anfragen (inkl. Presseanfragen)

o Mitarbeit im Gremium der LEV-Bezirkssprecher auf Landesebene

In einigen Bereichen wird die LEV-Geschéftsstelle durch die Landkreisverwaltung untersttzt.
So erfolgen zum Beispiel die Bezligeabwicklung und die Arbeitszeiterfassung ber den Ge-
schéaftsteil (GT) Personal des Landratsamtes. Neben den Personalkosten laufen auch einige
Sachkosten (Dienstreise-, Fortbildungskosten, Versicherungen etc.) zunachst Gber den Land-
kreishaushalt.

Die fur den LEV entstandenen Kosten werden einmal jahrlich rickwirkend fur das vorausge-
gangene Geschaftsjahr verrechnet (siehe dazu auch Kap. 10). Zur Gewahrleistung eines rei-
bungslosen Ablaufs finden regelmaRige Abstimmungstermine zwischen der LEV-Geschéafts-
stelle und der Landkreisverwaltung (Fachbereich (FB) Haushalts- und Finanzwesen etc.) statt.
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2.5 Offentlichkeitsarbeit

Das Jahr 2024 war trotz ,Vertragstsunami“ (siehe Kap. 5.1) und Teilzeitarbeit des Geschafts-
fihrers von umfangreicher Offentlichkeitsarbeit gepragt. Hier finden Sie eine Zusammenstel-
lung mit Detailinformationen Uber einzelne Veranstaltungen. Eine Liste der Veranstaltungen
mit Beteiligung der LEV-Geschéftsstelle finden Sie in Kapitel 3.4.

2.51 Infoabend ,,Feldvégel in der Landwirtschaft fordern®, Schulbauernhof Korntal-Miin-
chingen am 19. Januar 2024

Bereits im Jahr 2023 wurden, nach jahrelangem Ringen, grof3e Veranderungen in der Gemein-
samen Agrarpolitik der Europaischen Union (GAP) eingeleitet, welche vorerst bis 2027 Giiltig-
keit haben sollten. Hierdurch waren und sind auch die Agrarférderung und damit auch die
Landesférderprogramme FAKT und LPR betroffen. Ein wesentlicher Aspekt betraf dabei die
so genannte Stilllegungsverpflichtung, auch bekannt als ,GLOZ8*. Landwirte, die mehr als 10
ha Ackerland bewirtschaften, sollten ab dem Jahr 2023 verpflichtet sein 4% der Gesamtflache
,Stillzulegen®, d.h. hier keine landwirtschaftli-
che Produktion zu betreiben. Diese Stillle-
gungsverpflichtung, musste neben acht weite-
ren Standards flr einen guten landwirtschaftli-

Neue GAP und ,Stilllegungsflachen”
GLOZ 8 und Okoregelung 1a

« 4% Stillegung war Pflicht ab 2023 fiir chen und 6kologischen Zustand (GLOZ) ein-
Betriebe mit tiber 10 ha Ackerland gehalten werden. Sie sind neben den Grund-

« Regelung wurde 2024 u. a. aufgrund anforderungen an die Betriebsfiihrung Teil der
von Bauernprotesten gekippt. Konditionalitdt, d.h. notwendige Vorausset-
zung fur Direktzahlungen und Foérderungen

e 2024 auch Leguminosen oder Zwi- _ N
schenfriichte zur Futternutzung auf nach der zweiten Saule der GAP.

GLOZ8-Flachen maglich
e GLOZS8 wird ab 2025 abgeschafft

e Seit 2024 fir 1ha freiwillige OR 1a
Blahflachen 1.300 €/ ha

Im Jahr 2024 wurde GLOZ8 nochmals rele-
vant verandert. Die EU hat eine Ausnahmere-
gelung erlassen, die es Landwirten ermdog-
lichte, anstelle der Stilllegung von vier Prozent
der Ackerflache Eiweillpflanzen/Leguminosen
oder Zwischenfrichte zur Futternutzung anzubauen. Im Verlauf des Jahres wurde bekannt,
dass die Stilllegungspflicht ab 2025 vollstandig ausgesetzt wird.

An die Stelle von GLOZS trat nun die OR1a, die urspriinglich das 5. Prozent der Stillegungs-
flachen mit 1.300 € / ha hétte finanzieren sollen. Nun da GLOZ8 nicht mehr verpflichtend war,
konnte der erste Hektar fur die freiwillige Anlage einer Bluhflache mit einem Pflegeverbotszeit-
raum vom 01. April bis zum 15. August mit 1.300 € / ha innerhalb der ersten Saule gefordert
werden.

Die Anderungen in der GAP hatten sehr groRe Auswirkungen auf die Beratungsmaéglichkeiten
beim Rebhuhn-Schutz! Durch die starken Veranderungen und hohen Anspriiche an landwirt-
schaftliche Betriebe war es dem Grolteil der Betriebe ab 2023 nicht mehr méglich LPR-Ver-
trage mit Buntbrachen oder Wechselbrachen neu abzuschlielen oder aufrechtzuerhalten, in-
sofern der Vertrag auslief. Dies ist durch die Stilllegungsverpflichtung hinreichend begriindet.

Glucklicherweise konnte das Saatgutprogramm, das der LEV 2023 gemeinsam mit der ULB
fur GLOZ8-Brachen entwickelte ab 2024 mit Férdermitteln der Kreissparkassenstiftung und
das an die Mehrjahrigkeit und Lagekriterien zur Anlage gekoppelt ist, auch auf die Okorege-
lung 1a Ubertragen werden (siehe Kapitel 4.4.3).
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Neben den soeben viel diskutierten Stilllegungsverpflichtungen wurden Lichtacker, Feldwege-
aufwertungen, Gehdlzpflegen und Fuchsbejagung an diesem Abend in Korntal-Miinchingen
gemeinsam mit Alicia Lapple (ULB) und Annegret Bezler (Bio-Musterregion) unter und mit den
Bauern diskutiert. Die Schwierigkeit naturschutzfachliche Belange in landwirtschaftlichen Be-
trieben zu etablieren ist an sich schon eine schwierige Aufgabe, dies in Zeiten starker politi-
scher Anderungen (z.B. durch die GAP-Reform 2023) zu tun, macht den Schutz von Offen-
landbriitern noch herausfordernder, aber nicht unméglich. Uber den Biotopverbund und ein-
zelne Informationsabende an verschiedenen Stellen, konnte das Netzwerk zu den Landwirten
ausgebaut werden. Auch deshalb ist die Information, dass 2025 die Stilllegungsverpflichtung
abgeschafft wird, insgesamt positiv zu bewerten. Hierfur gibt es folgende konkrete Grinde:

e GLOZ8-Flachen waren nicht grundsatzlich fiir Offenlandbriiter geeignet:

e Landwirte hatten auf GLOZ8-Flachen (iberwiegend ackerbauliche Schadensbegrenzung und
Bodenoptimierung zum Ziel. Hohe Saatdichten und fiir Offenlandbriiter grof3teils ungeeignete
Zwischenfruchtmischungen waren die Folge. Standortkriterien gab es keine. Empfehlungen von
behdordlicher Seite mussten erst ausgearbeitet werden, die dann auch nur freiwilligen Charakter
hatten.

e Wenn 4% der Gesamtackerflache eines Betriebes fiir Stilllegungen bereitgestellt werden mis-
sen, sinkt die Bereitschaft bei spezielleren Artenschutzprogrammen wie der LPR und selbst bei
Programmen mit geringeren Anforderungen wie FAKT E7 und E8 mitzumachen sehr stark.

e Die standigen Anderungen im Verlauf der Jahre 2023 und 2024 haben eine Zukunftsplanung
verunmaglicht. Hierdurch war auch von LEV und ULB-Seite keine verlassliche Beratung mog-
lich, da man durch die standig neuen Anderungen mit Empfehlungen sehr vorsichtig sein
musste.

Wenngleich die 6kologischen Wirkungen auch bei der Okoregelung 1a nicht von selbst erzielt
werden, sondern durch gezielte Anlage fur 6kologische bzw. im besten Fall artenschutzfachli-
che Kriterien optimiert werden sollten, so ist durch die im Verlauf der im Jahr 2024 getroffenen
politischen Entscheidungen wieder Licht am Agrarférderhorizont sichtbar, der auch den Aus-
bau der Beratung fiir neue LPR-Vertrage und FAKT-MalRnahmen fir mehrjahrige Bunt- und
Wechselbrachen in den kommenden Jahren ermdglichen sollte.

Abb. 2: Austausch unter Landwirten: Vor und nach den Vortrdgen wird unter den Teilnehmenden (iber
die Anderungen in der Agrarpolitik und die vorgestellten Ma3nahmen diskutiert.

18



2.5.2 Info- und Diskussionsabend ,,Der etwas andere Acker” im Naturparkzentrum Zaber-
feld am 08. Februar

Gemeinsam mit den Landschaftserhaltungsverbanden Enzkreis und Ludwigsburg und der
Wildforschungsstelle des Landes lud der Naturpark Stromberg-Heuchelberg Interessierte aus
Landwirtschaft und Jagd zu einem Vortragsabend mit dem Titel “Der etwas andere Acker” ein.
Nach einer BegriRung durch den Geschaftsflihrer des Naturparks Dietmar Gretter folgten drei
informative Vortrage. Zuerst stellte Jennifer Mack (Wildforschungsstelle) verschiedene An-
satze vor, wie GLOZ8-Flachen fiir Niederwild sinnvoll gestaltet werden kénnen. Danach er-
hielten die Anwesenden detaillierte Einblicke in Herkunft, Bedeutung, Bewirtschaftung und
Foérdermoglichkeiten Ackerwildkrautern durch Nena Raabe vom LEV Enzkreis. Der dritte Vor-
trag lautete ,Lichtacker: Hochwertige Nahrungsmittelproduktion und Feldvogelschutz - Geht
das?“. Andreas Fallert vom LEV Ludwigsburg ging dabei auf die Themen Weite-Reihe-Ge-
treide, Pestizidreduktion, Ertragsstabilitdt, bodenlebende Insekten und Offenlandbriter ein
und stellte aktuelle Studienergebnisse der Universitat Hohenheim und vom Institut fur Agrar-
biologie (IfAb) Mannheim vor und wie diese Studien in die Projektarbeit im Landkreis Ludwigs-
burg einflossen. Eine rege Diskussionsrunde rundete den Abend ab.

Abb. 3: Andreas Fallert, Geschéftsfiihrer des LEV LB, stellt die Studienergebnisse zur Habitatwahl des
Rebhuhns, Ackerbegleitflora, Laufkéferaktivitdt und Ertragsparametern in Lichtdckern aus dem
Schmidener Feld vor. (© Naturpark Stromberg-Heuchelberg)
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253 Trockenmauer-Sanierungskurs mit der LVG in Gemmrigheim am 19. und 20. Juni

Im Juni fand unter der Anleitung des Teams von Gartenbaumeister Martin Blcheler aus Stutt-
gart-Hedelfingen gemeinsam mit der Gemeinde Gemmrigheim und dem LEV Ludwigsburg,
organisiert von Frau Bonk von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt fiir Gartenbau (LVG)
Heidelberg der alljahrliche Trockenmauer-Sanierungskurs fur Praktiker im Landkreis Ludwigs-
burg statt.

t

Abb. 4: Die Baustelle am 19. Juni von unten betrachtet. Im Vordergrund steht die Mauer, die in
vorigen Kursen saniert wurde.

Die Teilnehmenden wurden am ersten Kurstag bei einer theoretischen Einflihrung zuerst Gber
die Geschichte und Bedeutung des Baus und der Instandhaltung von Naturstein-Trockenmau-
ern in terrassierten Weinbau-Steillagen informiert.

Nach dem Theorieblock ging es dann zur Baustelle, wo verschiedene Arbeiten auf die Kurs-
teilnehmenden warteten. Von der Schadensbeurteilung, zur Sicherheit beim Trockenmauer-
bau, den verschiedenen Werkzeugen und Steinbearbeitungstechniken Uber die richtige Sor-
tierung der SteingrofRen, den Erdarbeiten und der Fundamentierung wurden alle Elemente des
Trockenmauerbaus bearbeitet. Zwei Mauerabschnitte wurden so von zwei Teams vom Ab-
bruch bis zum fertigen, stabilen Fundament und den ersten Mauerschichten bearbeitet und
wiederhergestellt. Besonders erwahnenswert ist dabei, dass sowohl das Fundament als auch
die Hintermauerung einen besonders hohen Stellenwert fir die kiinftige Stabilitat der Mauer
haben. Dementsprechend wurde, wo dies mdglich war, mit schmalen abgeschlagenen Stein-
teilen, s.g. ,Schroppen® zwischen den Bindersteinen eine lickenlose Verzahnung der Hinter-
mauerung hergestellt. Das dadurch entstehende ,liegende Gewdlbe“ verteilt die vom Hang
von hinten und oben auf die Mauer wirkende Gewichtskraft Uber die Binder an die grof3en
Ecksteine. Was in der Theorie recht einleuchtend klingt, bedarf eines hohen Mafl3es an hand-
werklichem Geschick und Erfahrung in der Umsetzung. Vor allem die passgenaue Form der
Steine herzustellen, sodass diese satt aufliegen und sich links und rechts kraftschlissig einfu-
gen, stellt eine groRe Herausforderung dar. Die Teilnehmenden werden das Erlernte dann in
ihrem eigenen Wengert anwenden. Ein Kunsthandwerk, das geschutzte Biotope wiederher-
stellt.
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Abb. 5: Beim Trockenmauer-Sanierungskurs der LVG wird man auch individuell betreut. Hier zeigt ein

Mitarbeiter des Teams von Martin Blicheler einem Teilnehmer wie der Stein vor dem Setzen
optimal in Form und Position gebracht wird.

Der Kurs fur das Jahr 2025 war wie im Vorjahr wieder ausgebucht. Das zeigt, dass im Land-
kreis trotz der hohen Arbeitsintensitat, die mit dem Trockenmauerbau verbunden ist, eine
grol3e Bereitschaft besteht, dieses anspruchsvolle (Kunst-)Handwerk in den Grundzigen zu
erlernen. So wird das seltener werdende Praxiswissen um Bau- und Instandhaltung der Na-
turstein-Trockenmauern weitergegeben und damit der Grundstein fur ihre Erhaltung gelegt.

fax (FIT

Yol O711/10MS0

" ’--:‘-AA A P L —— - .
Abb. 6: Nach dem kraft- und formschliissigen Setzen der Mauersteine, werden vertikal gelagerte
kleinere Steine fiir die Hintermauerung eingesetzt bzw. sanft eingeklopft..
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2.5.4 Gemeinsamer Pressetermin mit Staatssekretdar Dr. André Baumann zu erfolgreichen
Rebhuhn-Projekten im Aldinger Feld am 10. Juli

Die Populationen der Offenlandbriiter wie Kiebitz, Feldlerche und Grauammer sinken seit Jahr-
zehnten landauf, landab. Der Bestand des Rebhuhns verringerte sich in Deutschland von 1980
bis 2016 um 91 Prozent. Wie der Dezernent fir Umwelt, Technik und Bauen des Landratsamts
Ludwigsburg Wolfgang Bechtle ausfuhrt, waren im Jahr 2001 rund 300 Reviere im Landkreis
kartiert worden. Die aktuellsten Kartierungen aus dem Jahr 2023 ergaben nur noch etwa 50
Reviere. Das entspricht einer Abnahme von uUber 80% in 22 Jahren! Dr. André Baumann,
Staatssekretar im Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wdurttemberg,
selbst promovierter Vogelkundler sind diese Entwicklungen bekannt.

Doch das ist nicht der Grund, weshalb der hohe Landesbeamte aus Stuttgart gekommen ist.
Vielmehr liegt das Versprechen, das er mit der Einladung fur diesen Tag bekommen hat, darin,
Rebhuhn-Projekte vorgestellt zu bekommen, die erfolgreich sind. Darunter befindet sich auch
eines im Landkreis Ludwigsburg.

Da Rebhiihner im Bedarfsfall auch fliegen kénnen und der Neckar auf Hohe der Klaranlage
L~Storchshalde“ und des Scillawaldes auf der anderen Uferseite relativ durchgangig ist,
kénnte auch ein direkter Austausch der Teilpopulationen stattfinden.

Warum aber leisten diese Projekte Uberhaupt
so viel Arbeit fir das Rebhuhn? Andreas Fal-
lert, vom LEV Ludwigsburg erlautert, dass das _—
Rebhuhn eine Schirmart sei, d.h. Vorkommen e mﬁ'
oder Abwesenheit seien ein Indikator flir den
Zustand der Artenvielfalt in unserer Kultur-
landschaft. Das Rebhuhn nutze und brauche
vielfaltige Strukturen, die Feldhasen, Lerchen,
Schafstelzen, Laufkafer, Wildbienen und viele
andere Tiergruppen, aber auch die Ackerbe-
gleitpflanzen ebenfalls brauchen. Wer das
Rebhuhn schiitze, schiitze die Lebensvielfalt
im Acker.

Der Staatssekretar Baumann erlauterte, dass
die Insektenbiomasse in Naturschutzgebieten
nachweislich seit Ende der 80er Jahre um
rund 80% zurickgegangen sei, die meisten
Brutvogel aber wahrend ihrer Jungenaufzucht
auf Insektennahrung angewiesen seien. Dazu
komme die landschaftliche Veranderung: ,Be-
wirtschaftungseinheiten sind gréRer gewor-
den und immer weniger Kulturen im Anbau,
positive ©kologische Randeffekte zwischen
den Feldern und Wiesenflachen sind weniger
geworden.®

Abb. 7: Dezernent Wolfgang Bechtle erléutert
Staatsekretdr Dr. André Baumann die aktuellsten
Projektfortschritte  bei  Offenlandbriitern  im
Landkreis
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Das Rebhuhn bildet mit mindestens 50 Revieren im Landkreis Ludwigsburg (Schatzung des
LEV LB aus Monitoringdaten, Stand 2024) einen etwaigen Anteil von 5 bis 10 % an der Lan-
despopulation.

Markus Wegst von der unteren Naturschutzbehérde im
Rems-Murr-Kreis erlduterte vor einem Feldgehdlz, dass
Feldvdgel hohe, vertikale Strukturen (z.B. Walder und
Siedlungen) meiden, Fachleute bezeichneten das als
.Kulissenwirkung“. Dazu gehoérten auch ungepflegte
Feldgeholze, wo ohne regelmaRige Pflege Ansitzwarten
fur Raben- und Greifvogel entstehen. Daher werden
diese binnen einiger Jahre abschnittsweise auf den
Stock gesetzt und zu Niederhecken entwickelt. Dies re-
duziere die ,Kulissenwirkung®, schaffe wertvolle Uber-
gangsbereiche zwischen Acker und Hecke. Dort finde
man kunftig auch wieder gefahrdete Heckenbriter wie
Dorngrasmucken, Nachtigallen und Goldammern. Hier
spiele die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) fur eine
nachhaltige Pflege eine entscheidende Rolle.

Gundis Steinmetz ist 6kologische Fachkraft der Stadt
Fellbach. Sie sagt, dass die Stadt tiber den Okopunkte-
anreiz fur das Rebhuhn in die Anlage mehrjahriger Bra-
chen eingestiegen sei. ,100.000 Okopunkte fiir ein Reb-
huhn-Revier, das ist aus kommunaler Sicht naturlich
sehr interessant.”

Abb. 8: Rebhuhn-Ménnchen (© E. Biirthel).

Allerdings seien Pachter kommunaler Ackerflachen daran interessiert, dass diese weiterhin
landwirtschaftlich genutzt werden konnten. Die Stadt habe Vertrage mit den Landwirten aus-
gehandelt und auf vielen Flachen mehrjahrige Brachen durch die Landwirte anlegen lassen.

Abb. 9: Adolf Kremer, Jagdpéchter im Aldinger Feld erldutert das Beutegreifermanagement und insbe-
sondere die Jagd mit Betonrohrfallen und ihre Bedeutung fiir den Rebhuhn-Schutz.
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Der LEV im Rems-Murr-Kreis warb bei den Landwirten fir weitere Brachen, die Uber die Land-
schaftspflegerichtlinie (LPR) finanziert werden. Aullerdem halfen vom Naturschutzfonds Ba-
den-Wiurttemberg bewilligte Projektgelder ein dauerhaftes Rebhuhn-Monitoring zu etablieren.

Etienne Birthel, Ornithologe vom Planungs-
biro von Dr. Jurgen Deuschle sagt dazu:
.Brachen sind die zentrale Malinahme fir ei-
nen erfolgreichen Rebhuhn-Schutz: Sie sollte
eine Mindestbreite von 20m haben, licht an-
gesat (5 bis 10kg / ha), eine Distanz von min-
destens 100m zu hohen vertikalen Strukturen
aufweisen und mehrjahrig sein.“ Die Mehrjah-
rigkeit kbnne man dabei nicht genug betonen,
da einjahrige Brachen zwar Nahrung und Le-
bensraum fur Insekten boten, diese aber
durch den Umbruch im Herbst fur die Folge-
kulturen eine ungewollte Fallenwirkung fur In-
sekten hatten. Was Rebhihner und Insekten
brauchten seien Strukturen, die auch im Win-

Wie sollte eine Brache zum Rebhuhn-
Schutz beschaffen sein?

Mindestbreite 20m

Einsaat einer fiir Rebhiihner geeigne-
ten Mischung (z.B. Blihbrache Vielfalt,
Lebensraum 1 Tlbingen, Blihende
Landschaft)

Aussaatstarke 5 bis max. 10 kg / ha
Mehrjahrigkeit

Standort: Mindestabstand zu vertikalen

Kulissen (z.B. Siedlungen, Walder,
Feldgeholze) 100m

ter ihr Uberleben garantieren und im Friihjahr dann zur Brut genutzt werden kénnen. Mehrjah-
rige Brachen boten all das und wenn Sie breit genug angelegt seien auch genug Deckung und

Schutz vor Beutegreifern wie dem Rotfuchs.

Jagdpachter Kremer erlauterte, dass der Rotfuchs etwa 80 % der natirlichen Risse beim Reb-
huhn ausmachen wirde. Die Moéglichkeiten zur Ansitzjagd seien aber begrenzt. Diese misse
wegen der Effektivitat und weil der Freizeitdruck bereits frihmorgens bis spatabends sehr
hoch sei durch Fallenjagd erganzt werden. Da diese aber ebenfalls teuer und aufwandig sei,
wulrde diese auch durch die Kreisjager und den Landesjagdverband mitfinanziert werden.

%, -
SR

Abb. 10: Staatssekretdr Dr. André Baumann (rechts) erkldrt den Anwesenden (zu sehen sind Kolja
Schiimann (links) und Thorsten Teichert (mitte) vom LEV-Tibingen) als promovierter Vogelkundler die
Auswirkungen des Insektensterbens auf die Offenlandbriiter an einer Rotationsbrache.
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Wahrend im Schmidener Feld erfolgreicher Rebhuhn-Schutz um eine Stadt herum betrieben
wird, arbeitet in Tlbingen ein von PLENUM geférdertes Projekt auf Kreisebene. Kolja
Schumann, Geschéaftsfihrer von ,Vielfalt e.V.“, dem Verein, der das Projekt koordiniert, erldu-
tert die Erfolgsfaktoren: Grundlage des Projektes sei, wie auch im Schmidener Feld, ein kon-
tinuierliches Monitoring des Brutvogelbestandes gewesen und die Ausarbeitung einer entspre-
chenden MaRRnahmenkonzeption. Nachdem dann die MalRhahmen, nach mehreren Jahren er-
folgreich in den geeigneten Bereichen durch Landwirte angelegt waren, kam eine neue Her-
ausforderung auf die Projektkoordinatoren zu: Die Verunkrautung in Brachflachen. Thorsten
Teichert, LEV-Koordinator und Ansprechpartner fir die Landwirte, hatte deshalb eng mit der
pflanzenbaulichen Beratungsstelle des Landwirtschaftsamtes zusammengearbeitet. Wichtig
sei aber auch der enge und kontinuierliche Kontakt zu den Landwirten selbst. ,Ohne Verlass-
lichkeit und personelle Kontinuitat geht es nicht!“,sagte Teichert, nur dann kénnten auch recht-
zeitig und gezielt Anpassungsmaflhahmen vorgenommen werden, um die Akzeptanz fur die
Maflinahme zu erhalten. Dass die Akzeptanz flir die Mallnahmen erhalten bleibe, sei bei all
der agrarpolitischen Dynamik keine Selbstverstandlichkeit, dartiber sind sich alle Projekt-
partner einig. Staatssekretar Baumann betont: ,Wir miissen einen W eg finden, dass Landwirte
Lust bekommen mitzumachen®. Rebhuhn-Schutz sei keine Raketenwissenschaft, der Schlis-
sel sei gute Zusammenarbeit. Herr Baumann nennt das den ,Baden-Wurttembergischen
Weg*.

Der Oberbirgermeister der Stadt Rem- 14
seck Schonberger betont trotz der viel- | 1 ] ;
faltigen Interessen an der Natur, der F '
Nutzungsvielfalt menschlicher Aktivita-
ten: ,Das ist es, das Gemeinsame. Wo
an einem runden Tisch alle Interessen
auf den Tisch kommen. Dann wird ge-
rungen: Wie kann man diesen Raum,
den es nur einmal gibt, bestmdglich,
als Kompromiss, gemeinsam nutzen.”

All diese und noch weitere Erkennt-
nisse tragt nun das Bundesprojekt
,Rebhuhn retten, Vielfalt fordern® unter
der Leitung des Naturschutzbundes
(NABU) Baden-Wurttemberg und des
Landesjagdverbandes (LJV) zusam-
men, um weitere ,Kimmerer im Land
fur  erfolgreichen  Offenlandbriter-
Schutz zu finden, Wissen auszutau-
schen und Erfolgsmodelle zu vermeh- : _ LA =
ren. Abb. 11: René Greiner, Geschéftsflihrer des Landesjagd-
verbandes zeigt, welche Insekten in einer
mehrjdhrigen Brache zu finden sind.

Y YR,

L X

Zur Offentlichkeitsarbeit der LEV-Geschaftsstelle im Jahr 2024 ist abschlieRend hinzuzufligen,
dass mehrere Pressemitteilungen anlasslich durchgefuhrter LEV-Projekte und Kooperations-
veranstaltungen verfasst und herausgegeben wurden. Ein Pressespiegel mit LEV-Bezug fin-
det sich in Anhang 6 des Geschaftsberichts, indem auch die von der Geschaftsstelle erstellten
Flyer abgebildet sind.
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2.6 Fortbildungen und Infoveranstaltungen der LEV-Beschaftigten

Im Jahr 2024 haben die LEV-Beschaftigten an folgenden Fortbildungen/Infoveranstaltungen

teilgenommen:

Teilnahme
Datum Fortbildung seitens LEV-Ge-
schiftsstelle
29.02.2024 Umweltakademie: Biotopverbund: Trittsteine und Beitrag | Klebe
der Landwirtschaft (online)
12.03.2024 LUBW: MalRnahmen fiir den Biotopverbund: Welche Klebe
Fordermdoglichkeiten gibt es tiber die LPR und FAKT?,
14.03.2024 Biotopverbundbotschaftervernetzungstreffen, online Klebe
14.03.2024 LUBW: Umgang mit den Datensatzen des Biotopverbun- | Klebe
des Gewasserlandschaften
17.04.2024 Umweltakademie: ,Gewasserlandschaften — Zielarten Klebe
und Erfahrungen aus der Praxis”
04.05.2024 Landesweiter Streuobsttag, Stuttgart-Hohenheim Klebe
16.05.2024 DVL Online-Stammtisch: Insektenfreundliche Mahwerke | Fallert
24.05.2024 Feldrundgang Biodiversitatsdemobetrieb Zibold Mark- Fallert
gréningen/Unterriexingen
05.06.2024 Archewiesen Erfahrungsaustausch, Ostalbkreis Ritter
19- Trockenmauersanierungskurs Gemmrigheim Fallert, Klebe
20.06.2024
17.7 .- LEV-Treffen, Heiligkreuztal Fallert, Ritter
18.7.2024
11.10.2024 Abschlussvorstellung KleVer - Kleegras und Luzerne im | Fallert, Klebe
Okolandbau, MalRnahmen zur Vereinbarkeit mit dem
17.10.2024 BUND Forum ,Wildkatzenwalder von morgen®, Heil- Klebe
bronn
22.10.2024 LTZ Getreideversuche mit Untersaat, online Fallert
24.10.2024 DVL-Info: Geschéaftsfuhrung und Mittelakquise, online Fallert
14.11.2024 Landesweites Rebhuhnmonitoring der LAZBW, online Fallert
28.11.2024 Biotopverbundbotschaftervernetzungstreffen, online Klebe

Tab. 2: Teilnahme der LEV-Beschéftigten an Fortbildungen und Fachveranstaltungen
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Abb. 12: Thementisch: ,Férdertdpfe jenseits der LPR" beim LEV-Treffen in Heiligkreuztal am
15.07.2024

Abb. 13: Lichtacker mit Untersaat beim Feldrundgang, 24.05.2024 Markgréningen/Unterriexingen.




3 Kooperation und Netzwerkarbeit

Auf Grund seiner speziellen Vereinsstruktur mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Interessen-
gruppen liegt eine wichtige Aufgabe des LEV in der Verbesserung der Vernetzung und der
Zusammenarbeit der verschiedenen regional und auch Gberregional an der Schnittstelle Land-
wirtschaft, Naturschutz und Verwaltung tatigen Akteure. Ziel ist es dabei, die vorhandenen
Krafte zu blndeln, Herausforderungen zu I6sen, Projekte umzusetzen und das Miteinander zu
starken.

Im Jahr 2024 hat die LEV-Geschéaftsstelle insbesondere mit folgenden Akteuren zusammen-
gearbeitet bzw. war an folgenden Kooperationsprojekten beteiligt.

3.1 Zusammenarbeit mit Fachbehorden

Im Zusammenhang mit der Planung und Durchfuhrung von Projekten und MalRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind vor allem die untere Naturschutzbehdrde
(UNB) und die untere Landwirtschaftsbehdrde (ULB) beim Landkreis LB sowie die héhere Na-
turschutzbehérde RPS wichtige Kooperationspartner des LEV. Dartber hinaus ist die Ge-
schaftsfuhrung des LEV Ludwigsburg seit 2023 in regelmalige Arbeitsbesprechungen mit dem
Umweltministerium, bei der einmalig auch der Staatssekretar Dr. Baumann teilnimmt.

Die Kooperation mit der UNB erfolgt vor allem bei der Umsetzung von MalRhahmen nach der
Landschaftspflegerichtlinie (LPR). Wahrend der LEV grundsatzlich fur die Akquise und Vorbe-
reitung von LPR-MalRnahmen zustandig ist, liegt die administrative Abwicklung im Zustandig-
keitsbereich der UNB. Hier findet vor allem eine enge Zusammenarbeit mit dem Natura 2000-
Beauftragten und dem fur die LEV zustandigen Verwaltungssachbearbeiter sowie dartber hin-
aus auch mit den 6kologischen Fachkraften der UNB statt.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen LEV, UNB und auch ULB lag im Jahr 2024 in
der Organisation der Weiterfihrung von zum Ende 2024 auslaufenden funfjahrigen Land-
schaftspflegevertragen nach Teil A der LPR (siehe Kap 5.1). UNB und LEV stellen ferner ge-
meinsam das jahrliche Kreispflegeprogramm (KPP) auf, welches die vorgesehenen Antrage
(von Kommunen, Verbanden oder Landwirten) und Auftrage fir MalRnahmen nach LPR Teil
B, inklusive Biotopverbund (siehe dazu Kap. 7.2), beinhaltet und zur Mittelbeantragung beim
RPS eingereicht wird (siehe dazu auch Kap. 5.2) Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit
der hdéheren Naturschutzbehérde beim RPS lag 2024 in der Planung und Durchfiihrung von
LandschaftspflegemalRnahmen in Naturschutzgebieten (NSG) (siehe Kap. 5.3).

3.2 Rebhuhn-Monitoring 2024

Um festzustellen, wie sich die Bestande des Rebhuhns entwickeln, flhrt die Wildforschungs-
stelle Baden-Wirttemberg (WFS) ein landesweites Rebhuhn-Monitoring durch.

2023 sind zum vierten Mal Bereiche aus dem Landkreis LB in das landesweite Monitoring mit
aufgenommen worden. Ausgehend von dem Lokalprojekt ,Lebensraumaufwertung fir Reb-
huhn, Feldhase und Co.* (siehe 4.4) fanden am 02.03.2023 und 16.03.2023 im Bereich ,Stein-
heim/Murr-Murr-Pleidelsheim® und im Bereich ,Bdnnigheim-Kirchheim/Neckar-Erligheim® ge-
meinsam von LEV und WFS sowie dem Wildtierbeauftragten des Landkreises organisierte
Rebhuhnzahlungen statt. Mit tatkraftiger Unterstitzung ortlicher Akteure aus Naturschutz und
Jagerschaft wurden in beiden Bereichen auf jeweils 13 vorher festgelegten Erfassungsstre-
cken (sog. Transekten) Rebhahne nach einheitlicher Methodik mit Klangattrappen ,verhort®.
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Abb. 14: Das Rebhuhn ist eine so genannte Schirmart. MalBnahmen, die zu seinem Schutz ergriffen
werden, wie z.B. die Anlage mehrjéhriger Brachen begiinstigen auch das Uberleben vieler
anderer Tier- und Pflanzengruppen. So z.B. Feldlerchen, Feldhasen, Laufkéfer und Wildbie-
nen. (© E. Bilirthel).

In beiden Monitoring-Gebieten konnten an mehreren Transekten Rebhuhnvorkommen festge-
stellt werden. In Steinheim/Murr wurden weniger Rebhihner erfasst als im vorigen Jahr.

Um evaluieren zu kdénnen, ob die MalRnahmen zur Lebensraumaufwertung fir Offenlandarten
langfristig Frichte tragen sowie um festzustellen, wo sich die Rebhihner jeweils aufhalten, um
dann dort gezielt MalRnahmen durchfihren zu kdnnen, soll das Monitoring in den beiden Er-
fassungsgebieten in den nachsten Jahren bestandig weitergefihrt werden.

Uber das Monitoring der Wildforschungsstelle hinaus, werten die Mitarbeiter/-innen der Ge-
schaftsstelle vorhandene Daten von ehrenamtlichen Kartierungen aus. AuRerdem hat der LEV
im Jahr 2023 einen umfangreichen Datensatz der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Wurt-
temberg (OGBW) zum oben genannten Zweck erworben. Im Zuge von Biotopverbundplanun-
gen werden aulierdem gezielte Artkartierungen, darunter auch zu Rebhuhn-Vorkommen be-
auftragt, um Beratung von Landwirten und die anschlieRende MaRhahmenumsetzung in Ge-
bieten mit verifizierten Vorkommen zu fokussieren.

3.3 Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern

Neben den zuvor genannten Fachbehérden und Kooperationspartnern hat der LEV 2024 mit
mehreren LEV-Mitgliedern erfolgreich gemeinsame Projekte und MaRnahmen durchgefihrt
oder initiiert. Besonders hervorzuheben ist dabei bspw. die Zusammenarbeit mit:

¢ den LEV-Mitgliedskommunen Bdnnigheim, Bietigheim-Bissingen, Gemmrigheim, Grofl3bott-
war, Ingersheim, Korntal-Minchingen, Ludwigsburg, Markgréningen, Murr, Oberstenfeld,
Pleidelsheim, Remseck/Neckar, Sachsenheim, Steinheim/Murr, Tamm, Vaihingen an der
Enz und Walheim;
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den LEV-Mitgliedsverbanden Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg, Bund fir Umwelt und
Naturschutz Deutschland (Kreisgruppe und Ortsgruppen), Kreisjagervereinigung Ludwigs-
burg und Maschinenring (MR) Rems-Murr-Neckar-Enz

dem Verband Deutscher Ingenieure, kurz VDI zur Entwicklung der Richtlinie 4350 ,Biodiver-
sitatsschonende Mahtechnik im StralRenbegleitgrin®

dem Ministerium fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg und der Lan-
desanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg bei der Ideenentwicklung zur Begrenzung der
Planungskosten beim landesweiten Biotopverbund

der Landesanstalt flr Erndhrung, landlichen Raum und Entwicklung Baden-Wirttemberg,
im Zusammenspiel mit den Bezirkssprechern und dem Landessprecher der Landschaftser-

haltungsverbande

3.4

Termine und Veranstaltungen

Neben den vorab genannten Aktivitaten zur Zusammenarbeit hat der LEV im Jahr 2024 an
folgenden Kooperations- und Vernetzungsveranstaltungen (Auswahl) teilgenommen:

Teilnahme
Datum Veranstaltung seitens des
LEV

10.01.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitdtsschonende Mahwerke zur Pflege des StralRenbegleit-
grins (online)

12.01.2024 | Biotopverbund GVV Hemmingen Schwieberdingen, Bespre- | Klebe
chung mit den Gemeinden

19.01.2024 | Infoabend fur Landwirte von LEV und ULB: Feldvogel in der | Fallert, Klebe
Landwirtschaft fordern, Schulbauernhof Zukunftsfelder,
Korntal-Munchingen

23.01.2024 | Biotopverbundplanung Walheim, Auftaktgesprach mit Ge- Klebe
meinde und Planungsbiiro

25.01.2024 | Termin Rathaus Korntal, Besprechung Biotopverbundmalf3- Klebe
nahmen

26.01.2024 | Bauerntag der Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg Fallert

06.02.2024 | ArcGIS-Schulung zur Abgabe der Biotopverbund-Mus- Klebe
tershapes

07.02.2024 | Biotopverbund GVV Hemmingen-Schwieberdingen, Vorstel- | Klebe
lung des aktuellen Stands fur die Gemeinden

08.02.2024 | Biodiversitat und Landwirtschaft ,Der etwas andere Acker*, Fallert, Ritter
Prasentation zu Lichtackern, Naturparkzentrum Zaberfeld

21.02.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitatsschonende Mahwerke zur Pflege des Strallenbegleit-
gruns (online)

21.02.2024 | Naturschutztreffen Markus Rdésler, Unterriexingen Klebe

22.02.2024 | Online-Austausch der Biotopverbundbotschafter im RB Klebe
Stuttgart

22.02.2024 | Biotopverbund Moglingen, Vorstellung des Zwischenstandes | Klebe
im Gemeinderat

22.02.2024 | Praktiker-Stammtisch Biodiversitat, Pleidelsheim Ritter

28.02.2024 | Biotopverbund Walheim, Auftakttermin fur Gebietskenner Klebe
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Teilnahme

Datum Veranstaltung seitens des
LEV
28.02.2024 | Biotopverbund Mundelsheim, Auftakttermin fur Gebietsken- | wg. Termin-
ner uberschnei-
dung keine
TN
29.02.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen-Schwieberdingen, | Klebe
offentl. Vorstellung der Zwischenergebnisse
06.03.2024 | Rebhuhnmonitoring in Bénnigheim Ritter, Klebe
08.03.2024 | KPP-Gesprach mit RPS (online) Klebe, Ritter
13.03.2024 | Biotopverbundplanung Remseck: 6ffentl. Vorstellung der Bi- | Klebe
otopverbundplanung
20.03.2024 | Rebhuhnmonitoring in Bénnigheim Ritter
20.03.2024 | AG Rebhuhn Remseck Klebe
26.03.2024 | Biotopverbundplanung Erdmannhausen, Termin mit Ge- Klebe
meinde und Planungsburo
15.04.2024 | Kornwestheim, Gesprach fir eine Kommunale Biotopver- Klebe
bundplanung
17.04.2024 | Austausch mit ULB zu Biodiversitat in Weinbausteillagen Fallert, Klebe
18.04.2024 | Biotopverbundplanung Walheim, Gebietsbegehung mit Pla- | Klebe
nungsburo
19.04.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen Schwieberdingen, | Klebe
Besprechung mit Gemeinden und Planungsburo (online)
23.04.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitdtsschonende Mahwerke zur Pflege des StralRenbegleit-
gruns (online)
23.04.2024 | 1. Verbundraumtreffen des Projektes ,Rebhuhn retten — Klebe, Ritter
Vielfalt fordern®, Marbach
24.04.2024 | Biotopverbundplanung Walheim, Behdrdentermin (online) Klebe
25.04.2024 | Online-Austausch der Biotopverbundbotschafter im RB Klebe
Stuttgart
29.04.2024 | Biotopverbundplanung Erdmannhausen: Vorstellung des Klebe
Entwurfs in der ALB-Sitzung
30.04.2024 | LEV-BW Besprechung Mahwiesenfahrplan 2030 Ritter
30.04.2024 | Informationsveranstaltung zur Umsetzung des Herdenschut- | Fallert
zes fur Rinder
06.05.2024 | Biotopverbundplanung Mundelsheim, Scopingtermin mit Be- | Klebe
hérden (online)
16.05.2024 | Einweihung der Wildschutzzone in Remseck Fallert, Klebe
23.05.2024 | Biotopverbundplanung GVV Boénnigheim, interne Vorstellung | Klebe
MafRnahmenplan
24.05.2024 | Feldrundgang beim Hof Zibold als Betrieb aus dem Biodiver- | Fallert,
sitatsnetzwerk
06.06.2024 | Austausch LEVs und Naturpark Stromberg Heuchelberg Fallert, Klebe
11.06.2024 | LEV-Landessprecherteam/UM Fallert
14.06.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert

sitatsschonende Mahwerke zur Pflege des Strallenbegleit-
gruns (online)
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Teilnahme

Datum Veranstaltung seitens des
LEV

17.06.2024 | Biotopverbundplanung Mdglingen, Besprechung mit Pla- Klebe
nungsburo

24.06.2024 | Felderrundfahrt und Vorstellung Biotopverbundmafinahmen- | Klebe
maoglichkeiten mit den Landwirten in Moglingen

26.6.2024 Biotopverbundplanung GVV Bénnigheim, 6ffentliche Vorstel- | Klebe
lung MalRnahmenplan

27.06.2024 | Online-Austausch der Biotopverbundbotschafter im RB Klebe
Stuttgart

01.07.2024 | Austausch mit den Obstbauberatern des Landwirtschaftsam- | Fallert, Klebe
tes

03.07.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen Schwieberdingen, | Klebe
Gebietsbegehung mit Gemeindemitarbeitern

09.07.2024 | Biotopverbundplanung Erdmannhausen, Vorstellung fir Fallert
Landwirte

10.07.2024 | Sachstand LalS 2.0 und Vertragsnaturschutz 2024/2025, Ritter
online

22.07.2024 | Maculinea ASP-Untersuchung Ortstermin Ritter

23.07.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitdtsschonende Mahwerke zur Pflege des StralRenbegleit-
gruns (online)

24.07.2024 | Veranstaltung Lichtacker im Enzkreis Fallert

24.07.2024 | Pressetermin Staatssekretat Andre Baumann und MdB Dr. Fallert
Sandra Setzer

25.07.2024 | Online Austausch Biotopverbundberater im RB Stuttgart, Klebe
Online

30.07.2024 | Besprechung zur Vorbereitung einer Biotopverbundplanung mit | Klebe
der Stadt Ludwigsburg, online

01.08.2024 | Biotopverbundplanung Kornwestheim, Abstimmung Leis- Klebe
tungsverzeichnis mit der Stadt Kornwestheim, Kornwest-
heim

09.08.2024 | Termin zur MaRnahmenplanung mit RPS NSG Heulerberg Ritter
/ggf. NSG Leudelsbachtal

14.08.2024 | Biotopverbundplanung Méglingen, Vor-Ort Besichtigung der | Klebe
Gewassermallinahmen mit UNB und UWB

20.08.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitatsschonende Mahwerke zur Pflege des Strallenbegleit-
gruns (online)

22.08.2024 | Online Austausch Biotopverbundberater im RB Stuttgart, Klebe
Online

05.09.2024 | Biotopverbundplanung Oberstenfeld, Termin mit Gemeinde | Klebe
und Planungburo, online

19.09.2024 | Biotopverbundplanung Oberstenfeld, Auftakttermin fur Ge- Klebe
bietskenner (Akteure Naturschutz und Fischerei)

24.09.2024 | LPR-Infoveranstaltung (online) Ritter

26.09.2024 | Biotopverbundplanung Mundelsheim, Besprechung mit Ge- | Klebe
meinde

1.10.2024 Biotopverbundplanung Erdmannhausen, Behérdentermin Klebe
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Teilnahme

Datum Veranstaltung seitens des
LEV

1.10.2024 Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitatsschonende Mahwerke zur Pflege des StralRenbegleit-
grins (online)

09.10.2024 | Besprechung mit UM; LUBW, RPen, LEVen: Ausarbeitung Fallert, Klebe
der Vorschlage zur Mittelsteuerung fur Biotopverbundpla-
nungen und -umsetzungen auf Landesebene

10.10.2024 | Biotopverbundplanung Mundelsheim, Ortsbesichtigungen Klebe
mit der Planerin

10.10.2024 | Besprechung Mahwiesen LB, online Ritter

10.10.2024 | Pressetermin Lichtacker: Nahrungsmittelproduktion und Ar- | Fallert
tenschutz verbinden

29.10.2024 | Biotopverbundplanung Erdmannhausen, letzte Abstimmun- | Klebe
gen mit Forstbehodrde

04.11.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen Schwieberdingen, | Klebe
interne Vorstellung

05.11.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitdtsschonende Mahwerke zur Pflege des StralRenbegleit-
grins (online)

06.11.2024 | LEV Sprecherteam, online Fallert

07.11.2024 | Veranstaltung fur Feldvogelschutz in der Landwirtschaft, Fallert
Steinheim/Murr

11.11.2024 | Biotopverbundplanung GVV Boénnigheim, Abschlussveran- Klebe
staltung, Kirchheim/Neckar

12.11.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen Schwieberdingen, | Klebe
Behordentermin, online

14.11.2024 | Meeting Rebhuhnmonitoring Fallert

19.11.2024 | Pflanzaktion des BUND fur die Wildkatze am Faulbach Klebe, Ritter

20.11.2024 | Biotopverbundplanung Kornwestheim, Termin zur Anpas- Klebe
sung des Leistungsverzeichnisses

20.11.2024 | Austausch mit Steillagenbeauftragter des Landkreises Fallert

20.11.2024 | Sprecherteam Staatssekretar Vorbesprechung Fallert

21.11.2024 | Termin zur Besprechung des Arbeitsprogramms und Fallert, Klebe
Schnittgutsammelaktion mit der Stadt Korntal-Miinchingen

21.11.2024 | Rebhuhn-Verbundraumtreffen ,Rebhuhn retten — Vielfalt for- | Fallert,
dern® mit Besichtigung von Malinahmenflachen, Fellbach- Klebe, Ritter
Schmiden

25.11.2024 | Infoveranstaltung vom DVL zur Fortbildungsreihe ,Land- Fallert
schaft anpacken®, online

27.11.2024 | Besprechung mit der Felsengartenkellerei zum Umgang mit | Fallert
aus der Nutzung fallender terrassierter Steillagen

28.11.2024 | LEV Sprecherteam Besprechung mit Staatssekretar Fallert
Baumann

28.11.2024 | Besprechung Lichtacker mit dem LEV RMK Fallert

04.12.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen Schwieberdingen, | Klebe

Vorstellung der Planung fiir Gebietskenner
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Teilnahme
Datum Veranstaltung seitens des
LEV

09.12.2024 | Arbeitskreissitzung zur Ausarbeitung der VDI 4350 Biodiver- | Fallert
sitatsschonende Mahwerke zur Pflege des Strallenbegleit-
grins (online). Abstimmung der finalen Version.

10.12.2024 | Biotopverbundplanung Oberstenfeld: Auftakttermin fir Ge- Klebe
bietskenner (Akteure Landwirtschaft)

17.12.2024 | Besprechung mit UM; LUBW, RPen, LEVen: Ausarbeitung Fallert, Klebe
der Vorschlage zur Mittelsteuerung fur Biotopverbundpla-
nungen und -umsetzungen auf Landesebene

17.12.2024 | Biotopverbundplanung GVV Hemmingen Schwieberdingen, | Klebe
Vorstellung im Gemeinderat

18.12.2024 | Behdrdenbesprechung zur anstehenden Offenlandbiotop- Ritter
kartierung

19.12.2024 | Biotopverbundplanung Mdéglingen, Vorstellung im Gemein- Klebe
derat

Tab. 3: Termine und Veranstaltungen zur Kooperations- und Netzwerkarbeit
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4 Landschaftspflege-, Artenschutz- und Naturpadagogikprojekte

Im Jahr 2024 wurden diverse Projekte zum Erhalt der Streuobstwiesen im Landkreis durchge-
fuhrt. Hierzu sind vor allem die Schnittgutsammelaktionen, die Revitalisierungsmalinahmen
und die Streuobstpadagogik besonders zu erwahnen. Das Kooperationsprojekt ,Lebensraum-
aufwertung fir Rebhuhn, Feldhase und Co.“ wurde weitergefiihrt und neben dem Lichtacker-
projekt im ersten Jahr auch durch die Saatgutbereitstellung von mehrjahrigen Brachen, die
tiber die Okoregelung 1a geférdert werden, erweitert. Auerdem konnten wie die Jahre zuvor
Trockenmauern in Landschaftspflegegebieten saniert werden.

4.1 Streuobst-Schnittgutsammlungen in GroRbottwar, Oberstenfeld, Marbach, Plei-
delsheim und Remseck/Neckar

2024 hat der LEV wieder gemeinsam mit funf Mitgliedskommunen Streuobst-Schnittgutsamm-
lungen in mehreren Streuobstgebieten angeboten. Wahrend in Gro3bottwar bereits zum flnf-
ten Mal eine entsprechende Sammlung stattgefunden hat, war es in Pleidelsheim die vierte
und in Marbach/Rielingshausen die dritte.

In GroRRbottwar lag der Fokus dieses Jahr in den zwei Gewannen in Hof und Lembach und im
Holzweiler Hof bei Winzerhausen und wurde von LEV und Stadt gemeinsam organisiert. In
Pleidelsheim wurde die Schnittgutsammlung wieder in den Streuobstgebieten Feldweingarten,
Vordere und Hintere Reutte, Holz- und Waldweingarten, Fasanenberg und Hérnle sowie
Fleckenacker und Herdplatte angeboten. In Marbach/Rielingshausen konnten die Stiicklebe-
sitzer der Gewanne Huttacker, Hummelberg, Hinterbirkenhof, Brunnenwiesen, Alter Berg Vo-
gelgraben, Vordere und Hintere Reute und Hirschplan ihr Schnittgut sammeln lassen.
AulBerdem wurde in Remseck am Neckar in drei Gemarkungen in insgesamt 19 Gewannen
Schnittgut gesammelt.

Abb. 15: Schnittgut wurde hier im Gewann ,Eggerten®in Hof und Lembach* in Gro3bottwar vorkon-
zentriert. Im Hintergrund sieht man den Forstberg.
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Wie in den Vorjahren konnten Streuobstwiesenbesitzer/-innen ihr Schnittgut am Rand von vor-
her definierten Sammelwegen ablegen, wo es dann kostenlos abgeholt und zu Holzhack-
schnitzeln weiterverarbeitet wurde. Ziel der kostenlosen Angebote war es, den

Abb. 16: Schnittgut wird gehackt und das Hackgut direkt in einen Muldenkipper eingeblasen.

Streuobstwiesenbesitzern/-innen zum einen eine Unterstitzung bei der umweltgerechten Ent-
sorgung ihres Schnittgutes zu bieten. Zum anderen sollte die Sammelaktion vor allem auch
einen Anreiz geben, Baume wieder zu schneiden und zu pflegen. Die Kosten fur das Einsam-
meln und Hackseln des Schnittgutes haben sich der LEV und die Kommunen jeweils halftig
geteilt. Das Sammeln und Hackseln des abgelegten Schnittgutes erfolgten durch den Maschi-
nenring Rems-Murr-Neckar-Enz.

Abb. 17: Der Schnittgutabtransport wurde hier in Pleidelsheim in den Gewannen Wald- und Feldwein-
gérten auch in Bereichen mit extensiver Schafbeweidung durchgefiihrt.
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Die am 18. April abgeschlossenen Aktionen wurden sehr gut angenommen. In Pleidelsheim
kamen insgesamt rd. 60 m® Holzhackschnitzel zusammen, in Grol3bottwar rd. 60 m?3, in Rem-
seck am Neckar 35m3, in Oberstenfeld 55m? und in Marbach/Rielingshausen 60 m?® zusam-
men, welche anschlieRend im Heizkraftwerk Ludwigsburg-Kornwestheim thermisch verwertet
und zu Fernwarme fur das kommunale Warmenetz verarbeitet wurden. So tragt die Schnitt-
gutsammelaktion zusatzlich zu einer klimafreundlichen Energieproduktion bei.

Streuobst-Schnittgutsammlungen
400
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Abb. 18: Entwicklung der Hackschnitzelmenge der Schnittgutsammelaktion in Kubikmetern seit 2017

Seit 2017 wurden insgesamt 1.663m?* Hackschnitzel aus Streuobstschnittgut gesammelt und
thermisch verwertet. Das entspricht in etwa einem Heizwert von 83.0001 Heizdl und rund
250.000kg CO2, wenn man annimmt, dass 1 Kubikmeter Hackschnitzel eine Energiedichte
von 50! Heizdl entspricht und pro Liter Heizdl 3kg CO2 bei der Verbrennung freigesetzt wer-
den.

4.2 Naturpadagogik ,,Die Streuobstwiese — Unser Klassenzimmer im Griinen“

Im siebten Jahr seines Bestehens wurde das Streuobstpadagogikprojekt ,Die Streuobstwiese
— Unser Klassenzimmer im Grinen® im Jahr 2024 zum zweiten Mal von Sandra Obele geleitet
und fortgefuhrt. Die Kosten werden wie bisher zu 2/3 vom Landkreis und zu 1/3 von den Grund-
schulen getragen. Insgesamt wurden 2024 wieder an 24 Grundschulen flir 43 Klassen die vom
LEV angebotenen Férderungen fir Streuobstpadagogik-Unterricht umgesetzt. Geférdert wer-
den Unterrichtsmodule mit jeweils 12, 16 oder 22 Unterrichtseinheiten, die von speziell ausge-
bildeten, freiberuflich tatigen Streuobst-Padagogen/-innen angeboten werden.

Alle beantragten Férderungen konnten bewilligt werden. Die beantragten Unterrichtseinheiten
konnten nur teilweise realisiert werden, so dass von der urspringlich bewilligten Gesamtfor-
derung in Hohe von 15.000 Euro ein Anteil von 13.882,04 Euro (rd.95,4 %) fur tatsachlich
durchgeflihrte Unterrichtseinheiten abgerufen wurden (siehe Kap. 10.2).
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Abb. 19: Wertschétzung entsteht durch Wertvermittlung. Menschen schiitzen nur was sie auch ken-
nen. Deshalb férdert der LEV seit 2018 die Streuobstpddagogik an Grundschulen

Jahr Grundschulen | Anzahl Unterrichts- | Beantragte Summe | Umsetzungssumme
einheiten

2018 10 296 5.920 € 5.440 €

2019 13 370 7.400 € 6.840 €
2020* 18 518 10.360 € 5.640 €
2021* 18 488 9.760 € 6.567 €

2022 24 588 11.760 € 9.360 €

2023 20 544 13.440 € 10.782 €
2024 24 652 15.000 € 13.882 €

Tab. 4: Ubersicht Entwicklung des LEV-Projekts Streuobstpddagogik an Grundschulen
* = Jahre, in denen pandemiebedingt weniger Unterricht stattfand.

4.3 Baumschnitt an liberalterten Streuobstbaumen in naturschutzfachlich beson-
ders bedeutsamen Streuobstwiesen

Im Jahr 2024 hat der LEV die Revitalisierungspflege an langfristig nicht mehr gepflegten, tber-
alterten und zum Teil mit Mistel befallenen Streuobstwiesen in Steinheim an der Murr und
Gemarkung Kleinbottwar, Oberstenfeld, Gemarkung Oberstenfeld beauftragt. Die im Jahres-
Ubergang 2024 / 2025 beauftragte Revitalisierung in Sachsenheim, Gemarkung Ochsenbach
Gewann ,Frdoschle® wird aufgrund des Abrechnungsdatums im Geschaftsbericht des Jahres

2025 gelistet.

Die gepflegten Baume lagen im Fall von Ochsenbach wieder in naturschutzfachlich besonders
bedeutsamen Streuobstwiesen innerhalb des FFH- und EU-Vogelschutzgebiets ,Stromberg®.
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Das Grunland wird in den Teilbereichen im Rahmen von LPR-Vertragen extensiv gemaht oder
beweidet. Teilweise stehen die Baume auf europarechtlich geschiitzten ,Mageren Flachland-
mahwiesen® (FFH-Mahwiesen, LRT 6510).

Die durchgeflihrte Pflege der Streuobstbaume tragt durch die damit erreichte bessere Belich-
tung der Flachen indirekt zur Erhaltung und/oder Aufwertung der artenreichen Griinlandbe-
stande bei. Das Streuobstgebiet am Forstberg in Oberstenfeld wird im Zuge von Biotopver-
bundmalnahmen extensiv beweidet. Die Flachen in Steinheim sind Steinkauz-Brutrevier und
ebenfalls Standort von (bisher nicht kartierten) Mageren Flachlandmahwiesen. Fir das Ge-
wann ,Eichhalde® existiert eine Streuobstkonzeption, die sowohl den Zustand und die Vertei-
lung der Streuobst- und Habitatbaume erfasst als auch Hinweise flr artenreiches Griinland
enthalt.

Die Streuobstbdume unterschiedlicher Alters- und Erhaltungsstufen wurden zuvor vom LEV
erfasst, kategorisiert und kartiert und im Anschluss von verschiedenen Fachwarten fachge-
recht gepflegt.

Gemeinde Gewann / Hof Gepflegte Streuobstbaume
Steinheim/Murr Eichhalde 228
Oberstenfeld Forstberg 55

Tab. 5: Ubersicht LEV-Projekt Baumschnitt in naturschutzwichtigen Streuobstwiesen

Das angefallene Schnittgut konnte teilweise in Abstimmung mit der AVL auf einem Hacksel-
platz entsorgt werden. Der groRere Teil wurde zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Die Gesamtmallnahme hatte einen Kostenumfang von 17.337,74 €, wobei der Anteil, welcher
aus LEV-Projektmitteln des Landkreises finanziert wurde, 3.839,74 € betragt. Dabei Ubernah-
men die Stadt Steinheim 4.050,00 € und das Land (LPR) 9.450,00 €. Dies ist mdglich, da far
das genannte Gebiet eine Streuobstkonzeption erstellt wurde. Eine Zusammenfassung findet
sich in Kap. 10.2.
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Abb. 20: Die gepflegte Streuobstwiese in Oberstenfeld im Februar vor dem Laubaustrieb nach dem
das Schnittgut vorkonzentriert wurde. Die brdunlichen Bodenstellen zeigen an, wo 2024 auch
erstgepflegte, ehemalige Brombeersukzessionsflichen waren, die seit 2024 auch extensiv
beweidet werden.
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4.4 Kooperationsprojekt ,,Lebensraumaufwertung fiir Rebhuhn, Feldhase und Co.“

4.41 Geschichte, Ziele und Stand des Projekts

2017 hat der LEV LB gemeinsam mit dem Kreisbauernverband und der Kreisjagervereinigung
fur die Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im ackergepragten Offenland des
Landkreises das Kooperationsprojekt ,Lebensraumaufwertung fir Rebhuhn, Feldhase und
Co.“ ins Leben gerufen. Weitere Kooperationspartner sind die ULB, UNB sowie mehrere LEV-
Mitgliedskommunen.

Vorrangiges Ziel des Projektes ist es Landwirte zu finden, die bereit sind, in speziellen Vor-
ranggebieten fir Offenlandbriter (Gebiete mit mittlerer und hoher Bedeutung fur Offenland-
briter) geeignete Blihbrachen auf Ackerflachen anzulegen und damit die Lebensraumaus-
stattung fur Offenlandvogelarten, aber auch fiir andere Tierarten (vor allem Insekten) in der
ackerbaulich gepragten Agrarlandschaft zu verbessern. Au3erdem sind Ma3hahmen zur Um-
wandlung von Feldgehdlzen in Niederhecken, der Biotopverbund-Feldwege und die Anlage
von Lichtackern Teil des Malinahmenportfolios.

o e

Abb. 21: LPR-Rotationsbrache in Vaihingen/Enzweihingen Ende Mai 2024 nach Friihjahrseinsaat mit
der Mischung ,Bliihbrache Vielfalt‘. Zu sehen: Phacelia, Waldstaudenroggen und Margeriten.

4.4.2 Offentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit

Die Mitarbeiter/-innen der LEV-Geschéftsstelle haben verschiedene Veranstaltungen initiiert
und an diversen Terminen zum Rebhuhn-Schutz teilgenommen, z.B. bei Felderrundfahrten in
Steinheim/Murr, Korntal-Minchingen, sowie bei runden Tischen zum Biotopverbund das An-
gebot zur Anlage von Lebensraum aufwertenden MaflRnahmen flir das Rebhuhn beworben.
Durch Anderungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europaischen Union waren
seit 2023 die meisten Landwirte aber reserviert, was neue flnfjahrige Verpflichtungen fir
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Rotationsbrachen angeht. Einer der Hauptgriinde war die fir Betriebe mit Gber 10 ha Acker-
flachen ,erweiterte Konditionalitat*, d.h. Verpflichtung gemaR GLOZ 8, vier Prozent der Acker-
flache stilllegen zu missen, wenn sie Direktzahlungen nach der ersten Saule der GAP bean-
tragen maochten. Glucklicherweise kam im Verlauf des Jahres 2024 die Nachricht vom Bun-
desministerium fur Landwirtschaft, dass die GLOZ 8-Verpflichtungen 2025 abgeschafft wiir-
den, womit auch wieder Beratungen in Richtung mehrjahriger Brachen bei Landwirten in Frage
kommen. Zusétzlich wurde die Okoregelung 1a so gestaltet, dass fiir das erste Hektar eines
jeden Ackerbaubetriebes mit mehr als 10 ha Ackerland, die Stilllegung mit 1.300 €/ha verguitet
wird, wenn er diese zwischen dem 01. April und 15. August eines Antragsjahres nicht bearbei-
tet und sich mindestens zwei Kulturen darauf befinden (siehe auch 2.5.1).

443 Okoregelung 1a-Saatgutférderung

Aufgrund der genannten ,erweiterten Konditionalitat“ haben die Biodiversitatsberaterin der Un-
teren Landwirtschaftsbehoérde Alicia Lapple und der LEV eine Saatgutférderung ausgearbeitet,
um Stilllegungsflachen hinsichtlich der ékologischen Qualitaten optimale Voraussetzungen zu
geben: Mehrjahrigkeit, Standort geeignet fur Offenlandbrter (Distanz zu vertikalen Strukturen
100m), Anlagestruktur fur Offenlandbriter geeignet (max. Saatdichte 10kg), fur Offenlandbr-
ter geeignete Bluhmischung (z.B. Blihbrache Vielfalt, Lebensraum | Tabingen). So konnten
2023 7,8 und 2024 weitere 5,6 Hektar mehrjahrige Bliuhbrachen angelegt werden. Die Saat-
gutférderung wird von der Stiftung fir Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Ludwigs-
burg fir 2024 bis 2026 mit bis zu 8.100 €/ Jahr finanziert. Im Jahr 2024 waren es 6.243,90 €
und ein Eigenanteil des LEV von 693,77 €.

v X | 'III

Abb. 22: Blick in eine mehrjdhrige Brache in Poppenweiler in einem Gebiet mit bekanntem Rebhuhn-
Vorkommen. Hier wurde im Herbst 2023 die Mischung ,Lebensraum 1 Tiibingen, angepasst”
eingesét. Die Mischung enthélt 65% Kulturarten, wie z.B. Saatmohn, Saathafer und
Saatwicken, aber auch 35% Wildarten wie Kornblumen, Schafgarbe und Margeriten.

41



Abb. 23: Mehrjéhrige OR1a-Brache auf einem Kalk-Scherbenacker, in dem im August 2024 seltene und
gefdhrdete Ackerwildkrduter wie Stiefmitterchen (Viola arvensis), Einjahriges Bingelkraut
(Mercurialis annua), Ackergauchheil (Anagallis arvensis), Kleiner Frauenspiegel (Legousia
hybrida, RL = stark gefdhrdet) und Acker-Vergissmeinnicht (Myosotis arvensis) zu finden wa-
ren. Im Herbst wurde mit dem Bewirtschafter ein Acker-Wildkrautprojekt gestartet.

Abb. 24: OR1a-Brache in Markgréningen/Unterriexingen im Sommer 2024.
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444 Lichtacker-Projekt

Im Jahr 2023 hat der LEV mit Landkreismitteln erstmals Lichtacker zum Rebhuhn-Schutz von
Landwirten anlegen lassen. Ein Lichtacker ist ein Getreidebestand mit erhéhtem Dirillreihen-
abstand. Pflanzenschutz und Saatdichte
werden reduziert und in Abhangigkeit des
Okologischen und dkonomischen Ziels eine
Anpassung der Stickstoffdiingung vorge-
nommen. Ziel ist es die Lebensraumstruktu-
ren fur Offenlandbriter zu verbessern. Das
heiRt die Schaffung von Nahrungs- und
Bruthabitaten auf Hochertragsstandorten
bei gleichzeitigem Erhalt der landwirtschaft-
lichen Produktivitat.

Abb. 25: Rebhuhn-Péarchen in einem Lichtacker-
Wintergetreideschlag mit 24cm Reihenabstand

Zusatzlich wird das Mikroklima lichter, warmer und trockener, eine bessere Durchliftung fir
viele Tier- und Pflanzenarten findet im Vergleich zu enger angelegten Weizenschlagen mit
niedrigerem Drillreihenabstand statt. Letzteres beugt auch Pilzkrankheiten vor. Durch die Min-
derung des Raumwiderstands im Getreide wird die Mobilitat der dort lebenden Tiere (Reb-
huhn, Feldlerche, Feldhase, ...) sowie, die Aktivitat und Artenvielfalt der bodenlebenden Insek-
ten, die die Hauptnahrung der VAgel in der Brutzeit bilden, erhoht. Die landwirtschaftliche Pro-
duktion bleibt durch die MalRnahme erhalten. Ein Lichtacker ermdglicht als einjahrige Mal3-
nahme eine flexiblere Integration in die im Landkreis stark auf Getreideproduktion ausgerich-
teten landwirtschaftlichen Betriebe. Die Mallnahme ergénzt also das bisherige Mallinahmen-
portfolio des weiter oben genannten Kooperationsprojekts.

Das Jahr 2024 war hinsichtlich der Umsetzung von Lichtackern im Landkreis ein toller Erfolg.
Insgesamt konnte die Flache von 5,7 ha im Vorjahr um 27,4 ha erhdht werden. Auf3erdem
wurden zum ersten Mal Lichtacker mit spezieller Untersaat angelegt. Landwirte in Affalterbach,
Benningen, Erdmannhausen, Ingersheim, Markgroningen, Steinheim und Vaihingen hatten
sich bereit erklart beim Lichtacker-Projekt des LEV mitzumachen. Diese haben auf etwa 20
Schlagen insgesamt 33,5 ha Sommer- und Wintergetreide mit erhéhtem Drillreihenabstand
zwischen 24 und 30 cm eingesat, die mechanische Bodenbearbeitung zwischen 01. April und
15. August zum Schutz der Bodenbruter unterlassen, den Pflanzenschutzmitteleinsatz auf eine
einmalige Anwendung begrenzt wirksamer Herbizide reduziert und auf 13,49 ha niederwich-
sige Leguminosen-Untersaaten eingebracht und diese bis zum 15. Januar des Folgejahres
stehen gelassen.

”
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Abb. 26: Verteilung der LEV-Lichtécker im Landkreis (ohne FAKT E13). WRmUk (=Weite Reihe mit
Untersaat, konventionell) und WRmU©GS (= Weite Reihe mit Untersaat, 6kologisch)

Die Ertrage in den Lichtackern waren auch im Jahr 2024 wieder, trotz Sommertrockenheit
zufriedenstellend, der Vollgersteanteil in der Sommergerste verhaltnismallig hoch (in den
meisten Fallen Uber 90 % z.T. Uber 95%). In den Lichtadckern mit Untersaat waren die Ertrage
wie erwartet niedriger, da hier keine Herbizidanwendung stattfinden darf und die Dungung
reduziert wird. Daflr wurde pro Untersaatstreifen von 0,2 ha ein Ausgleich von 350 € bezahlt.

Wie in den Studien, die vom Institut fur Agrarbiologie und Biodiversitdt Mannheim (IfAB) und
der Universitat Hohenheim durchgefuhrt wurden, konnte auch im Landkreis Ludwigsburg im
Jahr 2024 gezeigt werden, dass die Insektenbiomasse und -artenvielfalt in Ackern mit Unter-
saat stark zunimmt. An allen Standorten mit Untersaat konnten Wildbienen, Schwebfliegen,
aber auch vermehrt Kurz- und Langfuhlerschrecken beobachtet werden, die eigentlich Bewoh-
ner trockener und mittlerer Wiesenstandorte sind. Es hat beim Kontrollieren der Mallinhahmen-
flachen daran erinnert, dass auch die fir die Getreideproduktion so wichtige Kulturlandschaft,
Lebensraum vieler gefahrdeter Arten ist.

Abb. 27 und 28: Der erhéhte Reihenabstand fiihrt sowohl im bkologischen als auch im konventionellen
Weizenanbau zu einem geringeren Raumwiderstand fiir Feldvégel, einem verbesserten
Mikroklima. Dies férdert auch die Artenvielfalt von bodenlebenden Insekten.
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Abb. 29 und 30: Zwei mal Sommergerste mit derselben Untersaat, zwei verschiedene Pflanzengesell-
schaften, wéhrend im Acker in Aurich (links) Rotklee, Perserklee und Inkarntklee do-
minieren und bliihen, findet man im Lichtacker in Benningen (rechts) Ackerveilchen
und Mohn.

Abb. 31: GroBes Heupferd (Tettigonia viridissima) in einem Sommergerstenacker mit Untersaat in Ben-
ningen. Bereits in den frihen 1980er Jahren wurden in England so genannte ,Conservation
Headlands” entwickelt, d.h. 6m breite herbizid- und pesitizidfreie Streifen in Getreideéckern.
Hierdurch steigt die Artenvielfalt und Biomasse der Begleitpflanzen und Insekten stark an. Un-
tersaatstreifen im Landkreis Ludwigsburg werden mindestens 20m breit angelegt, um das
Prédationsrisiko zu minimieren.
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4.5 Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten

Terrassierte Steillagen mit Trockenmauern sind fir den Landkreis Ludwigsburg in besonderem
Mafe landschaftspragend. Mit rund 370 ha von bundesweit 1.400 ha weist der Landkreis Lud-
wigsburg deutschlandweit den mit Abstand grofiten Flachenanteil an Trockenmauer-Terras-
senweinbergen auf. Die zum Teil grof3flachigen Trockenmauergebiete sind sowohl aus Grin-
den des Naturschutzes als auch als Zeugnisse unserer Kulturlandschaft, aus Sicht des Denk-
malschutzes in besonderem Malle, bedeutsam und erhaltenswert.

Auf aus der Nutzung gefallenen ehemaligen Weinbaustandorten haben sich im Landkreis ins-
besondere aufgrund der stidexponierten Hanglagen in vielen Fallen artenreiche Magerwiesen
entwickelt, die heute als flachenhafte Naturdenkmale, gesetzlich geschitzte Biotope und Na-
turschutzgebiete eine besondere Bedeutung flr seltene und stark gefahrdete Tier- und Pflan-
zenarten und die Artenvielfalt insgesamt haben. In diesem Zusammenhang stellen diese Be-
reiche auch wichtige Elemente im landesweiten funktionalen Biotopverbund trockener Stand-
orte dar.

In die Mahflachen fallende Steine zerfallender Trockenmauern und infolgedessen aufkom-
mende Gehdlze und Brombeersukzession erschweren die notwendige Pflegemahd erheblich.
Daher ist es erforderlich und gemeinsames Ziel von LEV und UNB, die Trockenmauern auf
Flachen, auf denen zur Offenhaltung eine dauerhafte, Gber Landschaftspflegemittel des Lan-
des gesicherte jahrliche Pflegemahd stattfindet, in besonders vordringlichen Fallen so weit wie
moglich zu sanieren.

Im Frihsommer 2021 hat der LEV, gemeinsam mit der UNB einen Projektantrag bei der
Umwelt- und Natuschutzstiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg zur Sanierung von
Trockenmauern in Landschaftspflegegebieten gestellt. Die Bewilligung erfolgte am 18. August
2021 fur die Jahre 2022-2024 fur jahrlich 36.000 € (90%) + 4.000 € (10%, die der Fachbereich
22, Umwelt des Landratsamts Ludwigsburg zur Verfugung stellt). 2024 konnte so, nach einer
Verhandlungsvergabe der zweite Abschnitt im Gewann ,Unter dem Ochsenbachle”, im FFH-
und Vogelschutzgebiet ,Stromberg® in Sachsenheim-Ochsenbach bearbeitet werden. Die
Mafnahmenumsetzung fand wieder im Keuperbergland auf LPR-Vertragsflachen statt.
Diesmal wurden rund 35,21m? Ansichtsflache im Wert von 46.659,90 € saniert. Fiir 2025-2027
wurde ein Folgeantrag bei der Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse
Ludwigsburg gestellt und bewilligt. Das Engagement kann also die nachsten Jahre in
naturschutzwichtigen Gebieten (vornehmlich FFH- und Vogelschutzgebieten) fortgesetzt
werden.

Abb. 32 und 33: Backenmauern nach der Sanierung, deren umgebende Flédche durch einen LPR-A-
Vertrag gepflegt wird.
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Abb. 34: Die Trockenmauer-Sanierungsbaustelle kurz vor der Abnahme. Hier wird, nachdem die
Mauerkrone vollendet wurde noch das Erdmaterial nachgefiillt.
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5 Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie (LPR)

Die LPR ist das wesentliche Forderprogramm zur Umsetzung von Naturschutz- und Land-
schaftspflegemalinahmen in BW mit Zustandigkeit bei den Naturschutzbehérden. Der LEV
unterstitzt diese als fachlicher Ansprechpartner bei der Planung und Umsetzung von Mal}-

nahmen und steht Grundstlickseigentimern und Landnutzern als Berater zur Seite.

Unterstiitzung durch LEV

Fachliche Vorbereitung
und Betreuung von Ver-
trdgen (LPR Teil A)

Planung und Umset-
zung von Auftrdgen
(LPR Teil B);

Beratung und Unterstiit-
zung bei Antrégen (LPR
Teil B) von Kommunen,
Vereinen eftc.;

Organisatorische  und
fachliche Unterstiitzung
bei der Planung und Ab-
wicklung der jéhrlich an-
stehenden  Arbeitsin-
halte bei der Umset-
zung der LPR (Kreis-
pflegeprogramm, Ver-
tragsverléangerung,
etc.);

ggf. Unterstlitzung bei
der Eingabe und Ver-
waltung im zugehdrigen
Landschaftspflege-in-
formationssystem
(LalS).

5.1

Das Foérderprogramm ist in verschiedene Teile (Foérdertatbe-
stande) aufgeteilt, wobei der Teil A (5-jahriger ,Vertragsna-
turschutz”) sowie der Teil B (einjahrige/einmalige Arten-/Bio-
topschutzmaflRnahmen) den wesentlichen Anteil bei der Um-
setzung einnehmen.

Vertrage kdnnen dabei folgende naturschutzfachliche Ziele
verfolgen: Grinlandextensivierung, Pflege von Sonderbioto-
pen (z.B. Magerrasen, Steppenheidensaume, Seggenriede
etc.), Umwandlung von Acker- in extensive Grinlandbewirt-
schaftung oder die Anlage von  Blihbrachen.
LPR-B-MalRnahmen (z.B. Entbuschungen, Kopfweiden-
oder Heckenpflege) kénnen als Auftrage durch die UNB oder
das RPS direkt erteilt oder als Antrage von Kommunen, Ver-
einen, etc. entsprechend dem jeweiligen Fordersatz bezu-
schusst werden. Antrage und geplante Auftrdge im Kreis
Ludwigsburg werden in dem sog. Kreispflegeprogramm
(KPP) zusammengestellt.

Die LEV-Geschéaftsstelle arbeitet bei der Umsetzung der
LPR eng mit der UNB als zustandige Naturschutzbehoérde
zusammen. In der praktischen Umsetzung ergaben sich da-
bei regelmalig Aufgabeniberschneidungen, so dass eine
eindeutige Trennung bzw. Zuordnung der Tatigkeitsanteile
von LEV und UNB nicht mdéglich ist. Entscheidend ist daher
eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen
LEV als Verein und UNB als behérdliche Stelle.

Die Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopver-
bundes, welcher ebenfalls tUber die LPR geférdert wird, ist
unter Kap. 7 naher beschrieben.

Umsetzung des ,,Vertragsnaturschutzes*

Die Umsetzung des Vertragsnaturschutzes beinhaltet die Betreuung laufender Verpflichtun-
gen, die Bearbeitung von Vertragsverlangerungen und die Akquise neuer Vertragsflachen.

Vertragsverldngerungen:

Fir Vertrage nach dem LPR Teil A werden im letzten Gultigkeitsjahr Vorbereitungen fir eine
weitere 5-jahrige Foérderverpflichtung, sogenannte Vertragsverlangerungen, eingeleitet. Fir
diese Vertrage ist zu klaren, ob eine Weiterflhrung in der gleichen oder ggf. einer anderen
Form zum einen seitens der Vertragsnehmer (VN) gewilnscht und zum anderen aus natur-
schutzfachlicher Sicht sinnvoll und zielfihrend ist. Seit dem Jahr 2021 sind ein Teil der Pfle-
gevertrage nach Teil A2 auf ,nicht landwirtschaftlich nutzbarer Flache® als mehrjahrige Ver-
trage in den Teil B tGberflhrt worden. Diese werden hier zur Vereinfachung wie bisher zu den
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LPR-Vertragen gezahlt und nicht gesondert hervorgehoben. Nahere Erlauterungen finden sich

im Kap. 5.2 Kreispflegeprogramm B-Vertrage.

Fur das Jahr 2025 ist im Bereich der Vertragsverlange-
rungen eine besonders herausfordernde Arbeitsspitze
zu erwarten, da etwas Uber die Halfte der im Kreis be-
stehenden LPR-Vertrage zur Verlangerung anstehen.
Dies umfasst insgesamt 99 Vorgange, aufgeteilt auf 78
VN, mit ca. 265 ha Flache, ca. 2199 Flurstiicken und ei-
ner jahrlichen Zuwendung von 294.438,31 €.

Wie im letztjahrigen Geschaftsbericht schon erwahnt,
wurde hierflr schon friihzeitig im Spatsommer 2023 mit
den Flachenbesichtigungen begonnen. Im Frihsommer
2024 (Mai/Juni) lag der Fokus auf den zweischurigen
Wiesen, welche moglichst noch vor dem ersten Schnitt
begangen werden sollten. Letztlich zogen sich die Be-
sichtigungen bis in den Herbst, konnten jedoch bis auf
wenige Restflachen weitgehend abgeschlossen werden.
Hoher zeitlicher Aufwand bei den Besichtigungen, als
auch bei der folgenden Dokumentation der dkologischen
Prufung sowie parallelen Schwierigkeiten bei der Um-
setzung des im LPR Teil B befindlichen Kreispflegepro-
gramms, fuhrten dazu, dass konkrete Abstimmungen
zur Vertragsverlangerung mit Eigentimern oder Bewirt-
schaftern erst im Fruhjahr 2025 mdglich waren.

Bis zum Stichtag am 15.3.2025 wurde gemeinsam mit
UNB und UNB an den Vertragen gearbeitet, so dass der
Uberwiegende Anteil erfolgreich flr weitere 5 Jahre ver-
langert werden konnte. Neben Extensivierungsvertra-
gen geht es hier vor allem auch um Pflegevertrage auf
besonders wertvollen Flachen beispielsweise in flachen-
haften Naturdenkmalen oder Naturschutzgebieten. Bei
solchen Flachen kann es dazu kommen, dass bei der
Naturschutzverwaltung ein besonderes Interesse zur Si-
cherung einer naturschutzfachlichen Pflege Uber LPR-
Vertrage besteht und bei Beendigung der Malinahme
von Seiten des bisherigen VN ein neuer gesucht werden
muss. Bei 5 der Vertrage war dies der Fall. Weitere 3
Vertrage konnten diesbezuglich nicht mehr fristgerecht
verlangert werden und wurden daher kurzfristig in den
LPR Teil B als geplanter Auftrag Uberflhrt. Zusatzlich
sind weitere 15 Vertrdge von Seiten der VN beendet
worden. Dazu zahlen neben kleinerer Extensivierungs-
vertrage auch 5 Vertrage mit Anlage einer Buntbrache,
welche im Rahmen des Kooperationsprojektes ,Reb-
huhn, Feldhase & Co.” akquiriert wurden. Nur einer die-

Arbeitsschritte

LPR-Vertragsverlangerung

e Prifung der O6kologischen
Wirksamkeit der Mal3nah-
men (,Naturschutzfachliches
Ziel?) sowie Kontrolle der
vertraglich vereinbarten
Leistungen, je nach Umfang
der im Vertrag enthaltenen
Fldchen als umfassende
oder stichprobenhafte Fla-
chenbegehung méglichst vor
dem ersten Bewirtschaf-
tungszeitpunkt;

e Planung von Malnahmen-
anpassungen fir Vertrags-
flachen, auf denen die bishe-
rige  Pflege/Extensivierung
nicht die gewiinschte 6kolo-
gische Wirksamkeit gezeigt
haben;

e Priifung der Notwendigkeit
von Fldcheneinmessungen
sowie Abstimmung mit den
landwirtschaftlichen Ver-
messern der ULB;

o Abfrage der VN zur Bereit-
schaft fiir eine weitere 5-jéh-
rige  Vertragsverldngerung
und Abstimmung zu mégli-
chen Anderungen bei den
Vertragsinhalten (z.B. Ande-
rung von Mahdzeitpunkten
oder Flachen);

e ggf. Akquise neuer VN zur
Ubernahme der Verpfilich-
tung bei besonders natur-
schutzrelevanten  Fléchen
(PflegemalBnahmen);

e ggf. Planung einer kurzfristi-
gen Uberfiihrung der Férde-
rung in den LPR Teil B (Auf-
trag) bei besonders natur-
schutzrelevanten Fldchen.

ser Buntbrache-Vertrage wurde verlangert. Ein Teil der VN wird weiter mit dem LEV in Kontakt
bleiben und ggf. alternative Férderungen in Anspruch nehmen (z.B. OR-Brache, Lichtacker).
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Folgend sind die Ergebnisse der Vertragsverlangerung in einer Tabelle zusammengefasst und
in einer Ubersichtskarte die Flachenverteilung der LPR-Vertrége im Kreis Ludwigsburg darge-

stellt.

Vcirtrags- Vorgange Vertrags- Vertrags-
VTG Giltig bis 31.12.2024 verlangerun ende
2024/2025 g e gerung
Anzahl
Vertrage 99 81 18
Forderflache 265,33 ha 249,56 ha 15,76 ha
Anzahl Flurstticke 2199 2091 108
Jah”"’::néuwe”' 294.438,31 € 275.645,53 € 18.792,78 €
Tab. 6: Ergebnisse der Vertragsverldngerungen mit Gliltigkeit ab dem 01.01.2025
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Abbildung 35: Ubersicht LPR-Vertragsverldngerung 2024/2025 im Kreis LB

Neuabschliisse:

Neben der Unterstlitzung bei den Vertragsverldngerungen nimmt auch die Akquise von neuen
Vertragsflachen und -partnern einen wesentlichen Anteil der LEV-Arbeit ein. Der Abschluss
potenzieller Neuvertrdge hat ebenfalls wie die Vertragsverlangerungen, bis Fristende im
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Frdhjahr zu erfolgen und fordert eine entsprechende Vorarbeit bei der Beratung der VN, den
Abstimmungen mit VN, UNB und/oder ULB sowie der verwaltungstechnischen Umsetzung.

Neben dem im Jahr 2024 hauptsachlichen Arbeitsschwerpunkt bei den LPR-Vertragsverlan-
gerungen konnten im Jahresverlauf bis Marz 2025 drei neue LPR-Vertrage — auf insgesamt
28 Flursticken mit ca. 2,50 ha Vertragsflache und einer jahrlichen Zuwendung von 10.241,87
€ — unter Mitwirkung der LEV-Geschéftsstelle vorbereitet und abgeschlossen werden. Zwei
der Vertrage stellen ehemalige Vertragsflachen dar, welche in den letzten Jahren Uber LPR-
B-Auftrage gepflegt wurden. Weiter konnte im Rahmen der Biotopverbundplanung der Ge-
meinde Pleidelsheim ein Beweidungsvertrag im Feuchtgebiet ,Riedbachaue® akquiriert wer-
den.

= Aktueller Stand der LPR-Vertrage zum 01.01.2025:
148 Vertrage — 334,67 ha — 464.260,52 €

5.2 Umsetzung vom Kreispflegeprogramm (KPP)

Der LEV unterstitzt die UNB maRygeblich bei der Vorbereitung und Umsetzung des jahrlich im
Frihjahr beim RPS angemeldeten Kreispflegeprogramms, welches Uber den Teil B der LPR
umgesetzt wird. Die darin enthaltenen MalRnahmen stellen zum einen die tUberwiegend lang-
jahrigen Antrage und Auftrage im sogenannten ,Stamm“-KPP und zum anderen die neu ak-
quirierten MaRnahmen im Rahmen der Umsetzung des seit 2020 forciertem Ausbau vom lan-
desweiten Biotopverbund sowie der Biotopvernetzung dar. Da die MaRnahmen in den Berei-
chen Biotopverbund und Biotopvernetzung organisatorisch getrennt geflihrt und hauptsachlich
von der daflir geschaffenen Personalstelle im LEV betreut werden, werden diese auch im LEV-
Geschéftsbericht unter einem eigenen Kapitel naher beschrieben (Kap.7.2). In diesem Kapitel
wird kurz auf die Umsetzung des gesamten Kreispflegeprogramms eingegangen und folgend
das ,Stamm“-KPP naher beschrieben. Eine tabellarische Ubersicht tiber die jeweilige Mittel-
verwaltung der Ubergeordneten Themenbereiche im KPP ist im Anhang 4 dargestellt.

KPP 2024

Fir die Umsetzung des KPP 2024 wurde Mitte Januar eine Zuwendung von 510.810,95 € beim
RPS angemeldet, fur dessen Umsetzung Ende Mai insg. 428.037,13 € zur Verfigung gestellt
wurden. Im Bereich des ,Stamm*“-KPP konnten fiir Auftrdge und Antrage der Vereine etc. nicht
ausreichend Mittel zur Verflgung gestellt werden, weshalb der einzusparende Betrag bei der
Planung der Auftrage vorerst zurtuckgestellt wurde. Der Mittelbedarf bei den Antrédgen der
Kommunen im ,Stamm“KPP und den Biotopverbund/-vernetzungsmafinahmen konnte voll
bewilligt werden.

Nach Rucksprache mit dem RPS wurden aus den zurlckgestellten Ma3nahmen eine Auswahl
zum einen fur einen Nachtrag im Haushaltstitel des Biotopverbunds und zum anderen flr einen
Nachtrag im ursprunglichen KPP-Haushalt in Hohe von insgesamt 79.350,00 € erstellt und
nachgereicht. Die nachgemeldeten Mittel im Biotopverbund-Haushalt konnten vom RPS im
Juli bewilligt werden, im KPP-Haushalt standen keine Mittel mehr zur Verfugung. Auf einen
weiteren Nachtrag wurde jedoch verzichtet, da einerseits Planungsunsicherheiten und fort-
schreitende Zeit bei manchen MalRnahmen (z.B. Trockenmauersanierung auf landeseigenen
Flachen) die Umsetzung nicht mehr rechtzeitig ermdglichen und andererseits der potenzielle
Mittelrtcklauf fur diverse zurlickgestellte Gehdlzpflegemalnahmen erfahrungsgemaf ausrei-
chen wirde. Einzig fir einen im Jahresverlauf nachtraglich aufgenommenen Antrag zur Um-
setzung einer Amphibienschutzmaf®nahme im Rahmen des landesweiten Feuerwehrpro-
gramms ,220 Amphibiengewasser®, welches vom Landesverband des BUND begleitet wird,
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wurde eine Zuwendungssumme von 5.247,90 € Uber den Biotopverbund nachgemeldet und
bewilligt. Somit standen flir das Jahr 2024 insgesamt 483.035,03 € zur Verfligung.

Die seit ein paar Jahren durchgefiihrte Aufteilung im KPP (,Stamm“-KPP und Biotopverbund)
fuhrt leider zu immer héheren Verwaltungsaufwand. Durch die Planungsunsicherheiten auf-
grund des immer schlechter finanziell ausgestatteten ,Stamm*“-KPP und das daraus resultie-
rende Verschieben von Auftragen in den Biotopverbund erschwert insgesamt die Mal3nah-
menumsetzung im Bereich der Auftrdge. Zudem lasst sich der Uberblick (iber die jeweiligen
Bewilligungsrahmen nur mit Mihe behalten und freiwerdende Mittel sind erst bekannt, wenn
die Malinahmen tatsachlich ausgezahlt sind, was oft erst spat im Jahr erfolgen kann.

Mit der in 2024 bestehenden Arbeitsspitze bei den Vertragsverlangerungen kam es daher ne-
ben dem Mittelrlicklauf bei den Antragen (24.256,97 €), auch bei den Auftragen zu einem gro-
Reren Anteil nicht abgerufener oder eingesetzter Mittel. Somit wurden im Herbst neben zu-
ruckgestellten MalRnahmen, auch nicht fur das Jahr geplante, langjahrig bekannte Mal3nah-
menflachen besichtigt, um die zur Verfigung stehenden Mittel weitgehend abrufen zu kdnnen,
was bis auf einen Restbetrag von 7.113,82 € auch erfolgte.

Abbildung 36: Dringend pflegebediirftige Kopfweiden auf landeseigenen Grundstiicken in einem
Feuchtgebiet (Naturdenkmal) bei Winzerhausen, welche im Herbst 2024 mit einer fach-
gerechten Pflege vor dem Auseinanderbrechen bewahrt und fiir totholzbewohnende Ka-
ferarten erhalten werden konnten.
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.Stamm“-KPP:

Das sog. ,Stamm“-KPP bilden hauptsachlich schon langjahrig laufende Antrage von Kommu-
nen, Vereinen und Privatpersonen sowie ebenfalls langjahrige von der UNB direkt beauftragte
Pflegemalnahmen. Die dabei geforderten naturschutzfachlichen Ziele sind groRtenteils dem
Erhalt und der Entwicklung flachenhafter Naturdenkmale und Naturschutzgebieten (nur An-
trage; fur Auftrage RPS zustandig; vgl. Kap. 5.3) oder besonderer Pflanzenstandorte zuzuord-
nen, welche wiederrum haufig der Umsetzung von Natura 2000 oder dem Artenschutzpro-
gramm BW dienen. Der Hauptteil der MaRnahmen lasst sich letztlich auch der Umsetzung vom
Biotopverbund zuordnen, wird aber nicht als Ausbau dessen verstanden und somit getrennt
von den neu akquirierten Malinahmen beim Biotopverbund oder -vernetzung gefiihrt (vgl. Kap.
7.2 und 8).

MaBRnahmenbeispiele/
-schwerpunkte ,,Stamm-KPP*

Spezielle Artenschutzmallnahmen,
z.B. im Bereich des Amphibienschut-
zes

Pflegemahd auf Magerrasen oder
Feuchtwiesen

Selektive Pflegemahd auf Trocken-
standorten (z.B. Steppenheiden/
Steinriegel) zur Regulierung von Ge-
hélzwildlingen

Weidenachpflege auf geschiitzten
Heideflachen oder besonderen ar-
tenreichen Wiesen;

Gehoblznachpflege auf im Rahmen
des LIFE+-Projekts ,Rund ums He-
ckengdu“ und prioritdr in Natura
2000-Gebieten erstgepflegten Fla-
chen, mit Ziel der Férderung der Le-
bensraumtypen Magerrasen und
Méhwiesen sowie der Arten der Vo-
gelschutzrichtlinie (Obstbaum-
pflege);

Sanierung von Trockenmauern oder
fachgerechte Obstbaumpflege auf
landeseigenen Flachen;

Fachgerechte Pflege bedeutsamer
Kopfweiden zur Férderung totholzbe-
wohnender Insekten;

Begleitende, rotierende Hecken- und
Gehdlzpflege (Freistellung, Verjiin-
gung, Auslichtung, etc.)

Der Mittelbedarf belief sich zum Zeitpunkt der
Anmeldung auf insgesamt 372.779,41 €. Zur
Umsetzung wurden vom RPS im Mai Mittel in
Hohe von 290.005,00 € zur Verfugung gestellt.

Konkret standen im Haushaltstitel fur Auftrage
der UNB (Mittelbedarf: 164.535,62 €) sowie An-
trage der Vereine, Verbande oder Privatperso-
nen (Mittelbedarf: 38.240,78 €) Mittel in Hohe
von 82.774,41 € nicht zur Verfigung, weshalb
dieser Betrag bei der Umsetzung von Auftragen
zurtuckgestellt wurde. Dies betraf insbesondere
Gehdlzpflegemallinahmen oder Trockenmau-
ersanierungen und Obstbaumpflegen auf lan-
deseigenen Flachen.

Im Juli wurde nach Ricksprache mit dem RPS
fur die zurlckgestellten MaRnahmen ein Nach-
trag im Haushaltstitel des Biotopverbunds
(49.750,00 €) und zum anderen ein Nachtrag im
urspriinglichen KPP-Haushalt (29.600,00 €) an-
gemeldet. Nur die nachgemeldeten Mittel im Bi-
otopverbund konnten bewilligt werden, weshalb
die Malnahmen dorthin verschoben wurden
und hier nicht mehr in den Umsetzungssummen
enthalten sind. Auf einen weiteren Nachtrag
wurde vorerst verzichtet, auch da potentielle
Mittelricklaufe abgewartet werden sollten.

Ein zum Jahresende entstandener Mittelriick-
lauf bei den Antragen von 17.431,69 € konnte
durch zurickgestellte Auftrage aufgefangen
werden, womit sich im Bereich des ,Stamm®-
KPP die verfugbaren Mittel bis auf einen Rest-
betrag von 3,48 € abrufen lielen.
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Abbildung 37: Gemeinsame MalBnahmenplanung mit UNB zur Weidenachpflege der schafbeweideten
Fldchen und Gehdlzpflege zur Reduzierung der umliegenden Gehdlzkulisse fiir Feld-
briiter wie Rebhuhn auf der ehem. Landebahn (Naturdenkmal) bei GroBsachsenheim
und Oberriexingen kurz vor Sonnenuntergang am 30.10.2024

B-Vertrage:

Neben dem KPP, welches in der Vergangenheit den eigentlichen Anteil am LPR-B-Haushalt
fir den Kreis ausmachte, kam es in den letzten Jahren durch eine notwendige Umstellung von
LPR-A2-Vertragen in LPR-B-Vertrage zu einem erhdhten Mittelbedarf. In den Jahren 2021 und
2022 wurden sog. ,,Pflegevertrage auf nicht landwirtschaftlich nutzbaren Flachen (A2-Vertrag)*
mit darin enthaltener Mehrwertsteuer landesweit vom LPR Teil A in den Teil B Uberfuhrt. Hier-
von sind zum 01.01.2025 insgesamt 24 Vertrage mit einer jahrlichen Zuwendungssumme von
183.078,05 € betroffen.

Die umgewandelten B-Vertrage werden aus organisatorischen Grunden weiterhin bei den
LPR-A-Vertragen geflhrt und flielien somit in die Berechnungen der LPR-Vertragsverlange-
rungen oder in Neuabschlissen von Vertragen mit ein.
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5.3 Umsetzung von PflegemaRBnahmen in Naturschutzgebieten (NSG)

Neben der UNB unterstitzt der LEV auch die héhere Naturschutzbehérde beim Regierungs-
prasidium Stuttgart (RPS) bei der Umsetzung von PflegemalRnahmen Uber die LPR sowie
durch naturschutzfachliche Beratung hinsichtlich des Erhalts der 20 Naturschutzgebiete (NSG)

im Landkreis Ludwigsburg. Die Unterstiitzung umfasst unter
anderem die Mitwirkung bei Auftragen nach dem LPR Teil B
oder der Betreuung von LPR-Vertragen sowie weiterer Unter-
stitzung bei fachlichen Fragen und MaRnahmenumsetzun-
gen oder der Teilnahme an gemeinsamen Ortsterminen. Wei-
ter kann auch die Betreuung von LPR-B-Antragen Uber das
Kreispflegeprogramm oder die Umsetzung von Natura 2000
betroffen sein.

Folgende Arbeitsschwerpunkte kdnnen hier flr das Jahr 2024
genannt werden:

e Bearbeitung der ab 2025 anstehenden Verlangerung
von 13 LPR-Vertragen in den NSGen Buchenbachtal,
Heulerberg, Leudelsbachtal, Oberes Tal und Unteres
Tal, Unterer Berg, Unteres Remstal sowie Unterer
See.

e Betreuung der im Jahr 2023 erstgepflegten Flachen,
darunter Mahwiesenverlustflachen im NSG Oberes
Tal und Planung weiterer Malknahmen zur Aufwer-
tung der landeseigenen Grundstiucke zur Umsetzung
vom Mahwiesen-Fahrplan 2030

Unterstiitzung
durch LEV

Schwerpunkte
in folgenden NSG:

Altneckar

Buchenbachtal

Enzaue bei RoRwag
Gerlinger Heide
Hessigheimer Felsengarten
Heulerberg

Leudelsbachtal

Oberes Tal und Unteres Tal
Roter Rain

Sommerberg

Unterer Berg

Unterer See

o Betreuung der im Jahr 2021 durch streifenweise Mahgutibertragung aufgewerteten
Mahwiesenverlustflachen im Rahmen des Archewiesen-Projekts des RPS sowie Be-
treuung der in 2023 mit artenreichem, gebietsheimischen Wiesensaatgut umgewandel-
ten Ackerflache im Rahmen der Umsetzung vom Pestizidverbot in Naturschutzgebieten

im NSG Enzaue bei RoRwag

e Unterstitzung bei der Wiederaufnahme der Weidenachpflege im NSG Gerlinger Heide
in einem LPR-Antrag der Stadt Gerlingen
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Abbildung 38: GroR3es
Heupferd auf Heil-Ziest im
NSG Unterer See bei Hor-
rheim und Sersheim am
11.07.2024




6  Umsetzung von Natura 2000

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich des LEV ist die Mitwirkung bei der Umsetzung des
Europaischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (FFH- und Vogelschutzgebiete), insb. durch
die Umsetzung der hierfiir erstellten Managementplane (MaP). Neben der Planung und Vor-
bereitung neuer, sowie Begleitung bestehender Mallnahmen, sind hier die Beratung bei fach-
lichen Fragen, Teilnahme an Ortsterminen oder regelmaRige Flachenbesichtigungen sowie
Kommunikation mit Bewirtschaftern oder Eigentimern zu nennen.

Deutliche Arbeitsschwerpunkte zeichnen sich
hierbei vor allem bei der Erhaltung und Entwick- Natura 2000-Gebiete im Lkr. LB
lung von Offenland-Lebensraumtypen, insbe-
sondere der Kalk-Pionier- und Magerrasen so-
wie der Mahwiesen, ab. Aber auch die Forde-

Enztal bei Mihlacker
Glemswald und Stuttgarter Bucht

rung von Arten der FFH-Richtlinie, wie Mauer- Lowensteiner und Heilbronner Berge
oder Zauneidechse und der Arten der Vogel- Nordliches Neckarbecken
schutzrichtlinie, wie Neuntdter oder Halsband- Strohgau und unteres Enztal
schnapper, kann aufgrund der im Kreis typi- Stromberg

schen  Kulturlandschaften  (Trockenmauer-
Weinberge, Steppenheiden und Streuobstwie-
sen) eine besondere Rolle spielen.

Unteres Remstal und Backnanger Bucht

Ein wesentlicher Teil der Umsetzung von Erhaltungs- und EntwicklungsmafRnahmen wird Gber
das Forderprogramm LPR realisiert (vgl. Kap. 5). Neben der Betreuung und Akquise von LPR-
Vertragen und der Umsetzung von LPR-B-MalRnahmen in Natura 2000-Gebieten, tragt der
LEV auch durch die im Kap. 4.3 beschriebene Durchflihrung von Pflegeschnitten an Streu-
obstbaumen, mit besonderer Prioritat in den Vogelschutzgebieten, zur Umsetzung von Natura
2000 bei. Zudem kénnen die LEV-Projekte im Bereich Streuobst auch aulerhalb der Natura
2000-Gebiete einen Beitrag fur den Erhalt der von der Vogelschutzrichtlinie betroffenen Vo-
gelarten leisten.

In den letzten Jahren haben sich weitere Schwerpunkte in der LEV-Arbeit aufgetan, wie der
Erhalt der Schmetterlingsarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling oder der
Zielkonzeption gunstiger Erhaltungszustand von Offenland-Lebensraumtypen, dabei insbe-
sondere die Umsetzung vom Mah-
wiesen-Fahrplan 2030.

In den letztjdhrigen Geschaftsbe-
richten wurden die Themeninhalte
naher beschrieben, da jedoch im
Jahr 2024 aufgrund der hdheren
Arbeitsbelastung bei der Umset-
zung der LPR keine nennenswer-
ten weiteren Beitrage zu verzeich-
nen sind, soll auf weitere Ausfih-
rungen verzichtet und die Ergeb-
nisse fur eine Zusammenfassung
im Geschaftsbericht 2025 gesam-
melt werden.

Abbildung 39: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblduling an
Wirtspflanze GroBer Wiesenknopf auf den
regelméaflig besichtigten MalBnahmenfldchen
am Schippachteich bei Spielberg
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6.1 MaBRnahmen zur Umsetzung von Natura 2000

Einen Groliteil der Mitwirkung des LEV im Bereich Natura 2000 nimmt die Unterstitzung der
jeweilig zustandigen Naturschutzbehdrden bei der Durchfiihrung von geplanten Mahahmen
sowie die Akquise und Betreuung von Mafinahmen tber den Teil A und Teil B der LPR ein.

Die LPR-Vertrage haben hierbei oftmals den Erhalt und die Entwicklung von Offenland-Le-
bensraumtypen zum Ziel. Es gibt aber auch
spezielle Vertrage mit dabei verfolgten Zielen Offenland-Lebensraumtypen im Lkr. LB
des Artenschutzes, beispielsweise dem Erhalt
der nach der FFH-Richtlinie geschiitzten LRT 6110 Kalk-Pionierrasen

Schmetterlingsarten Dunkler und Heller Wie- LRT 6210 Kalk-Magerrasen
senknopf-Ameisenblauling. Die Extensivie- LRT 6230 Artenreiche Borstgrasrasen
rung von Grlnland, insbesondere in Streu- LRT 6410 Pfeifengraswiesen
obstwiesen, tragt einen wichtigen Beitrag zur LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren

Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie bei. LRT 6510 Magere Flachland-Mahwiesen

Far 2024 ist hier vor allem der Arbeitsschwer-
punkt bei den LPR-Vertragsverlangerungen
zu nennen. Von den 99 zu verlangernden Vertragen lagen 47 Vertrage in Natura 2000-Gebie-
ten und hatten gréRtenteils Mallnahmen zur Férderung von Kalk-Magerrasen und Mahwiesen
zum Bestandteil. Dabei wurden einige Flachen auch in Bezug auf die Umsetzung vom Mah-
wiesen-Fahrplan 2030 (Wiederherstellung von Verlustflachen und Aufwertung von Mahwiesen
mit Wertstufe C) begutachtet. Als wichtiger Beitrag hierzu sind die Verlangerung von LPR-
Vertragen ab 2025 auf ca. 10 ha Mahwiesen mit Wertstufe C zu verzeichnen.

Abbildung 40: Steppenheidesaum (LRT 6110, 6210, Neuntéter) bei Horrheim am 01.08.2024:
Flachenbegehung zur Planung der Vertragsverldngerung ab 2025 und einem LPR-B-
Aufttrag zur Gehélzpflege — Pflegearbeiten waren an diesem Tag begonnen worden
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MaBnahmenbeispiele KPP LB
Schwerpunkt Natura 2000

e Pflegemahd zum Erhalt und
der Aufwertung von Kalk-Ma-
gerrasen und FFH-Méahwie-
sen (Vorbereitung LPR-Ver-
trag);

e Erst- und Nachpflege zur
Neuschaffung oder Wieder-
herstellung von Kalk-Mager-
rasen und FFH-Mé&hwiesen;

o Weidenachpflege auf Kalk-
Magerrasen und FFH-Méh-
wiesen;

e Ergédnzende Pflegemalinah-
men im Bereich der Gehdlz-
pflege (Flachenerweiterung
durch Freistellungen, Mini-
mierung der Beschattung,
etc).; Neophytenbekdmpfung
(Bekémpfung von Goldrute,
Robinie, etc.) oder Sanierung
von Trockenmauern auf lan-
deseigenen Fléachen (u.a. zur
Sicherung der Bewirtschaft-
barkeit)

e Fachgerechter Obstbaum-
schnitt, zum Teil auf landesei-
genen Fldchen, zum Erhalt
von Streuobstwiesen in Vo-
gelschutzgebieten,

e Fachgerechte Kopfweiden-
pflege zur Férderung von tot-
holzbewohnenden Insekten
(Eremit)

e Anlage von Fahrspuren als
temporéres Laichgewéasser
(Gelbbauchunke)

e Entschlammung oder Gehélz-
pflege von Amphibienlaichge-
wéssern (Kammmmolch, etc.)

e Angepasste Mahd zum Erhalt
der beiden Schmetterlingsar-
ten Dunkler und Heller Wie-
senknopf-Ameisenblauling

Im Kreispflegeprogramm finden sich Maf3nahmen glei-
cher Art oder die Grundpflege erganzende Pflegemal}-
nahmen, wie Neophytenbekampfung oder die Geholz-
und Heckenpflegeplanungen. Zudem werden hier
Maflinahmen zur Nachpflege von erstgepflegten Fla-
chen auf Magerrasen und Mahwiesen oder der fach-
gerechten Obstbaumpflege in Vogelschutzgebieten,
welche groftenteils Uber das LIFE+-Projekt ,Rund
ums Heckengau“ (2011-2016) akquiriert worden sind,
durchgeflihrt. Die Umsetzung von Natura 2000 im Be-
reich der Antrage lasst eine genaue Auswertung nur
erschwert zu, weshalb hier nur auf die Auftrage naher
eingegangen werden soll. Als wertvolle Beitrage sollen
hier zumindest der Erhalt von Kalk-Magerrasen in fla-
chenhaften Naturdenkmalen oder Naturschutzgebie-
ten im Natura 2000-Gebiet ,,Strohgau und unteres En-
ztal* genannt werden.

Zum Jahresbeginn 2024 waren im Bereich des
L~Stamm“-KPP Malnahmen als LPR-B-Auftrage mit ei-
nem Mittelbedarf von 114.250,00 € eingeplant. Da in
der entsprechenden Titelgruppe nicht ausreichend
Mittel zur Verfigung gestellt wurden, wurde ein Teil
der bendtigten Mittel nachgemeldet (vgl. Kap. 5.2).
Zum Jahresende konnten MalRnahmen im Wert von
75.237,27 € erfolgreich umgesetzt werden. Ein kleiner
Teil der in den letzten Jahren durch Auftrage
gepflegten Mahwiesenflachen konnten im Rahmen
der Vertragsverlangerung  2024/2025 in zu
verlangernde Vertrage aufgenommen  werden,
weshalb im KPP flir das kommende Jahr mit vorerst
weniger Mittelbedarf gerechnet wird.

-

Abbildung 41: Schafbeweidete Streuobstwiesen (LRT 6510) in Ochsenbach am 15.10.2024: Fléchen-
begehung zur Planung der Gehdlz- und Weidenachpflege auf erstgepflegten Flédchen
(LIFE+ 2011-2016) — Flachen mit begleitender Obstbaumpflege durch LEV-Projektmittel
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7  Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes

Durch den Biotopverbund soll ein Netz von Lebensraumen entstehen, die funktional miteinan-
der verbunden sind, d.h. den Austausch von Tier- und Pflanzenarten untereinander aber auch
deren Ausbreitung oder Wiederansiedlung erméglichen. Der Biotopverbund ist ein wichtiger
Baustein fir den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Um den Rlckgang der biologischen Vielfalt zu stoppen und die funktionale Vernetzung von
Lebensraumen in Baden-Wirttemberg zu starken, hat die Landesregierung mit dem ,Biodiver-
sitatsstarkungsgesetz* beschlossen, bis zum Jahr 2030 den Biotopverbund stufenweise auf
15% des Offenlands auszubauen." Fir die Erreichung dieses Zieles sollen Kommunen Bio-
topverbundplane von Fachbiiros erstellen lassen und MaRnahmen zur Starkung des Bio-
topverbundes umsetzen.

Die Biotopverbundplanungen haben als landesweit einheitliche Grundlagen den Fachplan
Landesweiter Biotopverbund Offenland, den Generalwildwegeplan, den Fachplan Gewasser-
landschaften und die Offenlandbriiterkulisse. Diese sowie weitere gemeindes- und landkreis-
spezifischen Datengrundlagen werden gesichtet und ausgewertet, lokales Fachwissen winbe-
zogen und Gelandebegehungen durchgefuhrt. Wahrend des Planungsprozesses finden ver-
schieden Termine mit der Gemeinde, Gebietskennern und Landwirten sowie den Fachbehor-
den statt. In der Regel dauert eine Planung, abhangig vor allem von der Gemeindegrofe zwei
bis drei Jahre.

Abbildung 42: Felderrundfahrt der Landwirte in Méglingen

1 Dieses Ziel wurde folgendermafRien in § 22 Abs. 1 des baden-wirttembergischen Naturschutzgesetzes ibernommen: ,In Ba-
den-Wirttemberg wird auf der Grundlage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund einschlieBlich des Generalwildwege-
plans ein Netz raumlich und funktional verbundener Biotope geschaffen, das bis zum Jahr 2023 mindestens 10 Prozent Of-
fenland und bis zum Jahr 2027 mindestens 13 Prozent Offenland der Landesflache umfassen soll. Ziel ist es, den Biotopver-
bund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 Prozent Offenland der Landesflache auszubauen.”
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Abbildung 43: Behérdentermin zur Abstimmung der MaBnahmenplanung an Gewédssern

Fir die Starkung des Bio-
topverbundes geht es zum ei-
nen um die Aufwertung und
den Erhaltung von sogenann-
ten Kernflachen, zum ande-
ren darum diese Kernflachen
in einen raumlich-funktiona-
len Zusammenhang zu brin-
gen. Dies soll durch Tritt-
steine und Verbundachsen
erfolgen.

Das gesetzliche Zwischen-
ziel, dass ein Netz aus raum-
lich und funktional verbunde-
ner Biotope geschaffen wer-
den soll, das bis zum Jahr
2023 mindestens eine Flache
von 10% des Offenlands um-
fassen soll, wurde erreicht.?

Unterstiitzung durch LEV

e Vorstellung und Informationen zu Zielen und Ablauf
von Biotopverbundplanungen in Gemeinden, Bera-
tungsgesprache mit Mitarbeitern von Gemeinden

e Unterstitzung und Beratung von Kommunen so-
wohl bei der Vorbereitung von Biotopverbundpla-
nungen als auch deren Umsetzung

e Betreuung der laufenden Biotopverbundplanungen:
Abstimmungen mit den Kommunen und Planungs-
bilros, Bindeglied zu den Behorden, Terminkoordi-
nation, Teilnahme an Veranstaltungen und diversen
Besprechungsterminen, tw. Datenbereitstellung

e Umsetzung von BiotopverbundmalRnahmen mit
Kommunen

e Beratung von Kommunen, Landwirten und Grund-
stlickseigentiimern zu Umsetzungsmaoglichkeiten
und Forderungen

Das nachste Zwischenziel sind 13% bis zum Jahr 2027.

71 Biotopverbundplanungen

Von den 39 Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg befanden sich im Jahr 2024 dreizehn Kom-
munen in der Bearbeitung von Biotopverbundplanungen. Einige Kommunen haben sich hierflr

2 PM Staatsministerium Baden-Wirttemberg vom 12.12.2023: Land férdert Biotopverbund fiir besseren Arten- und Naturschutz.

abgerufen am 27.05.2024: https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-foerdert-bio-

topverbund-fuer-besseren-arten-und-naturschutz
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zusammengetan, sodass insgesamt neun Planungen in der Bearbeitung oder Fertigstellung
waren. Vier Planungen wurden im Jahr 2024 abgeschlossen.

Im Jahr 2024 bearbeiteten folgende Kommunen eine Biotopverbundplanung:

- GVV Bodnnigheim (Bénnigheim, Erligheim, Kirchheim am Neckar) (2022 — 2024)

- Erdmannhausen (2022 — 2023, verlangert bis 2024)

- Hemmingen und Schwieberdingen (2023 — 2024, abgeschlossen, Endfassung 2025)
- Mdglingen (2023 — 2025, abgeschlossen)

- Mundelsheim (2023 — 2025)

- Oberstenfeld (2024 — 2025)

- Remseck am Neckar (2022 — 2023, abgeschlossen, Mustershapes 2024)

- Steinheim an der Murr und Murr (2022 — 2023, abgeschlossen, Mustershapes 2024)
- Walheim (2024 — 2025)

In Gerlingen wird ein Landschaftsplan erstellt, bei dem auch der Biotopverbund beriicksichtigt
wird.

© ¥ ©

BIOTOPVERBUNDFPLANUNG
GVV BONNIGHEIM
TEXTTEL

_ .

Abb. 44: Titelseiten der Biotopverbundberichte fiir den GVV Bdnnigheim, Erdmannhausen und Méglin-
gen

Planungen, die 2025 beginnen:

- Sachsenheim
- VVG Vaihingen a. d. Enz (Vaihingen an der Enz, Eberdingen, Oberriexingen, Sersheim)
- Kornwestheim (ab Juni 2025)

abgeschlossene Biotopverbundplanungen

Abgeschlossene Biotopverbundplanungen lagen am Jahresende 2024 in Pleidelsheim,
Gemmrigheim, Markgréningen, Remseck am Neckar, Steinheim/Murr und Murr, Erdmannhau-
sen, Bonnigheim, Erligheim und Kirchheim am Neckar vor und kdnnen dort bei Interesse an-
gefragt werden. In Korntal-Munchingen und Ingersheim gibt es Biotopvernetzungskonzeptio-
nen aus dem Jahr 2019.
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Abb. 45: Karte des Landkreises Ludwigsburg mit dem Stand 12/2024 der Biotopverbundplanungen/Bi-
otopvernetzungskonzeptionen

Far alle Kommunen gilt: Die Biotopverbundplanung wird zu 90% Uber die Landschaftspflege-
richtlinie (LPR) vom Land bezuschusst. Kommunen, die Interesse daran haben, eine Bio-
topverbundplanung zu erstellen, sollten im ersten Schritt Kontakt mit dem LEV (Frau Klebe)
aufnehmen. So kénnen von Anfang an Vorstellungen und Ablauf besprochen werden, wenn
gewlnscht das Vorgehen und der Nutzen einer Biotopverbundplanung im Technischen Aus-
schuss oder dem Gemeinderat vorgestellt werden, das Leistungsverzeichnis angepasst und
auch bei der Antragstellung unterstitzt werden.

Neu ist eine Frist zur Stellung des LPR-Antrages zur Bezuschussung der Biotopverbundpla-
nung mit 90%. Der Antrag muss am 10.09. bei der UNB liegen fur Biotopverbundplanungen,
die im Folgejahr starten sollen.

Aktuell liegen die durchschnittlichen Kosten pro fir eine Biotopverbundplanung (nach dem ak-
tuellen Musterleistungsverzeichnis) bei brutto 58.600 €.

In den Gemeinden, die eine Biotopverbundplanung erarbeiten, fanden zahlreiche Termine und
Veranstaltungen statt. Hierbei ist besonders die Einbindung und Vernetzung der unterschied-
lichen Akteure (Behdrden, Gemeinderate, Landwirte, Naturschutzgruppen, Jager, Obst- und
Gartenbauvertreter, regionale Biotoppflegegruppen etc.) ein wichtiger Baustein wahrend des
Planungsprozesses, da vor allem die Aktiven vor Ort, Landwirte und Fachleute zum Erfolg der
Biotopverbundplanung beitragen. Sei es durch Expertise zu Artvorkommen, Flachenhistorie
oder -verfligbarkeit aber auch zu drtlichen Initiativen, Herausforderungen oder Ideen. Auch die
Landwirte spielen bei der Umsetzung des Biotopverbundes eine entscheidende Rolle.
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Die Etablierung von Runden Tischen durch Kommunen hat sich zum Austausch der ortlichen
Aktive zu verschiedensten Themen aus den Bereichen ,Umwelt* als gutes Format in einigen
Kommunen etabliert.

Auch die Behorden (insbesondere die Naturschutzbehdrde und das Landwirtschaftsamt) wer-
den in den Planungsprozess eingebunden. Der Kontakt zu weiteren tangierten Behérden wie
der Unteren Wasserbehoérde, dem Forstamt, dem Wildtierbeauftragten, und dem Flurneuord-
nungsamt besteht ebenso, sodass diese bei den Planungen eingebunden werden. Die Be-
sprechungen mit den Behérden finden haufig als Online-Meeting statt.

7.2 MaRnahmenumsetzung 2024

Maflinahmen zur Starkung des Biotopverbundes kdénnen wber unterschiedliche Wege umge-
setzt und finanziert werden. Wenn die Umsetzung Uber die Landschaftspflegerichtlinie erfol-
gen soll, kbnnen Kommunen bei LPR-Antrégen fur Biotopverbundmalinahmen innerhalb der
Fachplankulisse eine Forderung von bis zu 70% erhalten.

Malinahmen, die als Auftrage Uber die UNB umgesetzt werden, werden zu 100% vom Land
finanziert.

Maflinahmen kénnen auch ohne LPR-Férderung umgesetzt werden. Teilweise werden Bio-
topverbundmaflnahmen komplett aus kommunalen Mitteln umgesetzt. Diese sind in der fol-
genden Aufstellung nicht enthalten.

Uber die LPR-B-Férderung waren zu Jahresbeginn Biotopverbundmafinahmen mit einem Mit-
telbedarf von 134.606 € geplant (Antragen + Auftrage). Im Laufe des Jahres konnten Malinah-
men mit einem Mittelbedarf von 54.997,90 € nachgemeldet werden. In der Nachmeldung wa-
ren sowohl neu akquirierte BiotopverbundmalRnahmen als auch zum Jahresbeginn noch nicht
bewilligte Mallnahmen aus dem ,Stamm-KPP* enthalten, die den Biotopverbund férdern. Zum
Jahresabschluss konnten MaRnahmen zur Férderung der Biotopverbundes mit einer LPR-
Foérdersumme von 182.577 € (Auftrage und Antrage) umgesetzt werden (vgl. KPP-Tabelle im
Anhang 4).

Die 182.577 € lassen sich in Auftrage (100% Landesférderung) mit 116.683€ und Antrage (50-
100% Landesforderung, je nach Art des Antragstellers) mit 65.893,03 € (Forderanteil) unter-
teilen.

Es wurden acht LPR-B-Antrage von sieben Kommunen und einem Verein zur Umsetzung von
Biotopverbundmaflinahmen gestellt.

Wie bereits in Kap. 5 beschrieben, werden sowohl die Auftrage als auch die Antrage vom LEV
betreut und in Abstimmung mit der UNB und den Antragstellern vorbereitet.

Bei den durchgeflhrten MaRnahmen handelte es um Folgepflegearbeiten von bereits in den
Vorjahren begonnenen Pflegemalinahmen. Es wurden auch neue Erstpflegen, aber auch Ar-
beiten wie das abschnittsweise Auf-den-Stock-Setzen von Hecken umgesetzt.
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Abb. 46: In Gemmrigheim beim Paradies, hier war 2024 eine Ziegenbeweidung geplant, die aber auf-
grund von Schwierigkeiten bei der Zaunstellung nicht durchgefiihrt werden konnte

Abb. 47: Die Arbeiten werden daher weiterhin maschinell bzw. motormanuell umgesetzt.
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Abb. 48: Gemmrigheim Schleusenaussicht - Durch die Entbuschung wurde der Magerrasen vergro-
Bert, braucht aber noch ein paar Jahre Nachpflege zur Entwicklung

Abb. 49: Die Pleidelsheimer Riedbachaue wurde wieder beweidet. Im Winter 24/25 wurden die Ge-
hélze weiter aufgelichtet
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Abb. 50: Oberstenfeld Forstberg. Die erstgepflegten Fldchen werden von Schafen beweidet. Die
Brombeeren miissen nach der Beweidung zusétzlich maschinell entfernt werden

Abb. 51: Oberstenfeld ND Eichhalde. Neben der beauftragten Mahd wurden einige Trockenmauern
mithilfe eines Antrags vom NABU bei der vom NABU bei der KSK Ludwigsburg saniert.
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8 Biotopvernetzung

Die Biotopvernetzung unterscheidet sich laut §21 Abs. 4 Nr. 6 BNatSchG vom Biotopverbund
dadurch, dass sie ,auf regionaler Ebene [...] insbesondere in von der Landwirtschaft gepragten
Landschaften® auf Erhaltung und Schaffung von ,lineare[n] und punktférmige[n] Elemente[n],
insbesondere Hecken und Feldraine, sowie Trittsteinbiotope[n]* abzielt.

In den Gemeinden Ingersheim und Korntal-Munchingen gibt es Biotopvernetzungskonzeptio-
nen aus dem Jahr 2019, bei deren Erarbeitung auch der Fachplan Landesweiter Biotopver-
bund bertcksichtigt wurde (ohne Berlcksichtigung des Fachplans Gewasserlandschaften). In
Korntal-Minchingen wurden 2024 BiotopvernetzungsmafRnahmen umgesetzt.

Die Stadt Korntal-Minchingen hat Uber einen LPR-Antrag mit einem Foérdervolumen von
3.343 € Malilnahmen im Gesamtwert von 44.895 € umgesetzt.

BiotopvernetzungsmalRnahmen werden normalerweise mit einem Fordersatz von 50% gefor-
dert. Da bei den vorliegenden Biotopvernetzungskonzeptionen der ,Fachplan Landesweiter
Biotopverbund® beachtet wurde, kbnnen die Mallhahmen mit bis zu 70% geférdert werden.

Die Biotopvernetzungsmalinahmen wurden im Bereich Streuobst, Hohlwegpflege, Wiederher-
stellung Saum und der Freistellung einer Felswand eingesetzt.
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9  Arbeitsprogramm

9.1 Umsetzung des Arbeitsprogramms 2024

Das Arbeitsprogramm 2024 wurde am 05. Dezember 2023 von der Mitgliederversammlung
einstimmig beschlossen.

Die Umsetzung des Arbeitsprogramms im Jahr 2024 ist neben umfangreichen Mallnah-
menumsetzungen in allen Arbeitsbereichen (Kulturlandschaftspflege, NATURA2000, Kreis-
pflegeprogramm, Biotopverbund, Extensive Beweidungsprojekte) auch von Offentlichkeitsar-
beit gepragt gewesen. Die allermeisten Programmpunkte, die man sich vorgenommen hat,
konnten umgesetzt werden, es kamen, wie jedes Jahr, noch einige hinzu.

In Anhang 1 des Geschaftsberichts ist mit durchgestrichener Schrift dargestellt, welche Punkte
des Arbeitsprogramms 2024 nicht realisiert werden konnten. Aufderdem wurde unterstrichen
was hinzugekommen ist.

Der MalRnahmenumfang im Teil B der LPR wurde bereits detailliert in den Kap. 5.2 ab. S. 53f,
~otamm-KPP*, 7.2und 8 fuir den Biotopverbund und die Biotopvernetzung. beschrieben.

Ferner hat der LEV mehrere Projekte zur Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen und zur
Verbesserung der biologischen Vielfalt in Agrargebieten erfolgreich umgesetzt (siehe Kap.
4.1,4.2,4.3 und 4.4). Die jeweiligen Aufwandssummen werden detailliert unter 10.2 aufgelis-
tet.

GroRRere Arbeitsaufwande sind auch im Jahr 2024 durch die Sanierung von Trockenmauer-
weinbergen in Landschaftspflegegebieten sowie die Mitwirkung bei der Natura 2000-Regiona-
lisierung und der Umsetzung von MafRnahmen in Naturschutzgebieten, sowie durch die Arbeit
von Herrn Fallert im Landessprecherteam als Stellvertreter fir den Regierungsbezirk Stuttgart
und beim Erstellen der VDI-Richtlinie ,Biodiversitatsschonende Mahtechnik im Stralenbegleit-
griin“ entstanden. Uber letztere wird nach Verabschiedung der Richtlinie voraussichtlich im
Geschéftsbericht 2024 oder 2025 berichtet werden.

Der Aufwand fur die LEV-Geschaftsfihrung (siehe Kap. 2.4) inkl. Vereinsarbeit, Personalver-
waltung, Erfiillung von Berichtspflichten, Offentlichkeitsarbeit und Koordination nimmt geman
den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren den Grol3teil der Arbeitszeit des Geschaftsfih-
rers in Anspruch.

AulRerdem kam fur die Geschéftsfuhrung die Mitgliedschaft beim Gremium zur Erstellung einer
VDI-Richtlinie fur ,Biodiversitatsschonende Mahtechnik im Stralenbegleitgrin® (15 Sitzungs-
termine Uber die letzten zwei Jahre) und die Arbeiten im Sprecherteam der Landschaftserhal-
tungsverbande auf Landesebene mit mehr als zehn Besprechungen mit Behdrdenvertretern
aus dem Umweltministerium und dem Staatssekretar Dr. Baumann hinzu. Hierbei lag der Fo-
kus der Arbeit wesentlich auf der ,Steuerung der Finanzmittel im Bereich Biotopverbund und
Biotopverbundplanungen, wobei folgende Vorschlage unterbreitet wurden: Gesamtplanungs-
volumen im Land kontingentieren (Einflhrung eines landesweiten ,Planungsdeckels®), Anpas-
sung des Fordersatzes fur BV-Planungen, Einsatz freiwerdender Mittel fir Malnahmenums-
etzungen, Anpassung/Verschlankung des Musterleistungsverzeichnis, Gesamtplanungsvolu-
men werden auf RB-Ebene oder ggf. Landkreisebene herunterskaliert (auf Basis des landes-
weit reduzierten Finanzkontigents), Einfihrung eines Antragsdatums flr LPR-E3-Antrage, un-
terjahrige Umschichtung nicht verwendeter, aber zugewiesener Planungsmittel (LPR E3, Ab-
gleich prognostizierte Planungskosten und tatsachlicher Angebotssumme, nicht in Rechnung
gestellte Planungskosten (aufgrund nicht erbrachter Leistungspositionen oder durch Zeitver-
zdgerungen) unterj. in LPR-B zur Umsetzung umschichten.

- 68 -



Dankenswerter Weise wurde ein Grofiteil der erarbeiteten Vorschlage, die auch mit den Refe-
raten 56 und 55 der Regierungsprasidien im Land abgestimmt wurden im Nachgang an die
Sitzungen im Verlauf des Jahres 2024 durch schriftliche Mitteilungen an die Landkreise und
Regierungsprasidien implementiert.

Als Fazit ist festzuhalten, dass sich agrarpolitische Lage im Hinblick auf die Projekte des LEV
Ludwigsburg etwas entspannt hatte, im ersten Bewilligungslauf wieder Mittelkiirzungen im
LPR-Haushalt verarbeitet werden mussten, weiterhin sehr umfangreiche Offentlichkeits- und
Gremienarbeiten stattfanden und trotz Reduktion des Geschaftsfihrungsanteils auf 80% und
Elternzeit in den Monaten Marz und April, die Arbeiten des Arbeitsprogramms nahezu vollum-
fanglich umgesetzt werden konnten und sogar noch einige, wie im vorletzten Abschnitt er-
wahnt ungeahnt hinzukamen. Besonders zu erwahnen ist dabei, dass die in 2024 zum flnften
Mal seitens des Landkreises bereitgestellten Mittel zur Umsetzung satzungsgemaler LEV-
Projekte und -Mallnahmen zu 98,68 %, die Trockenmauersanierungen zu 100 % und die LPR-
B-Mallnahmen zu 100% verwendet wurden. AuRerdem konnten die aus den Vorjahren (siehe
Geschéftsbericht 2023) angesammelten Uberschiisse in satzungsgemaRen Projektmaflnah-
men umgesetzt werden (siehe 10.2).

9.2 Arbeitsprogramm 2025

Das von der Mitgliederversammlung am 05.12.2024 beschlossene Arbeitsprogramm 2025 ist
in Anhang 5 aufgefiihrt.

Einige der Programmpunkte, wie die Vorbereitung und Umsetzung von LPR-MalRnahmen in
Form von Auftragen und Vertragen, die fachliche Beratung von LEV-Mitgliedern und Landnut-
zern, die Unterstitzung und Begleitung von LPR-Antragen sowie der Akquise und Vorberei-
tung neuer LPR-MaRnahmen (Ziffern 1-4 des Arbeitsprogramms), stellen das eigentliche
~,LEV-Kerngeschaft, Daueraufgaben der LEV-Geschéaftsstelle dar, die je nach Anfragen und
Umfang unterschiedlich zeitaufwandig sein kénnen.

Als weitere Tatigkeitsschwerpunkte sind 2025 wieder spezielle Projekte zu den in der Satzung
festgeschriebenen Malinahmen zum Erhalt der Streuobstwiesen und Trockenmauerweinber-
gen vorgesehen. Dazu zahlen die Weiterflihrung des Streuobstpadagogikprojektes ,Die Streu-
obstwiese — Unser Klassenzimmer im Griinen®, Schnittgutsammelaktionen in Streuobstgebie-
ten gemeinsam mit LEV-Mitgliedskommunen und die Durchfihrung des auch 2024 durchge-
fuhrten Trockenmauer-Workshops, sowie die Umsetzung von Trockenmauersanierungen tuber
die Umweltstiftung der KSK LB im Umfang von 40.000 €. Besonders zu erwahnen ist, dass
der Kreistag im Jahr 2023 beschlossen hat, dem LEV weitere 10.000 € zur Umsetzung sat-
zungsgemaller Projekte zur Verfugung zu stellen. Somit kénnen im Jahr 2025 40.000 € fur
satzungsgemale Projekte umgesetzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der WeiterfUhrung des Kooperationsprojektes ,Lebens-
raumaufwertung fir Rebhuhn, Feldhase und Co.“. Neben dem Abschluss weiterer LPR-Ver-
trage zur Anlage von Bluhbrachen ist hier auch die Weiterfuhrung des im Jahr 2020 begonne-
nen Rebhuhn-Monitorings und der Ausbau der LichtackermaRnahmen mit Untersaat und die
Fortfiihrung der Saatgutbereitstellung fir Stilllegungsflachen (OR1a) und die Anlage von bli-
tenreichen Feldwegsaumen geplant.

Ein wichtiges, etwa seit 2020 stark gewachsenes Aufgabengebiet des LEV stellt die verstarkte
Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes im Landkreis LB dar. Hierzu wird
die Biotopverbund-Fachberaterin 2025 rund 23 Kommunen mit dann neun bis zum Ende des
Jahres abgeschlossenen Biotopverbundplanungen begleiten und auch hier erste Malnahmen
mit den lokalen Akteuren (Kommune, Landwirte, Verbande, Privatpersonen) umsetzen. Au-
Rerdem werden mindestens vier weitere Kommunen bei der Planerstellung fachlich begleitet.
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Weiter ist die Beratung und Unterstutzung interessierter Kommunen bei der Antragstellung
und Beauftragung von Biotopverbundplanen vorgesehen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt
die Vorbereitung und Umsetzung von geeigneten Biotopverbundmafnahmen mit den Sonder-
mitteln des Landes dar. Dartber hinaus wird der fachliche Austausch mit den zustandigen
Institutionen (UM, LUBW, RPS) und mit den Biotopverbund-Fachkraften fortgefihrt.

Aufgrund einer familiar bedingten Teilzeitbeschaftigung (80%) des Geschéftsfihrers ab Mitte
2024 wird im Bereich der Offentlichkeits- und Gremienarbeit (zum Beispiel die Anzahl der
Pressemitteilungen und die Mitarbeit im Streuobstprojekt Sachsenheim) der Arbeitsumfang bis
ca. Mitte des Jahres 2025 reduziert.
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10 Haushalt und Finanzen

10.1  Hinweise zur Finanzierung und zur Haushaltsfiihrung

Der LEV finanziert sich Uber Zuschiisse des Landes Baden-Wirttemberg, des Landkreises LB
sowie Uber die Beitrage seiner Mitglieder, Spenden und Zuschisse von Stiftungen. Die Per-
sonalkosten der drei Beschaftigten der LEV-Geschaftsstelle werden vollstandig durch Zu-
schisse des Landes und des Landkreises getragen. Die 20%-Stelle fir die Assistenz der Ge-
schaftsfuhrung werden ebenfalls freundlicher Weise vom Landkreis getragen. Die variablen
Sachkosten werden Uber die Mitgliedsbeitrage finanziert.

Sowohl die Personalkosten als auch ein Teil der Sachkosten der LEV-Geschaftsstelle (Versi-
cherungsbeitrage, Kosten fir Dienst- und Fortbildungsreisen, Kosten fir Baromaterial tGber
Katalogbestellung des LRA, Bewirtungskosten, Portokosten und Telefonkosten) werden zu-
nachst Uber den Landkreishaushalt abgewickelt und einmal jahrlich ruckwirkend fir das vo-
rausgegangene Geschaftsjahr zwischen LEV und Landkreis abgerechnet.

Der LEV LB verfugt nur Uber ein geringes eigenes Budget zur Durchfuhrung von Landschafts-
pflegemalRnahmen. Deren Finanzierung erfolgt in erster Linie Gber entsprechende Fordermittel
des Landes Baden-Wirttemberg im Rahmen der LPR, aber auch zunehmend durch 6ffentliche
und private Stiftungen. Der LEV bereitet entsprechende Vertrage und Auftrage nach LPR vor
und berat seine Mitglieder sowie Vereine oder Privatleute bei der Antragstellung von LPR-
Mitteln.

Daruber hinaus akquiriert der LEV im Rahmen von Projektantragen weitere Finanzierungsmit-
tel. In diesem Zusammenhang hat der LEV 2024 zum fiinften Mal einen allgemeinen Projekt-
mittel-Zuschuss des Landkreises zur Umsetzung satzungsgemaler Aufgaben und Projekte,
dieses Jahr in Hohe von 40.000 Euro erhalten. Die Mittelverwendung ist im folgenden Kapitel
dargestellt.

AulRerdem darf der LEV durch den bereits erwahnten (Kap. 4.5) Projektzuschuss der Stiftung
Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Ludwigsburg in den Jahren 2022 bis 2024 je-
weils 40.000 € fur Trockenmauersanierungen in Landschaftspflegegebieten einsetzen. Der
Antrag wurde 2024 erneuert und weitere Projektgelder in derselben Hohe fir die Fortfiihrung
des erfolgreichen Projekts vom Fachbeirat der Stiftung fir die Jahre 2025 bis 2027 bewilligt.

10.2 Jahresabschluss und Kassenbericht 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist in Anhang 2 aufgefiihrt. Demnach sind 2024 Gesamtausgaben
in Hohe von 342.012,82 Euro entstanden, die zu 65,58 % (224.284,99 Euro) aus Personal-
kosten und zu 34,42 % (117.727,83 Euro) aus Sachaufwendungen resultierten. Letztere setz-
ten sich zu rd. 83,82 % (98.679,28 Euro) aus Kosten flir Projekte des LEV und zu
16,78 % aus Sachkosten der LEV-Geschaftsstelle (Buromaterial, Telefon, Dienstreisen etc.)
zusammen.

Die Aufteilung der Kosten fur die einzelnen LEV-Projekte, fur die 2024 zum finften Mal auch
die Landkreisférderung fur LEV-Projekte zur Verfigung stand, erstmals in H6he von 40.000
Euro/Jahr, ist in Tab. 7 dargestellt.

Die darin braun hinterlegten Betrage sind Uber die LEV-Projektmittel des Landkreises finan-
ziert worden. Von den zur Verfligung stehenden 40.000 Euro sind insgesamt 39.471,54 Euro
(98,68 %) fur entsprechende Projekte und MaRnahmen verwendet worden. Die Schnittgut-
sammelaktion in funf Mitgliedskommunen fand mit einem Gesamtumsetzungsumfang von
21.655,50 Euro (Projekt 1) statt, wobei 50% der LEV mit Landkreismitteln Gbernehmen konnte.
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Die Forderung fir den Streuobstpadagogikunterricht an Grundschulen in Héhe von rund
20.823,06 Euro wurde zu 2/3 vom Landkreis mit 13.882,04 Euro finanziert (Projekt 4). Fir das
Offenlandbruterprojekte ,Lebensraumaufwertung fir Rebhuhn, Feldhase und Co.” wurden ins-
gesamt Mittel von 19.739,74 Euro verwendet. Diverse Anschaffungen, z.B. eine Motorhacke
zur Einsaat von Kleinflachen (z.B. Weinbergbrachen) und Springkrautmesser sowie Hoch-
stammpflanzmaterial und die Wiederherstellung einer Streuobstwiese in Oberstenfeld (siehe
Projekte 5,6 und 7) wurden aus Mitgliedsbeitragen finanziert. Auerdem wurden Trockenmau-
ersanierungen in Landschaftspflegegebieten im Umfang von 46.659,90 Euro durch die Férde-
rung der Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Ludwigsburg und des Landrat-
samts, Fachbereich 22 (Umwelt) umgesetzt. Die Abweichung der Summe der Kosten aus
213.1 und 213.2 im Vergleich zur Summe der hier vorgestellten Gesamtkosten, ergibt sich aus
nachtraglich zur Abrechnung gemachten Anpassungen im Jahresabschluss 2024, die auf-
grund einer Anderung der Umsatzsteuer fir pauschalierende Landwirtschaftsbetriebe zwi-
schen Dezember 2024 und Januar 2025 fallig wurde.

Projekt / Zweck Betrag in €
Schnittgutsammelaktion GroRbottwar 2024 (50%-Anteil LEV) 2.732,69
Schnittgutsammelaktion Pleidelsheim 2024 (50%-Anteil LEV) 1.343,02
Schnittgutsammelaktion Marbach/Rielingshausen 2024 (50%-Anteil LEV) 2.065,94
Schnittgutsammelaktion Oberstenfeld 2024 (50%-Anteil LEV) 1.785,36
Schnittgutsammelaktion Remseck/Neckar 2024 (50%-Anteil LEV= 2.900,74
Summe Projekt 1 "Schnittgutsammelaktion in Streuobstgebieten" 10.827,75
Erneuerungsschnitte an Streuobstbdumen in naturschutzfachlich bedeutenden Streu- 1.749,00

obstgebieten Oberstenfeld, am ,Forstberg® inkl. Mistelschnitt an 55 Streuobstbaumen
und Vorkonzentrieren

Abraumen und Entsorgung 2.090,74

Erneuerungsschnitte an Streuobstbdumen in naturschutzfachlich bedeutenden Streu-
obstgebieten in Steinheim/Murr, Gewann ,Eichhalde® an 228 Streuobstbdumen und
Vorkonzentrieren + Abrdumen + Entsorgen wurde Uber die LPR und die Stadt Stein-
heim finanziert (siehe Kap. 4.3)

Summe Projekt 2 " Erneuerungsschnitte an Streuobstbaumen in naturschutz- 3.839,74
fachlich bedeutenden Streuobstgebieten

Lichtacker mit Untersaat Vaihingen/Enzweihingen 1.996,36
Lichtacker Affalterbach 510,94
Lichtacker Benningen 592,03
Lichtacker mit Untersaat Erdmannhausen 1.011,50
Lichtacker mit Untersaat Markgréningen 1.717,41
Lichtacker mit Untersaat (nicht aufgegangen) Markgréningen 752,10
Lichtacker Steinheim/Murr 437,18
Lichtacker mit Untersaat Vaihingen/Enzweihingen 908,42
Lichtacker mit Untersaat Vaihingen/Aurich 648,55
Lichtacker Steinheim/Murr 938,55
Lichtacker Vaihingen/Riet 936,66
Lichtacker Ingersheim 444,20
Lichtacker Vaihingen/Enzweihingen 638,85
Lichtacker mit Untersaat Affalterbach 975,60
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Projekt / Zweck Betrag in €
Lichtacker mit Untersaat Benningen 1.353,63
Lichtacker mit Untersaat Vaihingen/Enzweihingen 2.165,80
Lichtacker mit Untersaat/Aurich 1715,98
Blihbrache LR | Tlbingen Unterriexingen 350,97
Saatgutbeschaffung Begleitflora ,Unterriexingen 300,67
Saatgutbeschaffung ,Bliihbrache Vielfalt® fir LPR-Brachen 627,56
Saatgutbeschaffung und Fllstoff mehrjahrige Brachen (OR1a) und Lichtacker-Unter-
saat 716,78
Summe Projekt 3 "Lebensraumaufwertung fiir Rebhuhn, Feldhase und Co." 19.739,74
Grundschule im Loscher 746,56
Schlésslesfeldschule 513,33
Grundschule Hopfigheim 466,60
Grundschule Freudental 466,60
Friedrich von Keller Schule (Neckarweihingen) 840,00
Bartenbergschule Kleinglattbach 466,67
Schule am Kreuzbach (GS Aurich) 466,60
Flattichschule Grundschule 513,26
Friedensschule Ludwigsburg 559,92
Schule am Steinhaus 280,00
Grunlandschule Freiberg 653,24
Grundschule Hohenstange 1.049,98
Grundschule Hochdorf 373,28
Friedrich-Holderlin-Schule Asperg 699,90
Sophie-Scholl-Schule Ludwigsburg 816,55
Felsengartenschule Hessigheim 536,59
Jakob-Loffler-Schule 560,00
Grundschule Hochberg 1.026,52
Grundschule Erligheim-Hofen 373,28
Kelterschule Neckarrems 839,88
(AuRenstelle Neckargréningen)
Schule an der Bottwar 280,00
Theodor-Heuglin-Schule 513,33
Schillerschule Kornwestheim 513,33
Kreuzacker Grundschule Ottmarsheim 326,62
Summe Projekt 4 ,,Die Streuobstwiese — Unser Klassenzimmer im Griinen“ 13.882,04
Beschaffung Springkrautmesser 240,00
Summe Projekt 5 Bekdampfung von Neophyten 240,00
Beschaffung Motorhacke (z.B. Bodenbearbeitung in Weinbergbrachen) 1.154,00
Summe Projekt 6 Einsaat von Kleinflachen in Streuobst und terrassierten Tro- 1.154,00

ckenmauer-Weinbergen
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Beschaffung Hochstamm-Pflanzmaterial 1.600,00

Wiederherstellung Streuobstwiese Oberstenfeld, Gewann ,Auere Hart 1.078,75

Summe Projekt 7 Wiederherstellung von Streuobstwiesen 2.678,75

Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten, Sachsenheim-Ochsenbach in 46.659,90
Summe 35,21m? Ansichtsflache

Summe Projekt 8 "Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten” 46.659,90
Gesamt 90.211,92

Tab. 7: Ubersicht (iber die Kosten der Projekte des LEV im Jahr 2024
(markiert: vom Landkreis finanzierte Projekte)

Den Ausgaben in Hohe von 342.012,82 Euro standen Einnahmen in Hohe von 344.703,38
Euro gegenlber. Diese setzten sich zusammen aus Mitgliedsbeitragen in Hohe von 11.950,00
Euro, Personalkostenzuschiissen des Landes in Hohe von 190.627,86 Euro und des Land-
kreises 33.657,13 Euro, sowie 9.696,00 Euro Sachkostenpauschale fir die BV-Stelle, Spen-
den von 8,00 Euro, Projektmittelzuschissen des Landkreises von insgesamt 39.471,54 +
4.000,00 Euro und 36.000,00 + 6.243,89 Euro der Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg, Saatgutzuschissen von 134,88 Euro, einer Versicherungskosten-
rickiiberweisung durch das LRA in Héhe von 1.299,70 Euro und einem Ubertrag von
11.614,29 €.

Aus der Bilanz von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich fir 2024 ein Uberschuss von
2.690,56 Euro.

Die Personalkosten und ein Teil der Sachkosten des LEV wurden wahrend des Geschéftsjah-
res 2024 zunachst uber den Haushalt des Landkreises LB abgewickelt. Die Kostenerstattung
des LEV an den Landkreis fur das Geschaftsjahr 2024 ist in Abstimmung mit dem Fachbereich
60 des Landratsamtes Ludwigsburg erfolgt. Am 03.05.2024 wurden 206.467,98 € an den
Landkreis Uberwiesen. Das entspricht der Summe von insgesamt 240.125,11 € (224.284,99 €
Personalkosten + 15.840,12 € Sachkosten) abziiglich des im Kreistagsbeschluss vom
17.07.2015 enthaltenen Personalkostenanteils (Abmangelzuschuss) des Landkreises in HOhe
von 33.657,13 €. Die Kostenerstattung an den Landkreis ist demgemal am 03.05.2024 erfolgt.

Personalkosten (P) | Sachkosten Land- Summe P + S Abmangelzu- | Uberweisungs-
kreis (S) schuss summe
224.284,99 € 15.840,12 € 240.125,11 € 33.657,13€ | 206.467,98 €

Am 30.05.2024 wurden die Kassenfuhrung und der Jahresabschluss 2024 von den Rech-
nungsprufern des LEV — Herrn BM Bernhard und Herrn BM Eiberger — gepruft. Die ordnungs-
gemale Kassenfuihrung wurde bestatigt.
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10.3 Haushaltsplan 2025

Der in Anhang 3 dargestellte Haushaltsplan 2025 wurde in der Mitgliederversammlung am
05.12.2024 beschlossen.

Es sind Ausgaben in Héhe von 362.964,02 Euro geplant, die sich aufteilen auf von der Perso-
nalabteilung des Landratsamtes vorausberechnete Personalkosten in HOhe von 247.793,02
Euro (68,3 %), geplante Sachkosten fur die LEV-Geschéftsstelle in Hohe von 19.136,00 Euro
(5,3 %) sowie Mittel fur Projekte und LandschaftsmaRnahmen des LEV in Hohe von 96.035,00
Euro (26,4 %).

Die vorgesehenen Ausgaben werden gedeckt durch Einnahmen aus den Beitragen der LEV-
Mitglieder, dem Personal- und Sachkostenzuschuss des Landes, dem Personalkosten, Sach-
und Projektmittelzuschuss des Landkreises und Spenden von Stiftungen.

Die fur LEV-Projekte geplanten Kosten von insgesamt 96.035,00 Euro (KA 213.1 und KA
213.2) werden finanziert durch die LEV-Projektmittel des Landkreises in Hohe von 40.000
Euro, einen bewilligten Projektantrag bei der Stiftung ,Umwelt- und Naturschutz® der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg zur Sanierung von Trockenmauern in der Héhe von 40.000,00 Euro,
wovon 4.000,00 Euro das Landratsamt (FB 22) und 36.000 Euro die Stiftung tragt. AuRerdem
8.100,00 Euro Saatgutzuschuss von der Stiftung ,Umwelt- und Naturschutz® der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg. Zuletzt werden die nicht fur die Sachkosten aufgewendeten Mitgliedsbei-
trage von 2.935,00 Euro und Ubertrédge aus dem Vorjahr in Héhe von 5.000,00 Euro fiir Pro-
jektumsetzungen eingeplant.
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Anhang 1: Umsetzungsiibersicht Arbeitsprogramm 2024
(durchgestrichen: konnte nicht umgesetzt werden; unterstrichen: zusatzliche Aufgabe)

1.

Arten- und BiotopschutzmaBRnahmen nach Teil B der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) im
Rahmen des Kreispflegeprogramms

Unterstltzung der unteren Naturschutzbehérde bei der Umsetzung des Kreispflegeprogramms
(KPP, Jan.-Dez. 2024)
a. Organisation/ fachliche Prifung/ Aufstellung der KPP-Planung im Allgemeinen
(Dez./Jan.)
b. Fachliche Begleitung/ Unterstlitzung der UNB bei der Umsetzung von Auftragen im
Rahmen des KPP (Jan.-Dez.)
c. fachliche Begleitung / Unterstiitzung von LEV-Kommunen und Vereinen bei der Um-
setzung von beantragten Maflnahmen im Rahmen des KPP (Jan.-Dez.)
Unterstlitzung des Regierungsprasidium Stuttgart bei der Umsetzung von PflegemalRnahmen
in NSG sowie im Rahmen des Artenschutzprogramms (ASP)

Vertrage nach Teil A der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) (Vertragsnaturschutz)

Unterstlitzung der UNB bei der Verlangerung von neun in 2024 auslaufenden flinfjahrigen
LPR-Vertragen in Zusammenarbeit mit unterer Naturschutz- und Landwirtschaftsbehérde
(Kontrolle der 6kologischen Wirksamkeit, ggf. Anpassung der Vertragsinhalte etc.)

Akquise und Vorbereitung von Neuabschlissen flnfjahriger LPR-Vertrage

Umsetzung von Natura 2000

Mitwirkung beim RPS-Projekt ,Zielkonzeption glinstiger Erhaltungszustand von Offenland-Le-
bensraumtypen” (Natura 2000-Regionalisierung): Verlustflachen von Mageren Flachland-Mah-
wiesen (LRT 6510) in Natura 2000-Gebieten

Fachliche Begleitung des FFH-Mahwiesen-Spenderflachenprojektes des RPS im NSG ,En-
zaue bei Roflwag*

Akquise und Vorbereitung neuer Vertrage nach LPR A sowie Auftragen nach LPR B zur Um-
setzung der vorliegenden Natura 2000-Managementplane (MaP) ,Enztal bei MUhlacker*, ,Un-
teres Remstal und Backnanger Bucht®, ,Stromberg“ und ,Strohgau und unteres Enztal®
Unterstitzung und fachliche Begleitung der Stadt Markgréningen und der UNB bei der Erneu-
erung des Schéafervertrags, u.a. im Zusammenhang mit der vom LEV empfohlenen Wiederho-
lungskartierung des LRT 6212 im Zuge der Biotopverbundplanung.

Ausbau des funktionalen Biotopverbunds im Offenland

Bearbeitung von allgemeinen Anfragen zum Ausbau des landesweiten Biotopverbunds, zu
kommunalen Biotopverbundpldnen, Beratung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen,
Beantragung der Foérderungen Uber die Landschaftspflegerichtlinie und speziellen Biotopver-
bundmalnahmen.

Beratung und fachliche Begleitung bei der Erarbeitung von diversen fiir 2024 vorgesehenen
kommunalen Biotopverbundplanen in 19 Kommunen GVV Steinheim (Murr) / Murr; Remseck
(Neckar); Markgroningen; GVV Boénnigheim / Erligheim / Kirchheim (Neckar); Gemmrigheim;
Erdmannhausen; GVV Hemmingen / Schwieberdingen; Moglingen, Mundelsheim, Obersten-
feld, Ludwigsburg, Sachsenheim, Vaihingen/Enz, Walheim.

Beratung und fachliche Begleitung der Umsetzung von Biotopverbundmafinahmen aus den
abgeschlossenen Konzeptionen in den LEV-Mitgliedskommunen Ingersheim (BVK), Korntal-
Munchingen (BVK) und Pleidelsheim (BVP). Nachbeauftragung und Begleitung des Fachplans
.,Gewasserlandschaften®

Planung und Vorbereitung von Biotopverbundmafinahmen in prioritdren Schwerpunktberei-
chen innerhalb der Biotopverbund-Fachplankulisse im Landkreis Ludwigsburg



o Regelmaflige Kooperation und Erfahrungsaustausch zur Umsetzung des funktionalen Bio-
topverbundes mit anderen Landschaftserhaltungsverbanden (vor allem im RB Stuttgart),
Landkreisen, dem RPS und dem Umweltministerium

o Erstellung eines Umsetzungskonzepts und eines Tatigkeitsberichts Uber den kreisweiten Bio-
topverbund inkl. Aktualisierung der Fachplankulisse

Projekte zur Erhaltung von Trockenmauer-Terrassenweinbergen

e Organisation eines Trockenmauer-Workshops in Kooperation mit der Lehr- und Versuchsan-
stalt fur Gartenbau (LVG) Heidelberg (Frihjahr/Sommer 2024)

¢ Umsetzung der Konzeption ,Trockenmauersanierung in Landschaftspflegebieten® mit

Mitteln der Umwelt- und Naturschutzstiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg (Projekt-
laufzeit: 2022 bis 2024)

Projekte und Aktionen zur Erhaltung von Streuobstwiesen

o Koordinierung und Weiterfiihrung des Streuobstpadagogik-Férderprojektes ,Die Streuobst-
wiese — Unser Klassenzimmer im Grinen® an Grundschulen im Landkreis

e Organisation der dezentralen Sammlung von Streuobst-Schnittgut in bis zu sieben LEV-Mit-
gliedskommunen (Marz/April 2024).

¢ Vorbereitung und Beauftragung von naturschutzfachlichen Erstpflege- und Revitalisierungs-
mafRnahmen an Streuobstbaumen in naturschutzfachlich bedeutsamen Streuobstgebieten
(vorrangig in Natura 2000-Gebieten bzw. Gebieten mit vorhandener Streuobstkonzeption)

Artenschutzprojekte

o Koordinierung und Weiterfiihrung des landkreisweiten Kooperationsprojektes ,Lebensraum-
aufwertung fiir Rebhuhn, Feldhase und Co.*:
- Durchflhrung von bis zu drei lokalen Informationsveranstaltungen
- Akquise weiterer Landwirte als Projektpartner fur die Anlage von Bliihbrachen urd
Vol : LPR Vertes
- fachliche Betreuung der vorhandenen Vertragspartner
- Fortfiihrung der Malinahme einjahrige Lichtacker inkl. optionaler Untersaat (LEV-Projektmit-
tel des Landkreises)
- Saatgutbereitstellung fur Stilllegungsflachen GLOZ8 (KSK-Stiftungsmittel)

e Organisation der Weiterflihrung des landesweiten Rebhuhn-Monitorings im Landkreis Lud-
wigsburg gemeinsam mit LJV und Wildforschungsstelle (WFS)

e Unterstitzung beim ,Feuerwehrprogramm Amphibienschutz*

Fachliche Beratung der LEV-Mitgliedskommunen und -Mitgliedsverbande

o Unterstltzung bei der Planung und Organisation von Pflegemalinahmen sowie
Akquise entsprechender Férdermoglichkeiten

e Entwicklung gemeinsamer Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte

Kooperation und Netzwerkarbeit

° “
”

e Mitwirkung im Fachbeirat der AG Rebhuhn in Remseck (u.a. zur Entwicklung der Beschilde-
rung in der Wildschutzzone)

e Teilnahme und Mitwirkung an Informations- und Offentlichkeitsveranstaltungen von LEV-Mit-
gliedern und Kooperationspartnern

e regelmaflige Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit Fachbehérden und
-institutionen (z.B. Dienstbesprechung vom UM zur LPR)

e Teilnahme am Fachgremium zur Erstellung einer VDI-Richtlinie fir insektenfreundliche
Méahwerke beim Verband der deutschen Ingenieure (VDI)



10.

11.

12.

Offentlichkeitsarbeit und Naturbildung

Vorbereitung und Durchfiihrung eines gemeinsamen Pressegesprachs mit Staatssekretér Dr.
André Baumann und verschiedenen erfolgreichen Rebhuhn-Projekten im Land Baden-W(irt-
temberg

laufende Aktualisierung der Homepage

bis zu drei LEV-Newsletter
anlassbezogene Pressemitteilungen zu LEV-Projekten, Infoveranstaltungen etc.

Fihrung der Geschiftsstelle

Bearbeitung von allgemeinen Anfragen

Haushaltsfuhrung

Vor- und Nachbereitung von zwei Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung
Jahresabschluss und Geschéftsbericht 2023

Finanzplanung (Haushaltsplan) 2025 und Planung Arbeitsprogramm 2025

LEV-Internes

Teilnahme an Fortbildungen und Fachveranstaltungen
Austausch mit anderen LEV (u.a. LEV-Landestreffen, Vernetzung der Biotopverbund-Bot-
schafter/-innen im RB Stuttgart)

Wahrnehmung der Funktion als stellvertretender LEV-Sprecher im Regierungsbezirk Stuttgart.
Vorbereitung und Teilnahme an mind. vier Besprechungen des landesweiten Sprecherteams
(u. a. Besprechung mit Vertretern des Umweltministeriums zu aktuellen Fragestellungen). Be-
arbeitung von speziellen Anfragen aus LEV-Geschéftsstellen des RB Stuttgart.



Anhang 2: Jahresabschluss 2024

Bemarkungen
Kosten- Abzchluss Planung Abschluss || davon Ober
Bezeichnung o (blew Abrechnung
art 2023 2024 2024 Lk -HH oot tinel s
100|Ubertrag aus Varjshr G434, 15| 11.614,29]| 1 1.514.29" 0,00
101 |Mitgiedsbeitrage 1187500|[ 10800,00] 11 95u.un|| 0,00]eus Mitgleder
102|Spenden 261,80 0,00 8,00 0,00
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1
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Raum und Ausstatiungskosten BV Arbeil Raum- und &
209.2 9.69600|| 8.889,00 a_aas.uu| 9.696.00f, 00 oot uiee v
210|Postversand as, 6| 50,00 119,23| 116,03 Abrechn 78 12
211 | Kentefuhnng Bd, B ap,00 93.115' 0,00
212|Mitgliedsbeitré ge 200,00 200,00 2m.un| 0,00
2131 | Prejekte des LEV Lok -mittel 20.241,28]| 40.000,00 38 4?1.54' 3947154
213.2]roiekte des LEV 3852544 s8614,30|| 58 2u?.r4| 4,000,00
(E ig&n- wund Dnlmi ke
214|Senstige Versinskosten 34,00 150,00 103,10' 0,00 ;’?'ilwf*“:l’fg'?‘e' L
Summe Sachkosten #5.509,23| | 116.943,30| | 117.727.83|| 5931166
Summe Ausgaben | ||
Parsonal- und Sachinatan) 310.722,18| | 366,322,32|| 3201282 59.311,66
[Bitanz || 1161420|| 500000 260056 10.116.71]
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(Personalkosten-iber LRA-HH gezahite 240,125,117 s
E Ik :' ekl = fJdad U o
Abmangelzuschuss zu Personal kosten 33,657,132
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Anhang 3: Haushaltsplan 2025
(gemaf Beschluss der Mitgliederversammlung vom 05.12.2024)

Kosten- : Bbschluss Planung Planung Planung | Bemerkungen
art Bazelchnung 2023 alt2024 || akt 2024 2025 |(blau dber LRA)
100|Ubertrag aus Vorjahr 6.494,15 0,00/ 1161428|| 5.000,00
101 | Mitgliedsbaitrége 1187500 10.800,00 10.800,00|| 12.375,00|naws Mitgheadear
102| Spenden 802,90 0,00 0,00 0,00
103.1| Zuschuss Land Personalkosten 180.750,20| | 207 935 76| | 207935 76|| 210.432,38 I‘E“L:ahmlj nk
103.2|2uschuss Land Sachkosten 9696,00|| =eego00|| sses000|| o.69600
12 l:itél'l:la_..il: nake fr Bv-Stala)
104.1|Zuschuss Kreis Personalkosten 3446215(| 43.08227|| 43.08227|| 37.380,86
105| LEV-Projektmittel Kreis 20.241,28(| 40.000,00(| 40.000,00(( 40.000,00f; " *CE
- . TH-Saniamng +
106| Projektzuschiisse Dritter 39.014,19|| 49.000,00(| 49.00000(| 48.100,007 PN
Summe Einnahmen 32233647 | 359.708,02| | 3I71.322,32(| 3I62.964,02
201|Personalkosten 225.212,95( | 249.379,02{ | 249.379,02| 247.793,02(" 7T ™ HF
Summe Personalkosten 225.212,95| | 249.379,02( | 249.379,02|| 247.793,02| "™ 1P
202 Dienstreisen 267410/ | 250000|| 250000 250000,
203| Forthildungen 60,00 200,00 200,00 800,00 L_‘f‘ﬁ;"‘;;é
ST L
204|Buromatenal / Druck- und Kopierkosten 133,82 450,00 450,00 450,00 24310012 =
Sonstige Beschalfungen + Druck s ostamart
205 G es chaflsbericht 149853 550,00 550,00 550,00 G2100112 +
. : 5 W enAdmin +
206 Offentlichkeitsarbeit 141218 750,00 750,00 750,00, "
207| Bewirtung 489,88 400,00 400,00 apo,00| 77100
208 Versicherungen o00|| 1.10000/| 1.40000( 1.10000[, 7"
—
209.1|Telefon + EDVIWIBAS-Gebiihren 1.380,42 2.400,00 2.400,00|| 2.400,00osensszicor 1 +
209 2Foum- ind Aussiafungskosien BV 069600|| s88900|| 888900\ 0.696,00]sk zuscrussLans
210| Postversand 98 68 50,00 50,00 50,00|Abrechn GT 101
211| Kentofiihrung 64,80 20,00 20,00 20,00
- . DWL-
212|Mitgliedsbeitrage 200,00 200,00 200,00 200,000 Lo
- ALT-Baschiuss
213.1|Projekte des LEV (Lak iz 29.241,28| 40.000,00(| 40.000,00(| 40.000,00(;; 5"
Projekte des LEV Flankamektur
2132| e 3852544/ 5200000(| S58.61430(| 56.035,00, T
214| Sonstige Vereinskostan 34,00 150,00 150,00 150,00 Vereinsausfiug
Summe Sachkosten 85.509,23( | 110.329.00{ | 116.943.,30|| 115.171,00
Summe Ausgaben
(Persanal- und Sachkosten) 310.722,18| | 350.708,02( | 366.322,32|| 362.964,02
Bilanz 11.614,29 0,00 5.000,00 0,00




he Ubersicht zur Umsetzung des Kreispflegeprogramms 2024
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Anhang 5: Arbeitsprogramm 2025

1.

(gemal Beschluss der Mitgliedersammlung vom 05.12.2024)

Arten- und BiotopschutzmaBRnahmen nach Teil B der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) im
Rahmen des Kreispflegeprogramms (vorbehaltlich der verfiigbaren Mittel)

e Unterstlitzung der unteren Naturschutzbehorde bei der Umsetzung des Kreispflegeprogramms
(KPP, Jan.-Dez. 2025)

a. Organisation/ fachliche Prifung/ Aufstellung der KPP-Planung im Allgemeinen
(Dez./Jan.)

b. Fachliche Begleitung/ Unterstitzung der UNB bei der Umsetzung von Auftragen
im Rahmen des KPP (Jan.-Dez.)

c. fachliche Begleitung / Unterstiitzung von LEV-Kommunen und Vereinen bei der
Umsetzung von beantragten Mallinahmen im Rahmen des KPP (Jan.-Dez.)

e Unterstlitzung des Regierungsprasidium Stuttgart bei der Umsetzung von Pflegemalinahmen
in NSG sowie im Rahmen des Artenschutzprogramms (ASP)

Vertrage nach Teil A der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) (Vertragsnaturschutz)

o Unterstlitzung der UNB bei der Verlangerung von 99 in 2025 auslaufenden funfjahrigen LPR-
Vertragen in Zusammenarbeit mit unterer Naturschutz- und Landwirtschaftsbehdrde (Kontrolle
der 6kologischen Wirksamkeit, ggf. Anpassung der Vertragsinhalte etc.)

e Akquise und Vorbereitung von Neuabschlissen flinfjahriger LPR-Vertrage

Umsetzung von Natura 2000

¢ Mitwirkung beim RPS-Projekt ,Zielkonzeption glinstiger Erhaltungszustand von Offenland-
Lebensraumtypen® (Natura 2000-Regionalisierung): Verlustflachen von Mageren Flachland-
Mahwiesen (LRT 6510) in Natura 2000-Gebieten

o Fachliche Begleitung des FFH-Mahwiesen-Spenderflachenprojektes des RPS im NSG ,En-
zaue bei Roflwag”

¢ Akquise und Vorbereitung neuer Vertrage nach LPR A sowie Auftragen nach LPR B zur Um-
setzung der vorliegenden Natura 2000-Managementplane (MaP) ,Enztal bei Muhlacker®, ,,Un-
teres Remstal und Backnanger Bucht®, ,Stromberg“ und ,Strohgau und unteres Enztal®

o Unterstlitzung und fachliche Begleitung der Stadt Markgréningen und der UNB bei der Erneu-
erung des Schéfervertrags, u.a. im Zusammenhang mit der vom LEV empfohlenen Wiederho-
lungskartierung des LRT 6212 im Zuge der Biotopverbundplanung

Ausbau des funktionalen Biotopverbunds im Offenland

e Bearbeitung von allgemeinen Anfragen zum Ausbau des landesweiten Biotopverbunds, zu
kommunalen Biotopverbundplanen, Beratung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen,
Beantragung der Férderungen uber die Landschaftspflegerichtlinie und speziellen Biotopver-
bundmafnahmen

e Bearbeitung und Umsetzung von diversen kommunalen Biotopverbundplanen in 23 Kommu-
nen: Erdmannhausen; Gemmrigheim; GVV Boénnigheim / Erligheim / Kirchheim (Neckar); GVV
Hemmingen / Schwieberdingen; GVV Steinheim (Murr) / Murr; GVV Vaihingen/Enz; Ober-
riexingen, Sersheim, Eberdingen; Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgréningen; Méglingen,
Mundelsheim; Oberstenfeld; Pleidelsheim, Remseck (Neckar); Sachsenheim; Walheim

e Beratung und fachliche Begleitung der Umsetzung von BiotopverbundmaRnahmen aus den
abgeschlossenen Biotopvernetzungskonzeptionen in den LEV-Mitgliedskommunen
Ingersheim (BVK), Korntal-Miinchingen (BVK)

¢ Beratung und fachliche Begleitung der Umsetzung von Biotopverbundmafinahmen aus den
abgeschlossenen Konzeptionen in den LEV-Mitgliedskommunen Erdmannhausen, Gemmrig-
heim, GVV Steinheim (Murr) / Murr; Markgréningen; Pleidelsheim, Remseck am Neckar

- Vii -



Planung und Vorbereitung von Biotopverbundmaflinahmen in prioritdren Schwerpunktberei-
chen innerhalb der Biotopverbund-Fachplankulisse im Landkreis Ludwigsburg
RegelmaRige Kooperation und Erfahrungsaustausch zur Umsetzung des funktionalen Bio-

topverbundes mit anderen Landschaftserhaltungsverbanden (vor allem im RB Stuttgart),
Landkreisen, dem RPS und dem Umweltministerium

Erstellung eines Tatigkeitsberichts Gber den kreisweiten Biotopverbund inkl. Aktualisierung der
Fachplankulisse

Projekte zur Erhaltung von Trockenmauer-Terrassenweinbergen

Organisation eines Trockenmauer-Workshops in Kooperation mit der Lehr- und Versuchsan-
stalt fir Gartenbau (LVG) Heidelberg (Frihjahr/Sommer 2025)

Umsetzung der Konzeption ,Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten” mit Mit-
teln der Umwelt- und Naturschutzstiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg und des Landkrei-
ses (Projektlaufzeit: 2025 bis 2027, Sanierungen finden seit 2022 jahrlich statt.)

Projekte und Aktionen zur Erhaltung von Streuobstwiesen

Koordinierung und Weiterfliihrung des Streuobstpadagogik-Foérderprojektes ,Die Streuobst-
wiese — Unser Klassenzimmer im Grinen® an Grundschulen im Landkreis

Organisation der dezentralen Sammlung von Streuobst-Schnittgut in bis zu flinf LEV-Mit-
gliedskommunen (Marz/April 2025)

Vorbereitung und Beauftragung von naturschutzfachlichen Erstpflege- und Revitalisierungs-
mafRnahmen an Streuobstbaumen in naturschutzfachlich bedeutsamen Streuobstgebieten
(vorrangig in Natura 2000-Gebieten)

Artenschutzprojekte

Koordinierung und Weiterfihrung des landkreisweiten Kooperationsprojektes ,Lebensraum-

aufwertung fiir Rebhuhn, Feldhase und Co.*:

- Durchflihrung von bis zu drei lokalen Informationsveranstaltungen

- Akquise weiterer Landwirte als Projektpartner fur die Anlage von Blihbrachen und
Vorbereitung entsprechender LPR-Vertrage

- Fortfihrung des Teilprojekts ,Lichtacker (LEV-Projektmittel des Landkreises)

- Fortfuhrung der Saatgutbereitstellung fur mehrjahrige Brachen im Zuge der neuen GAP (z.B.

OR1a, vormals fiir GLOZ8)

- fachliche Betreuung der vorhandenen Vertragspartner und -flachen

Organisation der Weiterflihrung des landesweiten Rebhuhn-Monitorings im Landkreis Lud-

wigsburg gemeinsam mit LJV und Wildforschungsstelle (WFS)

Unterstitzung beim ,Feuerwehrprogramm Amphibienschutz*

Fachliche Beratung der LEV-Mitgliedskommunen und -Mitgliedsverbande

Unterstitzung bei der Planung und Organisation von Pflegemaf3nahmen sowie
Akquise entsprechender Férdermdglichkeiten

Entwicklung gemeinsamer Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte

Kooperation und Netzwerkarbeit

Durchflhrung eines Landschaftspflegetages in Kooperation mit einer Mitgliedskommune

Teilnahme und Mitwirkung an Informations- und Offentlichkeitsveranstaltungen von LEV-Mit-
gliedern und Kooperationspartnern

RegelmaRige Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit Fachbehérden und
-institutionen (z.B. Dienstbesprechung vom UM zur LPR)

Beteiligung/Mitarbeit bei der Erstellung der VDI Richtlinie 4350 ,Biodiversitatsfreundliche Mah-
werke im StraRenbegleitgrin®

- Viii -



10.

11.

12.

Wahrnehmung der Funktion als stellvertretender LEV-Sprecher im Regierungsbezirk Stuttgart.
Vorbereitung und Teilnahme an bis zu vier Besprechungen des landesweiten Sprecherteams
(u. a. Besprechung mit Vertretern des Umweltministeriums / StS zu aktuellen Fragestellun-
gen). Bearbeitung von speziellen Anfragen aus LEV-Geschaftsstellen des RB Stuttgart.

Offentlichkeitsarbeit und Naturbildung

Laufende Aktualisierung der Homepage
Anlassbezogene Pressemitteilungen zu LEV-Projekten, Infoveranstaltungen etc.

Fiihrung der Geschiftsstelle

Bearbeitung von allgemeinen Anfragen

Haushaltsflihrung

Vor- und Nachbereitung von zwei Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung
Jahresabschluss und Geschéftsbericht 2024

Finanzplanung (Haushaltsplan) 2026 und Planung Arbeitsprogramm 2026

LEV-Internes

Teilnahme an Fortbildungen und Fachveranstaltungen

Austausch mit anderen LEV (u.a. LEV-Landestreffen, Vernetzung der Biotopverbund-Bot-
schafter/-innen im RB Stuttgart)



Anhang 6: Pressespiegel (Auswahl)

Blithbrachen konnen Lebensraume verbessern

Wie kinnen Feldvige] bes- bar den Schustz seiner offenen Feldflur ene b Insektenanzabl. was fils die Auf-
ser geschiitzt werden? wer Pedkdvogel Jeisten viele Lund desweit hobe Bedeutung 1Gr die  zucht der Jungvogel wichug s,

7 wirtinoen und Famdwine bowin Felibetiguel, Kiibwse Bippobe s donn sde tirssscben i den ersten
Landwirte haben jetzt darlls  ginen bedeutenden Reltrag fohanna Kiebo vom LEY stellto  Wochen tlestsches Elwetf, e
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e Ansinze gefunden.
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palione stellie Klebe den Licks-

Austaschabiend Oher des Theres  Taed puhen L denbeiror und bendiigren duher  ackes vor Hiee wind das Gotmbde
LSchuz yon Feldvigen i der oen zuen Vodommen dey Feld, hende Dechungsefighich-  mis phikerem Abstand als Obdich
Landwirtschaft® snd vor Kurzem  vogel und stellzen wirkungsvalle kelven, gleichzeitig aber auch ¢~ clngesit. Der lockere Yewuachs
1 wal  Viml g ks Ma# i elenen Schote e micht o dichie Yigetati ighedn o den T pvin,

Tandschulsortuadnmgsverbands  voe Llipgle berichines, duss in Slhbrachen und K s sicheren  um slch Bortbewegun 2o bimeen,  sich gin und sicher fommutwom
(LEV), der Unteress Landwiit:  den kwzton Jalven ein Rickpang  Srutphaty wichtg s atee  erlituterse die Agrarblologin, e gen. Optimad sed nundazich eine
schafisbeblirde des  Landiat vieler Teldvogel xu bech mde die mehrjshirigen Mohbey-  bllhende Untersamt, die De-
amns wnd der Bio Musterregion  achten ®t s tum Bebspiel boim Aufgrund  des ficio et chien siod besuoders wertvoll. I chung gebe und Naliung biste,
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Artikel in der Ludwigsburger Kreiszeitung vom 30. Januar zum Infoabend:
Landwirtschaft férdern®

.Feldvogel in der

| — - —

erzielt erste Erfol,

itz das Projok mit

Fallorts Antwort: Alle nétigen MuSnab
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Qurch den Stz der Rebhiinner werden
Mgt

andery Tiere Foto: W2 archiv

Geelnwr dus. set ader, dass Reb-
durch Lebensraumsufwertung und Praduto-

!

Artikel in der Vaihinger Kreiszeitung zum Rebhuhn-Verbundraumtreffen mit dem
Staatssekretar am 10. Juli 2024
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Trockenmauern der Weinberge in Not

Die Sanierung der steinigen Lebensraume geht In Landschaftspfiegegebieten im Landkreis Ludwigsburg in die zweite Runde.

Wm -LL) ‘I‘mmm Serillagen
e

Dvhmvmﬁuﬁﬂmmnnnow
belausfen

dr s Troc

hea T pragen
hllhdun&ﬂu" dey Laaselkrmives Lixhwigs
bury. Diese beeudnackenden Sauwecke ver-
wnen Landschaftliche Schinhest 1t Gholo
gocher und bodwirtschafthicher Bedeu-
rungg. Doch der Verlall der Masern stellt el
Bedrohung dar, heifit e3 i ciner Pressemt-
serlung dex Landratsanits Ludwigshury. Mit
Unterstitmung der Stiftung Unoweit- und
Naturschuts der Rrelsspariosse Ladwygs
bury und des Landiories stacte der Land-
schafeserhaliungsvesbard (LEV) mun die
write Rundre der Sanirrunguaberten.

Mt rung 570 Hebar Trock Tex-

derzrit sul 1000 hix 1200 Fwm - mnh‘
liche lnvestizion, Se sch jedock langfristsg
minzahil”

Offenhaitung und Semnwerumg rum Schatz
dex Biodversitat

Oie Samberung der Trockermesoen e
nicht rmr kulturefe, sondern auch cknlog-
sche Bedeuteny, Aal velen der aiche mebe
wembaulich penutzten Flachen haben sich
sufgrund des extiem warzen urd

sannigen
ledtmb«bnu\nvn mﬁfm umvu‘r

sasserwrinberpm  besitae der  Landbavia
Lodwigstneg den grofit=n Anted dieses
Landhchufistype in Deutachland. Infalge der
mnehmenden Auipbc der tradinonelien
esslichon N Seblensdom iy
teresse vicker mﬁmptapn-
de Landschalteyy pdoch mehe ued el
bedrobt. In dissem Zusammenhong seien
wuch die wit 1992 gesenslich geschiltsten
Trockenmanern da vielen Stellen vom Zesfall
oder auch duech  unsad Sanse
rmuwrmxhr mit Beterstrmen. Mortel
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gunEen & cetens B
L5 ist enve unevm murw“ Aufgaben,
hesen einmganigen U er-
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<Rabwrd und Toer- urd
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schatzgrbiot susgrwiren watden sinmd. Die
Sanierung sorgt dafiir, dass die Flaches wei-
terhin vy Haew! gopllogt werden kinnes,
und hindert die  Ausbrei uner-
Wi dter (ehailee,

Landrat Aligaier heir die Bedeuting der
Mufaatumen hervor: Der Erhale dieser Tre
commsetn st nicht nur eine Frage dex
Landschaftsschutses, sondem auch des A
tewchutsves. Daber it ov Fr um als Land
ke wichtig, ;ﬂ!ﬂ&mmmhn
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Unverzichtbar fur Tier- und Pflanzenarten

Trockeamasern 3oy Torasses  die sl Closen wanman, sonnges  Denits 2004 aa
wenbarge beten unegarhige Mischen then Ladmenraum o nemarchutrialicher it waes
Sandonbecngumgen und nd  den. U dese wertvollen Flachen  tig=on Gebiete me etspmchen
grutsich grachuenn stops 2 erhalten, ut ene Jieliche Mo dom Handunpbodnd i
Neben drer e ¢ h SeduthdeSa  Derdamals pb ermtteite S3ve
Seutung Ung up wmeractety menng der Mauern odeschient rusgaboda? lag nagriact be
far dem Erhad siner Vielnahl be wid im Safmer siner studentt.  mehr als 2000 Quadatmesem
Sabhter Tier und Mamenanen,  schee Polthomartor wisten  Trachenmuoes Anshtsflache
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chen 4000 Eum di
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vom L is
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e Unteestitzung deeses Projekts seigt
unser lasgfristiges Engigement fir den
Schurtz unserer Umwelt und die Pege unse-
t=r Nulturiandewchafien”, so fsabel Karz,
Pressesprechern der Kevissgathame L
waygsbury. , Wir fretes uns, audh inden kom-

nem V =

den fshren einen Detrag sur Eshalhang

gen jedoch entscheldensd rum Erhalt der
westvollen Bintope be”, so Fallert weiles.

Lot de jotensive 2assssmenasbes
swichen dem Landioen, der Stiftung wnd
dems LEV kbemen wir diesen einmualigen Ne-
turtaitn far kommende Generationm be-
walven”, betent Landrst Allgaier abachlie-
sl

Artikel in der LKZ vom 09.10.2024 zur Sanierung von Trockenmauern in
Landschaftspflegegebieten

- Xii -



- Xiii -



- Xiv -



Herausgeber

Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ludwigsburg e.V.
Hindenburgstralle 40
71638 Ludwigsburg

www.lev-ludwigsburg.de


http://www.lev-ludwigsburg.de/

